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Vorwort 
Vorliegender Forschungsbericht stellt eine im Tabellenteil gekürzte, aber inhaltlich unver-
änderte Fassung eines Gutachtens für die Transparenzkommission Nordrhein-Westfalen 
dar, das im Jahr 2021 im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt wurde. Mittlerweile hat die Trans-
parenzkommission ihre Arbeit beendet und ihren Endbericht erstellt, der mittlerweile 
auch in Buchform (Junkernheinrich et al. 2022) erschienen ist. Daten und Ergebnisse die-
ses Forschungsberichts sind maßgeblich in den Endbericht der Transparenzkommission 
eingeflossen, was in der Fachöffentlichkeit, insbesondere auch den teilnehmenden Kom-
munen, auch vermehrtes Interesse an der Veröffentlichung dieses Berichts mit sich 
brachte. 

Die Autorin und Autoren danken der Transparenzkommission, namentlich Martin Jun-
kernheinrich als Vorsitzendem, Falk Ebinger, Lars Martin Klieve, Janbernd Oebbecke und 
Karin Welge für die gute Zusammenarbeit. Martin Junkernheinrich gilt besonderer Dank 
für das Insistieren auf einer Veröffentlichung dieses Berichts, der in erster Linie ein Daten-
report ist. Um diesen trotzdem für Leserinnen und Leser „verdaulich“ zu machen wurden 
einige ausführliche, aber für die Aussagekraft des Berichts unwesentlichen Tabellen aus 
Text und Anhang entfernt. Wir hoffen, dass eine Veröffentlichung den Bericht der Trans-
parenzkommission um zahlreiche empirische Belege ergänzt und damit deren Anliegen, 
Bürokratielasten gegenüber der kommunalen Ebene mit Augenmaß und evidenzbasiert 
zu reduzieren unterstützt. Dass dies eine Daueraufgabe bleibt, wird angesichts der hier 
berichteten Sachverhalte deutlich. 

Stephan Grohs, Benjamin Gröbe, Anne-Constanze Knappe und Steffen Zabler 
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Executive Abstract 

Ausgangslage und Arbeitsauftrag 
 Ausgangslage 

Im Jahr 2019 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalens die Transparenzkommission 
eingerichtet, um nordrhein-westfälische Kommunen zu stärken und sie in Bezug auf Bü-
rokratielasten durch das Land zu entlasten. Zentral ist dabei die Erarbeitung von Vorschlä-
gen zu Bürokratieabbau durch Aufgabenkritik und Standard-Überprüfung. Die Transpa-
renzkommission hat ihren Abschlussbericht am 15.11.2021 vorgelegt und mittlerweile 
veröffentlicht (Junkernheinrich et al. 2022). Diese Veröffentlichung ist auch Anlass diesen 
Bericht zu einer standardisierten Befragung der nordrhein-westfälischen kommunen zu 
den spezifischen Bürokratielasten der kommunalen Ebene vorzulegen. 

 Arbeitsauftrag 

Die Grundlage dafür bildet eine Befragung der Gemeinden, Kreise und Landschaftsver-
bände in NRW, die eine möglichst solide Datengrundlage für die weitere Arbeit der Trans-
parenzkommission bilden soll. Die Befragung wurde im Auftrag des Ministeriums für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen durch das 
Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer in Zusammenarbeit mit 
der Transparenzkommission im Zeitraum vom 13.11.2020 bis zum 17.01.2021 durchge-
führt. Das Ziel bestand darin, einen möglichst breiten Einblick in die Bürokratielasten und 
Innovationspotenziale im Zusammenspiel von Landes- und Kommunalverwaltung bei den 
Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden in NRW zu erhalten. Der Fokus lag auf 
den durch Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Verwaltungsvorschriften, Handrei-
chungen oder Verwaltungsakten des Landes verursachten Bürokratielasten. Dazu wurden 
Einschätzungen sowie konkrete Beispiele zu Bürokratielasten auf kommunaler Ebene und 
Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung erhoben. Die wesentlichen Ergebnisse der Er-
hebung sind im nachfolgenden Bericht zusammengefasst. Sämtliche genannte Bürokra-
tielasten befinden sich – nach Art und Aufgabenbereich geordnet – im Anlagenband. 

Konzeptionelle Grundlagen 
 Theoretische Perspektiven 

Um den rechtsstaatlichen und effektiven Vollzug der Gesetze und damit die Umsetzung 
des politischen Willens zu gewährleisten, bedarf es einer bürokratischen Organisation des 
Staates. Dazu gehört auch ein gewisses Maß an Regulierung, deren Kosten ihren Nutzen 
allerdings nicht übersteigen sollten. Wesentlich ist dabei die Bestimmung der Grenze, an 
der Bürokratisierung in Überbürokratisierung umschlägt – denn ist dies der Fall, entstehen 
Mängel der bürokratischen Organisation. Diese Mängel werden als Bürokratielasten be-
zeichnet. 
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 Dimensionen von Bürokratielasten 

Dabei kategorisiert die bestehende Literatur (Bohne 2006; Jann/Wegrich 2008) verschie-
dene Dimensionen von Bürokratielasten, welche dieser Untersuchung zugrunde liegen. 
Die erste Dimension ist Überregulierung. Dabei handelt es sich vor allem um zu viele und 
zu detaillierte Regelungen. Unter die zweite Dimension Fehlregulierung fallen wider-
sprüchliche Regelungen, die oftmals im Zusammenhang mit überlappenden Zuständigkei-
ten einhergehen. Fehlende Standards und Regelungen gehören der Kategorie Unterregu-
lierung an. Schließlich umfasst die vierte Kategorie Aufgabenkritik vor allem verzichtbare 
oder falsch angesiedelte Aufgaben. 

Schriftliche Befragung 
 Methodische Vorgehensweise 

Die zentrale Herausforderung bei der Erhebung von Bürokratielasten besteht darin, „not-
wendige“ von „überflüssigen“ Bürokratielasten zu unterscheiden. Um dies zu gewährleis-
ten, ist die Entwicklung eines differenzierten Erhebungsinstruments notwendig, welches 
das operative Wissen der Befragten einbindet. So wurden vorab mögliche Bürokratielas-
ten in einer Art Portfolio definiert, um den Befragten potenzielle Bürokratielasten vor Au-
gen zu führen. Um möglichst konkrete Beispiele zu sammeln, wurden dabei geschlossene 
und offene Antwortkategorien in der Befragung kombiniert. Dadurch können sowohl Ein-
schätzungen direkt betroffener Akteure erfasst als auch anhand konkret geschilderter 
Problemsituationen greifbar gemacht werden. Der Fragebogen besteht aus sechs inhalt-
lichen Frageblöcken, die nach den Dimensionen Über-, Fehl- und Unterregulierung sowie 
Aufgabenkritik gegliedert sind. Der Bereich des Förderwesens wurde zudem als separate 
Querschnittskategorie erfasst. 

 Durchführung der Befragung 

Die daraus resultierende Online-Umfrage, die bei Bedarf auch als Papierfragebogen aus-
gefüllt werden konnte, wurde allen kommunalen Gebietskörperschaften in NRW zugelei-
tet. Der Gesamtrücklauf beläuft sich auf 795 Fragebögen. Beeinflusst wurde der Rücklauf 
vor allem durch die Covid-19-Pandemie, wodurch nach eigener Angabe der Kommunen 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zeit fehlte, an der Befragung teilzunehmen, 
obwohl sie diese grundsätzlich begrüßten. 

Auswertung der Befragung 
 Fragetypen 

Durch geschlossene Fragen wurden allgemeine Belastungen in Verbindung mit Bürokratie 
erfasst. Dabei wurden die geschlossenen Fragen durch offene Antwortmöglichkeiten für 
die jeweiligen Dimensionen von Bürokratielasten sowie für das Förderwesen ergänzt. 
Dadurch erhielten die Befragten die Möglichkeit, selbst Schwerpunkte zu setzen und ihre 
subjektiv wahrgenommenen Bürokratielasten sowie diesbezügliche Lösungsmöglichkei-
ten zu schildern. Der Fragebogen ist der Anlage beigefügt. 
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 Offene Fragen  

Insgesamt füllten die Befragten 822 offene Felder aus. Die Antworten wurden anhand ei-
nes Kodierschemas ausgewertet. Zunächst wurde dabei nach Möglichkeit herausgearbei-
tet, um welche Rechtsquelle es sich im Einzelnen handelt. Dabei bezieht sich knapp die 
Hälfte der Antworten mittelbar oder unmittelbar auf Landesrecht, das im Fokus dieser 
Untersuchung liegt. Eine Vielzahl von Sachverhalten geht auf EU-Recht zurück oder liegt 
keiner Rechtsquelle zugrunde. EU-Recht, kommunale Satzungen sowie Verordnungen, 
Verwaltungsvorschriften und Schnittstellen zwischen verschiedenen Rechtskreisen liegen 
den Sachverhalten grundsätzlich seltener zugrunde. Hinsichtlich der verschiedenen Di-
mensionen von Bürokratielasten ist die Mehrheit der Befragten vor allem von Überregu-
lierung betroffen. Dem folgen von den Befragten geschilderte Sachverhalte, die unter- 
bzw. fehlreguliert sind. Am wenigsten sind die Befragten von Aufgabenkritik betroffen. 
Dies deckt sich weitestgehend mit den Antworten der geschlossenen Fragen. Etwa 17 % 
der Antworten beinhalten sonstige Bürokratielasten, die weder in die beschriebenen Di-
mensionen von Bürokratielasten, noch in das Förderwesen fallen. Diese Kategorie wird im 
Folgenden als „Sonstiges“ bezeichnet und beinhaltet etwa Bürokratielasten in Form von 
Änderungen von Regelungen, mangelnder Digitalisierung und Dokumentationspflichten. 
Etwa 20% der offenen Antworten beinhalten zum Beispiel nur die Nennung einer Aufgabe 
oder Rechtsgrundlage, ohne die damit verbundenen Bürokratielasten zu spezifizieren. 
Diese wurden der Kategorie „Keine Bürokratielast“ zugeordnet. Schließlich wurden Arten 
von Bürokratiekosten kodiert. Dabei gab knapp über die Hälfte der Befragten an, dass 
Bürokratielasten Opportunitätskosten durch Mehraufwand hervorrufen. Ebenso führen 
Bürokratielasten zu Berichts- und Informationspflichten sowie Informationskosten. Nach-
folgend werden die Ergebnisse der offenen Fragen nach der jeweiligen Art der Bürokra-
tiebelastung dargestellt. 

 Überregulierung 

Im Bereich der Überregulierung wurden insgesamt 161 Eintragungen vorgenommen. Die 
Befragten sollten angeben, wie stark sie in ihrem Aufgabengebiet davon betroffen sind, 
dass Regelungen und deren Ausgestaltung zu umfangreich bzw. manche Sachverhalte mit 
zu vielen Regelungen verknüpft sind. Häufig genannt wird erstens das Flüchtlingsaufnah-
megesetz NRW, im Rahmen dessen insbesondere die Verfahren für die Kostenerstattun-
gen des Landes an die Kommunen thematisiert werden. Als Lösungsansatz werden unter 
anderem die Vereinfachung von diesbezüglichen Verfahren sowie die Änderung von Fris-
ten genannt. Zweitens werden Leistungen nach SGB VIII angesprochen. Hierbei geht es 
vorrangig um die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach 
§ 35a SGB VIII. Als Lösung werden Änderungen des BTHG bzw. SGB IX genannt, damit Ju-
gendämtern nur die Verantwortung der Erbringung von Jugendhilfe-Leistungen zukommt. 
Ebenfalls vorgeschlagen wird die Änderung der Regelungen zur Zuständigkeitsprüfung ge-
mäß § 14 SGB IX. Drittens werden das Baugesetzbuch sowie die Bauordnung thematisiert. 
Die Komplexität der Baugesetzgebung führe demnach zu komplizierten und zeitaufwen-
digen Planungs-, Genehmigungs- und Zulassungsverfahren. Zudem gaben die Befragten 
an, durch die häufigen Änderungen der einschlägigen rechtlichen Grundlagen verunsi-
chert zu werden. Schließlich wurde auf die mangelnde Praktikabilität vieler Regelungen 
sowie auf Regelungslücken hingewiesen. Abhilfe würden demnach die Vereinfachung der 
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gesetzlichen Grundlagen sowie die Anpassung der einschlägigen Gesetzgebung an die 
Rechtsprechung schaffen. Schließlich wurde das Vergaberecht als Querschnittsbelastung 
über verschiedene Fachbereiche thematisiert. Dieses sei in der praktischen Umsetzung zu 
komplex und zu aufwändig, was sich beispielsweise in den Prüf- und Dokumentations-
pflichten bei Auftragsvergaben äußere. Daher sollte das Vergaberecht generell verein-
facht und vereinheitlicht, die Prüf- und Dokumentationspflichten verschlankt, die Schwel-
lenwerte für EU-weite Ausschreibungen angehoben sowie die Möglichkeiten für Direkt- 
und beschränkte Vergaben ausgeweitet werden. 

 Fehlregulierung 

In der Dimension der Fehlregulierung befinden sich insgesamt 49 Eintragungen. Die Mit-
arbeitenden der Kommunen sollten angeben, inwiefern sie davon betroffen sind, dass Re-
gelungen und deren Ausgestaltung unzweckmäßig sind. Konkret wurden zum einen El-
ternbeiträge genannt, die eine Schnittstellenproblematik zwischen örtlicher Satzung und 
interkommunalem Ausgleich beinhalten. Als Lösung für diesen Fall wird daher die landes-
weite Erhebung von Elternbeiträgen genannt. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, Vorge-
hensweisen generell zu vereinheitlichen. Im Bereich des Schulwesens wird vor allem die 
geteilte Zuständigkeit zwischen dem Land und den Kommunen als belastend nachemp-
funden. Unzweckmäßige Zuständigkeiten werden auch im Rahmen von Genehmigungs-
verfahren und im sozialrechtlichen Bereich, beispielsweise zwischen Sozialhilfeträgern 
und Jobcentern, thematisiert. Eine klare Aufgabenverteilung sowie bei Bedarf auch die 
Änderung von Zuständigkeiten wären laut den Befragten daher erstrebenswert. 

 Unterregulierung 

Die Dimension der Unterregulierung umfasst 95 Eintragungen. Die Befragten sollten an-
geben, wie stark sie in ihrem Aufgabengebiet davon betroffen sind, dass Regelungen gänz-
lich fehlen, unzureichend spezifiziert oder zu unverbindlich formuliert sind bzw. inwiefern 
sie sich einer „Regelungslücke“ konfrontiert sehen. Konkret werden vor allem das Kinder-
bildungsgesetz, die Schulinfrastruktur sowie das Bauwesen genannt. Probleme liegen im 
Bereich fehlender klarer Regelungen und Vorgaben. Außerdem führen Regelungslücken 
innerhalb der Bauordnung teilweise zu Rechtsunsicherheit. Dies sei auch im Zuge der Co-
vid-19-Maßnahmen häufig der Fall. Daher wäre es aus Sicht der Befragten wünschens-
wert, die Gesetzgebung zu präzisieren und bessere Informationen und Erklärungen sei-
tens des Gesetzgebers bereitzustellen. 

 Aufgabenkritik 

Die geringste Zahl an Einträgen weist die Dimension Aufgabenkritik mit 23 ausgefüllten 
offenen Antworten auf. Die Befragten sollten angeben, wie stark sie in ihrem Aufgaben-
gebiet davon betroffen sind, dass sie auf Aufgaben stoßen, die in ihrer Gesamtheit ver-
zichtbar wären oder falsch bzw. an der falschen Stelle angesiedelt sind. Dabei werden 
häufig überflüssige oder falsch angesiedelte Aufgaben beschrieben, beispielsweise im Be-
reich des Sozialrechts, wo sozialrechtliche Überprüfungen bereits von anderen Leistungs-
trägern vorgenommen werden. Als Lösungsvorschläge werden daher der Verzicht der dar-
gestellten Aufgabe sowie die Übertragung von Zuständigkeiten auf andere Stellen ge-
nannt. Im Bereich der Digitalisierung wird vor allem die Arbeit mit Papierakten bemängelt, 
die laut den Befragten durch elektronische Sammelakten ersetzt werden sollten. Zudem 
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werden weitere Problemlagen, wie beispielsweise Berichts- und Dokumentationspflich-
ten sowie Vergaben, beschrieben. 

 Förderwesen 

Für den Bereich des Förderwesens und der Fördermittel wurden 279 Eintragungen vorge-
nommen. Die Befragten sollten angeben, wie stark sie mit administrativen Herausforde-
rungen in diesem Bereich konfrontiert sind. Dies ist der Fall, wenn es beispielsweise „zu 
viele“ ähnliche Förderprogramme gäbe oder die Beantragung, der Abruf und die Abrech-
nung von Fördermitteln durch unzweckmäßige Anforderungen und Regeln erschwert 
werden. Dabei zeigt sich, dass das Förderwesen vor allem von allgemeinen Belastungen 
geprägt ist, die meist durch Überregulierung entstehen. Dabei werden häufig die starke 
Reglementierung des Förderverfahrens sowie dessen allgemeine Komplexität bemängelt. 
Darunter fallen vor allem komplizierte Antragsverfahren sowie zu geringe Flexibilität bei 
der Projektdurchführung und beim Abruf von Projektmitteln und deren Einsatz. Dies äu-
ßert sich beispielsweise durch aufwändige Antragsverfahren und Berichtspflichten, 
wodurch ein hoher Aufwand für die Kommunen entsteht. In der Folge werden Fördermit-
tel teilweise gar nicht erst beantragt. Zudem wird durch die starke Reglementierung viel 
Personal gebunden. Als Lösungsvorschläge werden daher eine Vereinfachung der An-
tragsverfahren sowie der Verwendungsnachweisführung genannt. Aus Sicht der Befrag-
ten sollten bessere und einheitliche Informationen, beispielsweise durch zentrale Stellen, 
bereitgestellt werden. Zudem wird eine Anpassung der Förderungen an kommunale Ge-
gebenheiten und eine damit verbundene pauschalisierte Zuweisung der Fördermittel vor-
geschlagen. Besonders häufig genannte Bereiche sind Aufgaben im Rahmen des Digital-
pakts, der Ganztagsangebote bzw. der Kindertagesbetreuung, der Städtebauförderung, 
des Breitbandausbaus und der Integration. Darüber hinaus wird im Bereich des Vergabe-
rechts die Idee vorgestellt, dieses mit dem Förderrecht zu vereinheitlichen, damit Wider-
sprüche möglichst vermieden werden. 

 Sonstiges 

Für offene Antworten, die weder einer Bürokratielastendimension, noch dem Förderwe-
sen zugeordnet werden konnten, wurden eigene Kategorien unter „Sonstiges“ gebildet. 
Typische Problemstellungen sind häufige Gesetzesänderungen und die damit verbundene 
Notwendigkeit der kontinuierlichen Einarbeitung durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, beispielsweise im Bereich des Sozialrechts. Darüber hinaus seien die Vorlaufzeiten 
bei Gesetzesänderungen sowie die Fristsetzung zu deren Umsetzung sehr eng. Als mögli-
che Lösungen werden die Bündelung von Änderungen in einem Entwurf, längere Vorlauf-
zeiten und die Einrichtung einer Mailadresse für Fragen genannt. Mangelnder Zugang zu 
Daten sowie Dokumentationspflichten werden ebenfalls als Belastung genannt, unter an-
derem im Bereich des Asylwesens. Eine weitere Belastung stellt mangelnde Digitalisierung 
dar. Obwohl die elektronische Akte den Papierakten vorgezogen wird, sei diese noch nicht 
flächendeckend eingeführt worden. Zudem sind die Anforderungen an den Datenschutz 
teilweise mit Herausforderungen verbunden. Daher sollte die Digitalisierung weiter vo-
rangetrieben werden. 
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 Querschnittsthemen und Gestuftes Aufgabenmodell 

Die offenen Antworten beinhalten zudem einige Querschnittsthemen. Diese legen eine 
Bearbeitung der Problematiken über Fachpolitiken hinaus nahe. Darunter fallen das 
Vergaberecht, das Förderwesen, Dokumentations- und Berichtspflichten, die Digitalisie-
rung sowie gestufte Aufgabenmodelle, bei denen es bei gewissen Aufgaben Abstimmun-
gen zwischen Kreisen und Gemeinden bedarf. 
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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Arbeitsauftrag 
 Bürokratieabbau und Auftrag der Transparenzkommission 

Der Abbau von überflüssiger Bürokratie im Sinne der Reduzierung entbehrlicher Aufga-
ben, der Reduzierung von Regeln, Standards und Berichtspflichten, aber auch die Neure-
gulierung im Sinne besserer Rechtsetzung ist eine Daueraufgabe, die die verwaltungspo-
litische Agenda seit Jahrzehnten bestimmt. Wenn auch weniger häufig thematisiert als 
Bürokratielasten gegenüber Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen, sind Kommu-
nen und Gemeindeverbände stark von Regelwerken und Standards betroffen. Die Landes-
regierung Nordrhein-Westfalen hat 2019 die Transparenzkommission NRW eingerichtet, 
um die nordrheinwestfälischen Kommunen zu stärken und insbesondere hinsichtlich der 
Bürokratielasten gegenüber dem Land zu entlasten. Dafür sollten konkrete Vorschläge zu 
Bürokratieabbau durch Aufgabenkritik und Standard-Überprüfung erarbeitet werden.  

 Arbeitsauftrag des FÖV 

Daher hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-
Westfalen das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer beauftragt, 
gemeinsam mit der Transparenzkommission NRW bei den Gemeinden, Kreisen und Land-
schaftsverbänden in NRW eine Erhebung durchzuführen, in der in verschiedenen Aufga-
benfeldern Bürokratielasten erhoben und konkrete Verbesserungsvorschläge der Kom-
munen eruiert werden sollen. Dabei stellen sich besondere Herausforderungen an die Ge-
staltung des Erhebungsinstrumentes, des Zugangs zu Befragten und der Sicherstellung ei-
ner breiten Beteiligung. 

 Ziele der Befragung 

Es wurden einerseits Einschätzungen sowie konkrete Beispiele zu Bürokratielasten auf 
kommunaler Ebene erhoben. Andererseits wurden auch Vorschläge zur Verwaltungsver-
einfachung aller Art (bspw. Aufgabenwegfall, aber insb. Prozessoptimierungen durch 
Strukturveränderungen, Veränderung der Zuständigkeiten, Verfahrensrechte und Verfah-
rensvorschriften) gesammelt. Die Auswertung erfolgte anonymisiert und aggregiert. Alle 
Arbeitsschritte wurden in enger Absprache mit dem Auftraggeber und der Transparenz-
kommission durchgeführt. Der Arbeitsauftrag umfasste dabei die Erstellung eines geeig-
neten Erhebungsinstruments unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft zum 
Thema, die Durchführung der Erhebung, eine Aufbereitung der gewonnenen Daten zur 
nutzerfreundlichen Weiterverwendung sowie die Erstellung eines Ergebnisberichtes mit 
Darstellung der wesentlichen Verteilungen.  

 Ziel des Berichts 

Ziel des vorliegenden Berichtes ist es, die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage zusam-
menzufassen und mögliche Handlungsfelder für die Arbeit der Transparenzkommission zu 
identifizieren. Ergänzend liegt ein Anlagenband vor, in dem sämtliche genannten Bürokra-
tielasten nach Art und Aufgabenbereich geordnet aufgeführt werden und der auf Anfrage 
zur Verfügung gestellt wird.  
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1.2 Aufbau und Struktur des Berichts 
 Gliederung 

Der Bericht gliedert sich in vier wesentliche Teile. Zunächst werden die konzeptionellen 
Grundlagen erläutert (Abschnitt 2). Dies umfasst eine Übersicht über theoretische und 
konzeptionelle Ansätze, Bürokratielasten zu erfassen und messbar zu machen sowie einen 
Überblick über gängige Messkonzepte. Danach wird das methodische Vorgehen der 
schriftlichen Befragung geschildert (Abschnitt 3). Hieran schließt ein Bericht über die er-
fassten geschlossenen Fragen an (Abschnitt 4). Im anschließenden umfangreichsten Teil 
des Berichts werden in mehreren Kapiteln (Abschnitte 5 bis 11) die wesentlichen Ergeb-
nisse der offen berichteten Bürokratielasten und die Verbesserungsvorschläge der Befrag-
ten berichtet. Eine Zusammenfassung diskutiert die wesentlichen Ergebnisse und Limita-
tionen der durchgeführten Befragung (Abschnitt 12). 

2. Bürokratielasten und Bürokratieabbau – Konzeptionelle 
Grundlagen 

 Herausforderungen 

Das Grundproblem der Erhebung von Bürokratielasten ist die Abwägung der subjektiv 
empfundenen „Überbürokratisierung“ und der Notwendigkeit, rechtliche und administ-
rative Standards zur Bewahrung von Rechtssicherheit und Transparenz sicherzustellen. 
Effizienz und Effektivität von Verwaltungshandeln stehen hier in einem deutlichen Span-
nungsverhältnis zu Rechtssicherheit und Transparenz. Um hier „notwendige“ von „über-
flüssigen“ Bürokratielasten unterscheiden zu können, ist die Entwicklung eines differen-
zierten Erhebungsinstruments notwendig, das offen für das operative Wissen der Befrag-
ten ist. Zentral für die inhaltliche Ausrichtung der Erhebung ist die vorläufige Definition 
eines „Portfolios“ an möglichen Bürokratielasten (z.B. Informationskosten, Opportuni-
tätskosten, Berichts- und Dokumentationspflichten, Überwachungskosten), um den Be-
fragten das Spektrum möglicher Belastungen gegenwärtig zu machen. Dabei ist eine Kom-
bination aus geschlossenen und offenen Fragen notwendig, um möglichst konkrete Bei-
spiele zu sammeln. Mithilfe dieser Konkretisierung möglicher Bürokratielasten geht der 
Ansatz deutlich über die bisherigen Untersuchungen hinaus und soll Funktionsdefizite 
nicht mehr bloß in Form von Einschätzungen direkt betroffener Akteure erfassen, sondern 
anhand konkreter Problemsituationen greifbar machen. 

2.1 Dimensionen von Bürokratielasten: Theoretische Perspektiven 
 Bürokratische Organisation des Staates 

Die bürokratische Organisation des Staates ist eine Grundvoraussetzung für den rechts-
staatlichen und effektiven Vollzug der Gesetze und die Umsetzung des politischen Willens. 
Mit der weberianischen Organisation des Staates sind dabei zahlreiche Vorteile der Auf-
gabenerfüllung verbunden: Beständigkeit, Regelgebundenheit, funktionale Spezialisie-
rung, hierarchische Organisation, Formalisierung, Dokumentation, Transparenz etc. (Der-
lien et al. 2011; Mayntz 1968).  
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 Vor- und Nachteile von Bürokratie 

Gesellschaften kommen nicht ohne ein gewisses Maß an Regulierung aus, um funktions-
fähig zu sein. Regelungen haben daher immer einen Anlass bzw. eine Ursache und/oder 
eine politisch motivierte Intention (Regelungsbegründung). Sie generieren einen individu-
ellen oder kollektiven Nutzen bzw. Vorteil. Aus einer organisatorischen Perspektive liegt 
Überbürokratisierung dann vor, wenn eine Regel keinen Beitrag zur Erreichung des Rege-
lungsziels (mehr) leistet (Bozeman/Feeney 2011), d.h. der Nutzen nicht (mehr) gegeben 
ist oder aber direkte Nachteile bestehen bzw. entstehen oder überwiegen (Bürokratie-
kosten). Nachteile ergeben sich daher, weil Bürokratie meist auch eine Einschränkung mit 
sich bringt, d.h. sie beschränkt individuelle Freiheit, bzw. schließt andere Regelungen aus. 
Insofern steht der Gesetzgeber (oder ein anderer Standardsetzer) vor der Abwägung von 
Vor- und Nachteilen. Im ungünstigsten Fall können Standards und Normen darüber hinaus 
sogar kontraproduktive Nebenwirkungen entfalten, wenn sie jenseits des anvisierten Wir-
kungsziels mittelbar auch Einfluss auf andere Bereiche nehmen und dadurch die Zahl der 
„Benachteiligten“ zusätzlich ansteigt.  

 Bürokratisierung und Bürokratieabbau 

Es geht also häufig darum, die Grenze zu bestimmen, an der Bürokratisierung in Überbü-
rokratisierung umschlägt, also zu benennen „von welchem Punkt an Umfang, Dichte und 
Genauigkeit gesetzlicher Regelungen zu groß, die Kosten zu hoch oder das Verhalten der 
Vollzugsbehörden für den Bürger zu bürokratisch oder ‚bürgerfern‘ ist“ (Mayntz 1980). 
Folglich können unter Bürokratieabbau (bzw. Entbürokratisierung) „[...] alle Initiativen 
[verstanden werden], die das Ziel verfolgen, die Mängel bürokratischer Organisationen zu 
beseitigen“ (Kroll 2008: 7). Im Weiteren werden solche Mängel der bürokratischen Orga-
nisation als Bürokratielasten bezeichnet. 

 Bürokratielasten und ihre Kosten 

Die Bezeichnung Bürokratielasten schließt an den Begriff der „Administrative Burden“ an. 
Im maßgeblichen Werk von Herd und Moynihan (Herd/Moynihan 2019) werden darunter 
Informationskosten, Compliance-Kosten und psychologische Kosten gefasst, die mit bü-
rokratischen Regelungen verbunden sind. Informationskosten entstehen durch die Suche 
nach Informationen zur Bewältigung von Regeln, Compliance-Kosten entstehen durch die 
Anforderungen der Regeln, etwa an Dokumentationspflichten und Antragsunterlagen und 
psychologische Kosten durch den Stress und die Autonomieverluste, die durch überschüs-
sige oder schlecht formulierte Regeln entstehen.  

 Dimensionen von Bürokratielasten 

In der Literatur (Bohne 2006; Jann/Wegrich 2008) werden mehrere Dimensionen von Bü-
rokratie unterschieden, die diese Untersuchung anleiten. Diese lassen sich zusammenfas-
sen erstens als überflüssige Regelungen, die Gegenstand von Aufgabenkritik werden 
könnten, zweitens zu vielen und zu detaillierten Regeln (Überregulierungen), in sich wi-
dersprüchliche Regulierungen, häufig in Verbindung mit überlappenden Zuständigkeiten 
(Fehlregulierung) sowie bürokratisches Handeln, das aus fehlenden Standards und Regeln 
entspringt (Unterregulierung). In manchen Bereichen (bspw. im Umwelt- und Sozialbe-
reich) gibt es folglich aus Sicht der vollziehenden Behörden Rechtsunsicherheit, die zu 



 

10 

übermäßig rigidem Vollzug führt und die Beschäftigten vor erhebliche Einarbeitungskos-
ten und Rüstzeiten stellt.  

 Perspektivität von Bürokratie  

Die Perspektive, aus der die Bewertung der Bürokratielast vorgenommen wird, ist in Be-
zug auf den Nutzenaspekt jenseits der Perspektive des Gesetzgebers abhängig vom Stand-
punkt der jeweiligen Regulierungsadressaten und Stakeholder. Entsprechend der Interes-
senlage kann die Nutzenbewertung positiv oder negativ ausfallen (Bozeman/Feeney 
2014: 44 f.). Politik in einem demokratisch legitimierten Gesellschaftssystem befindet sich 
damit bei der Ausgestaltung von Bürokratie immer in einem Spannungsverhältnis bzw. in 
einer Abwägung von subjektiv erfahrenen Vor- und Nachteilen bzw. Kosten und Nutzen. 
Dieses der Bürokratie innewohnende Spannungsverhältnis verändert sich dynamisch, weil 
sich in einer sich permanent ändernden Welt und durch kontinuierlichen Erkenntnisfort-
schritt die Anlässe bzw. Voraussetzungen für staatliche Regelungen und Standards verän-
dern bzw. sogar neue Regelungsbedarfe entstehen. 

2.2 Bürokratielastenmessung: State of the Art und etablierte 
Befragungsinstrumente 

 Bürokratielastenmessung 

Die vorliegende empirische Untersuchung zielt darauf ab, die durch Gesetze, Rechtsver-
ordnungen, Satzungen, Verwaltungsvorschriften, Handreichungen oder Verwaltungsakte 
des Landes bedingten Bürokratielasten auf kommunaler Ebene zu erheben. Damit reiht 
sich die vorliegende Untersuchung in die Vielzahl verschiedenartiger Bemühungen zum 
Bürokratieabbau bzw. der Aufgaben- und Standardkritik ein. Diese umfassen sowohl die 
Kommunal-, Landes- und Bundesebene als auch die Europäische Union sowie OECD-Staa-
tenwelt. Um die durch (Landes-)Regelungen entstandenen Bürokratielasten methodisch 
adäquat erfassen zu können, soll im Folgenden zunächst die wissenschaftliche und praxis-
orientierte Literatur zu Befragungsansätzen, Fragebögen und Item-Batterien zur Erfas-
sung von Bürokratielasten überblicksmäßig aufgearbeitet werden. Dabei kann zwischen 
Befragungsansätzen unterschieden werden, die einerseits aus der Perspektive von Wirt-
schaftsakteuren Bürokratielasten erheben oder die Sichtweise der Bürgerinnen und Bür-
ger einnehmen und danach fragen, wie Bürokratielasten vermindert werden können. An-
dererseits bestehen Ansätze, die aus Sicht bürokratischer Organisationen und ihrer Mit-
glieder auf Bürokratielasten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben blicken. Im Weiteren kon-
zentrieren wir uns entsprechend dem Untersuchungsauftrag auf die Messung von Büro-
kratielasten auf Seiten der Verwaltung. 

 Bürokratielastenmessung aus der Perspektive der Verwaltung 

Untersuchungen, die auf die Erhebung von Bürokratielasten aus der Perspektive der Ver-
waltung abstellen, gibt es im Vergleich zu Bürokratielastenmessungen aus der Perspektive 
von Wirtschaftsakteuren sowie Bürgerinnen und Bürgern nur verhältnismäßig wenige. Ein 
Ansatz, der in der deutschsprachigen verwaltungswissenschaftlichen und praxisorientier-
ten Literatur zur Erhebung von Bürokratiebelastungen während der letzten 15 Jahre in-
tensiv diskutiert wurde, ist das Standard-Kosten-Modell (SKM). Das Standard-Kosten-Mo-
dell wurde erstmals in den 1990er Jahren in den Niederlanden entwickelt und sollte eine 
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möglichst objektive Quantifizierung bürokratischer Belastungen auf Seiten der Wirtschaft, 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Verwaltung, die aus gesetzlich vorgeschriebenen Infor-
mations- und Berichtspflichten (Anträgen, Formularen, Statistiken, Nachweisen usw.) re-
sultieren, ermöglichen. In Deutschland findet das SKM bei der Messung von Bürokratie-
lasten seit Beschluss des Programms „Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“ An-
wendung, das im Jahr 2006 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Die Einhaltung der 
Grundsätze zur Ermittlung der durch bundesstaatliche Informationspflichten verursach-
ten Bürokratielasten wird durch den Nationalen Normenkontrollrat (NKR) überwacht, der 
ebenfalls im Jahr 2006 eingesetzt wurde.  

 Das Standard-Kosten-Modell 

Das SKM sah in seiner ursprünglichen Fassung vor, nur die „reinen Bürokratiekosten“ zu 
messen, also welche Kosten ein bürokratischer Vorgang auf Grundlage des Zeitaufwandes 
der einzelnen Arbeitsschritte, den Lohnkosten der üblicherweise befassten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie der Häufigkeit dieses Verwaltungsvorgangs verursacht. Seit 
dem Jahr 2011 werden in Deutschland neben den „reinen Bürokratiekosten“ auch die 
Kosten für inhaltliche Pflichten und Veränderungen, die von einem neuen Gesetz oder 
einer Verordnung verursacht werden, ermittelt. Dieser sogenannte Erfüllungsaufwand 
wird vom NKR auf Plausibilität geprüft, bevor eine Regelung vom Bundeskabinett be-
schlossen werden kann. 

Inwiefern das SKM zur Erfassung der Bürokratielasten von Kommunen in Deutschland ge-
eignet ist, wurde erstmals in einem Bericht des Nationalen Zentrums für Bürokratieabbau 
(NZBA) an der Fachhochschule des Mittelstandes untersucht (Dietsche et al. 2009). In ih-
rer Untersuchung wandten die Autorinnen und Autoren eine modifizierte Version des 
SKM zur Messung der aus EU-Recht, Bundesrecht und Landesrecht resultierenden gesetz-
lichen Berichtspflichten in vier Kommunen unterschiedlichen Typs (Stadt Bünde, Kreis 
Lippe, Stadt Baden-Baden, Stadt Freiburg i.Br.) aus zwei Bundesländern (Nordrhein-West-
falen, Baden-Württemberg) an. Im Ergebnis kamen die Autorinnen und Autoren zu dem 
Schluss, dass das SKM zur Messung der gesetzlichen Berichtspflichten von Kommunen ge-
eignet ist. Eine Überprüfung von Gesetzen auf Bürokratiekosten für Kommunen sollte aus 
Sicht der Autorinnen und Autoren stattfinden und sei eine sinnvolle Maßnahme zum Bü-
rokratieabbau. 

 Stärken und Schwächen des SKM 

Als Vorteil des SKM wird in der Literatur die Möglichkeit zur Messung von Bürokratiebe-
lastungen auf Grundlage einer klar definierten Methodik genannt, die sowohl eine Mes-
sung der Bürokratiekosten geltender Gesetze (ex post) als auch eine Abschätzung der Kos-
ten eines in der Planung befindlichen Gesetzes im Falle seines Inkrafttretens (ex ante) zu-
lasse. Die Stärke der Methode wird insbesondere darin gesehen, dass sie nicht auf den 
subjektiven Einschätzungen der Normadressaten beruhe, sondern objektiv sei. Jedoch 
sind mit der Anwendung des SKM, sowohl als wissenschaftliche Methode als auch bei der 
Gesetzesfolgenabschätzung durch die gesetzesvorbereitende Administration selbst, auch 
Nachteile verbunden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Informationskos-
ten im Sinne des SKM nur einen Ausschnitt möglicher Bürokratiekosten und -lasten dar-
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stellen und keinesfalls von einer vollständigen Erfassung von Bürokratiekosten gespro-
chen werden kann (Schorn/Richter 2006). Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es sich 
bei dem SKM lediglich um eine Schätzmethode handelt, deren Ergebnisse nicht ohne kon-
textuale Einbettung interpretiert werden können.  

 Befragungsansätze 

Dem Standard-Kosten-Modell entgegen stehen Befragungsansätze, die gezielt auf die 
subjektiven Einschätzungen der Normadressaten setzen, um durch staatliche Dokumen-
tations- und Berichtspflichten bedingte Kosten zu ermitteln. Der Vorteil dieser Befra-
gungsansätze insbesondere gegenüber dem SKM besteht darin, zum einen ein viel breite-
res Spektrum möglicher Bürokratielasten erheben zu können und zum anderen zwischen 
verschiedenen Arten bürokratischer Belastungen unterscheiden zu können, wie es Ziel 
dieser Untersuchung ist.  

 GRT-Skala: General Red Tape 

Das international bekannteste Instrument zur Messung subjektiv empfundener Bürokra-
tielasten ist die sog. GRT-Scale. GRT steht für General Red Tape (Bozeman/Feeney 2011; 
Pandey/Scott 2002; Rainey et al. 1995). Red-Tape ist im englischen Sprachraum die gän-
gige Bezeichnung für als überflüssig empfundene Bürokratielasten. Die Skala misst sub-
jektiv empfundene Belastung auf einer 10-Punkte Skala. Die Standardformulierung lautet 
in deutscher Übersetzung [Eigene Übersetzung]: „Wenn man Bürokratielasten als belas-
tende administrative Regeln definiert, die negative Folgen für die Effektivität der Organi-
sation haben, wie würden Sie den Grad an Bürokratielasten in Ihrer Organisation einschät-
zen?“. Diese allgemeine Skala kann im Weiteren auf verschiedene Unterthemen ange-
passt werden, so wurden verschiedene Items zur Regeldurchsetzung entwickelt (ein Über-
blick findet sich bei Bozeman und Feeney (2011) oder Themen wie Vergaberecht, Infor-
mations- und Berichtswesen, Haushaltrecht und Kommunikationsregeln untersucht. Die 
allgemeine Formulierung der Frage wurde als Einstiegsfrage unserer Befragung gewählt, 
um die Befragung auch an den allgemeinen und internationalen Diskurs anschlussfähig zu 
machen. 

 PRT-Skala: Personnel Red Tape 

Eine zweite verbreitete Skala bezieht sich auf negative Effekte von Bürokratielasten im 
Personalmanagement (u.a. mit Bezug auf Hindernisse in der leistungsadäquaten Beförde-
rung oder Bezahlung, der Entlassung von wenig leistungsfähigen Mitarbeitern etc.) (Rai-
ney et al. 1995). Auf Grund der anders gelagerten Thematik wird sie hier nicht weiter dis-
kutiert. 

 Befragung des Normenkontrollrats Baden-Württemberg 

Die jüngste Untersuchung im deutschsprachigen Raum zur Ermittlung der durch Landes-
recht bedingten Bürokratielasten wurde vom Institut für angewandte Wirtschaftsfor-
schung an der Universität Tübingen (IAW) im Auftrag des Normenkontrollrats Baden-
Württemberg durchgeführt, der von der Landesregierung Baden-Württembergs im Jahr 
2017 eingerichtet wurde (Normenkontrollrat Baden-Württemberg 2018). In der Befra-
gung aus dem Jahr 2018 wurden insgesamt 30 Kammern, Gewerkschaften, Verbände und 
Organisationen in Baden-Württemberg gebeten, ihre Einschätzungen zu den Belastungen 
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durch Bürokratie in verschiedenen Bereichen, insbesondere auch als Folge landesrechtli-
cher Regelungen, abzugeben. Die Befragung fand als Kombination aus standardisierter 
Online-Umfrage und leitfadengestützten Interviews mit 32 Vertreterinnen und Vertretern 
der insgesamt 30 Organisationen statt. Während die Online-Umfrage dazu diente, Ein-
schätzungen zu den Belastungen durch Bürokratie in verschiedenen Bereichen zu erhal-
ten, war es das Ziel der Interviews, konkrete Normen und Gesetze, die von den Inter-
viewpartnerinnen und -partnern als „bürokratisch“ wahrgenommen werden sowie Ver-
besserungsvorschläge zum Bürokratieabbau zu ermitteln (Normenkontrollrat Baden-
Württemberg 2018). 

 Relevanz für vorliegende Untersuchung 

Auch wenn zu den Befragten der Umfrage des NKR BW – im Unterschied zur vorliegenden 
Befragung – nur wenige Organisationen gehörten, die direkt mit den Bürokratiebelastun-
gen der kommunalen Ebene vertraut sind, darunter der Städtetag Baden-Württemberg 
und der Landkreistag Baden-Württemberg, geben die Ergebnisse der Umfrage einen gu-
ten Hinweis auf die verschiedenen Arten wahrgenommener bürokratischer Belastungen. 
So gab eine Mehrheit der Befragten an, dass nicht nur Rechtsvorschriften an sich als Be-
lastungen wahrgenommen werden, sondern insbesondere die damit im Zusammenhang 
stehenden bürokratischen Verfahren und Prozesse. Die Frage nach den verschiedenen Ar-
ten bürokratischer Belastungen verdeutlichte, dass insbesondere Dokumentations- und 
Berichtspflichten von den Befragten als Belastung empfunden werden. Zudem ging aus 
der Befragung deutlich hervor, dass EU-Recht und Bundesrecht zwar als Hauptursache für 
Bürokratiekosten gesehen werden, das Landesrecht in Baden-Württemberg aus Befrag-
tenperspektive aber ebenfalls als eine bedeutsame Quelle für bürokratische Belastungen 
gesehen wird. Die Ausgangsfrage des Fragebogens zu Erfahrungen mit verschiedenen As-
pekten mit Bürokratie wurde aus der Befragung des NKR BW abgeleitet. 

3. Schriftliche Befragung 
 Ziel der schriftlichen Befragung 

Ziel der im Folgenden präsentierten Erhebung war es, einen möglichst breiten Einblick in 
die Bürokratielasten und Innovationspotentiale im Zusammenspiel von Landes- und Kom-
munalverwaltung bei den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden in NRW zu er-
halten. Die Ergebnisse der Befragung sollen eine möglichst solide Datengrundlage für die 
weitere Arbeit der von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen eingerichteten Trans-
parenzkommission NRW darstellen. 

3.1 Methodik und Aufbau der Befragung 
 Methodische Vorgehensweise 

Die Entwicklung des Fragebogens erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen (MHKBG), der Trans-
parenzkommission NRW sowie den kommunalen Spitzenverbänden und den Landschafts-
verbänden. Unter Rückgriff auf die wissenschaftliche und praxisorientierte Literatur zu 
Befragungsansätzen, Fragebögen und Item-Batterien zur Erfassung von Bürokratielasten 
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wurde ein Fragebogen erstellt, der aus insgesamt sechs inhaltlichen Frageblöcken zu den 
Bürokratielasten auf kommunaler Ebene bestand (siehe Anlage 1). Hauptgliederungs-
punkte waren die Dimensionen der Über-, Fehl- und Unterregulierung sowie der Aufga-
benkritik (s.o.). Auf Grund der besonderen Relevanz für die Arbeit der Transparenzkom-
mission wurde der Bereich des Förderwesens als separate Kategorie abgefragt, obwohl 
diese abstrakte Elemente aller potentiellen Bürokratielasten enthält. 

 Fragebogen: Fragedimensionen 

Die Befragung konzentrierte sich schwerpunktmäßig auf die Erhebung verschiedener Ar-
ten von Bürokratielasten, wie Überregulierung und Fehlregulierung, Unterregulierung 
und Aufgabenkritik (Fragen 3-5) sowie der Belastung durch Bürokratie im Bereich der För-
dermittel und des Förderwesens (Frage 6). Die Fragen waren als Kombination aus ge-
schlossener Frage, bei der die Befragten die Intensität der jeweiligen Bürokratielast auf 
einer Likert-Skala mit fünf Punkten bewerten sollten und offenen Fragen konzipiert, zu 
denen die Befragten (in der elektronischen Version des Fragebogens) mittels Filterfüh-
rung geleitet wurden. Befragte, die angaben „stark“ oder „sehr stark“ in ihrem Aufgaben-
gebiet mit einer bestimmten Art von Bürokratielast konfrontiert zu sein, hatten die Mög-
lichkeit für bis zu drei Beispielen sowohl die konkrete Problemlage als auch eine mögliche 
Lösung zu beschreiben. Damit wurde bewusst eine Konzentration auf Aufgaben mit aus-
geprägter Bürokratielast angestrebt. Ergänzend zu den verschiedenen Arten von Bürokra-
tielasten wurden die Befragten in geschlossenen Fragen, die an etablierte Messinstru-
mente angelehnt waren (s.o.), auch um Einschätzungen zu allgemeinen Belastungen 
durch Bürokratie (Frage 2) sowie das Auftreten konkreter Bürokratiebelastungen 
(Frage 7) gebeten. 

 Fragebogen: Zusatzinformationen 

Neben den inhaltlichen Dimensionen erfasste der Fragebogen, für welchen Fachbereich 
innerhalb der Kommunalverwaltung die Befragten den Fragebogen ausfüllten (Frage 1), 
in welcher beruflichen Position die Befragten den Fragebogen ausfüllten, um welche Art 
von Gebietskörperschaft es sich handelte, die Einwohnerzahl der Gebietskörperschaft 
(nicht für Landschaftsverbände) sowie die amtliche Gemeindekennziffer der Gebietskör-
perschaft zur Rücklaufkontrolle (nicht für Landschaftsverbände) (Frage 9). Die Befragung 
erfolgte grundsätzlich anonym. Die Befragten konnten jedoch freiwillig von der Option 
Gebrauch machen, ihren Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer für spätere Rück-
fragen durch das Projektteam anzugeben (Frage 8).  

 Pretest 

Um Verständlichkeit und Beantwortbarkeit der Fragen sowie die Nutzerfreundlichkeit der 
Befragtenführung sicherzustellen, wurden sowohl die beiden Online-Versionen als auch 
das PDF-Formular des Fragebogens einem realitätsnahen Pretest mit 15 Personen unter-
zogen.  
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3.2 Technische Durchführung der Befragung 
 Grundgesamtheit der Erhebung 

Die Befragung wurde als Vollerhebung aller kommunalen Gebietskörperschaften in NRW 
konzipiert. Entsprechend wurde die Befragung in allen 31 Kreisen (einschließlich der Städ-
teregion Aachen), 22 kreisfreien Städten, 373 kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
sowie den beiden Landschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen (Landschaftsverband 
Rheinland (LVR), Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)) durchgeführt.  

 Kontaktierung der Zielgruppe 

Die Hauptzielgruppe der Befragung waren die Führungskräfte der mit den vorgesehenen 
Aufgabenbereichen betrauten Verwaltungseinheiten, da von diesen das vergleichsweise 
höchste Maß an Fachkenntnis und Objektivität im Hinblick auf die Fragebeantwortung er-
wartet werden konnte. Als Fachgebiete wurden in Abstimmung mit der Transparenzkom-
mission und ihrer Geschäftsstelle folgende Sachgebiete identifiziert: 

12 Sicherheit und Ordnung 
21 Schulträgeraufgaben 
31 Soziale Leistungen 
 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 
 313 Leistungen an Asylbewerber 
 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII 
 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII 
 365 Tageseinrichtungen für Kinder 
37 Soziale Einrichtungen 
41 Gesundheitsdienste 
 411 Krankenhäuser 
 424 Sportstätten und Bäder 
51 Räumliche Planung 
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- und Entsorgung 
 536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 
 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage 
 554 Naturschutz und Landschaftspflege 
56 Umweltschutz 
 561 Umweltschutzmaßnahmen 
 562 Immissionsschutz 
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Um die Führungskräfte der Facheinheiten zu erreichen, wurden die Hauptverwaltungsbe-
amtinnen und -beamten sowohl postalisch als auch per E-Mail mit der Bitte kontaktiert, 
den Fragebogen an kundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den relevanten Fach-
bereichen weiterzuleiten. Adressengrundlage war die Kommunaldatenbank des Ministe-
riums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen (MHKBG).  

 Technische Durchführung 

Die Befragung wurde in elektronischer Form als Online-Umfrage mittels des Umfragetools 
Unipark durchgeführt. Den insgesamt 428 Gebietskörperschaften standen zwei unter-
schiedliche Varianten der elektronischen Befragung zur Verfügung, zwischen denen ent-
sprechend der eigenen Präferenzen ausgewählt werden konnte. Beide Varianten der On-
line-Umfrage beinhalteten den gleichen Fragebogen, boten jedoch unterschiedliche Mög-
lichkeiten bei der technischen und praktischen Umsetzung auf Ebene der Gebietskörper-
schaften an. In beiden Versionen der Online-Umfrage wurde den Befragten auf der Start-
seite ein vollständiger und identischer Fragebogen in PDF-Form zur Verfügung gestellt.  

 Offene Variante 

Variante 1 der Befragung (offene Befragungsvariante) ermöglichte es den Hauptverwal-
tungsbeamtinnen und -beamten einer Gebietskörperschaft den Zugang zur Befragung an 
beliebig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuleiten. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter konnten durch Aufrufen des Links selbstständig an der Befragung teilnehmen 
und diese auch abschließen. Die Befragung konnte während der Bearbeitung durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortge-
setzt werden. 

 Geschlossene Variante 

Die Variante 2 der Befragung (geschlossene Befragung) beinhaltete den gleichen Frage-
bogen, räumte den Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten jedoch die Möglichkeit 
ein, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgenommenen Eintragungen vor 
Absenden des Fragebogens einzusehen. Zu diesem Zweck wurde für jede der insgesamt 
428 Gebietskörperschaften ein personalisierter Zugangslink zur Befragung erstellt. Nach-
dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ausgewählten Fachbereiche den Link zur 
Befragung erhalten und an der Befragung teilgenommen haben, konnten die Hauptver-
waltungsbeamtinnen und -beamten durch erneutes Aufrufen des Links die Antworten ih-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einsehen und im Bedarfsfall korrigieren. Die Befra-
gung wurde erst abgeschlossen, wenn eine Person in der Funktion als Behördenleitung 
durch Bestätigung der Abschlussseite des elektronischen Fragebogens die Umfrage final 
abschickte. In Variante 2 der Befragung konnten im Unterschied zu Variante 1 nicht belie-
big viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft an der Befragung 
teilnehmen, sondern maximal Angaben für bis zu 21 Fachgebiete gemacht werden. Im 
Bedarfsfall konnte den Gebietskörperschaften jedoch ein weiterer personalisierter Zu-
gang zur Verfügung gestellt werden. 

 Einladungsschreiben 

Der postalische Versand der Einladungsschreiben mit den Zugangslinks zu beiden Umfra-
gevarianten erfolgte am 11.11.2020. Dem Schreiben lag ein Hinweisblatt bei, auf dem 
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nochmals die in Betracht kommenden Fachgebiete als auch die Unterschiede zwischen 
den beiden Befragungsvarianten erläutert wurden. Außerdem lag dem Einladungsschrei-
ben ein Begleitschreiben der drei kommunalen Spitzenverbände bei, in dem diese ihre 
Unterstützung zur Befragung zum Ausdruck brachten. Bereits eine Woche zuvor wurden 
die Kommunen seitens des MHKBG über die geplante Untersuchung schriftlich informiert. 
Zur Beantwortung inhaltlicher wie technischer Fragen wurde ein Ansprechpartner am 
Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung genannt. Am 13.11.2020 wurde 
das Einladungsschreiben zur Befragung nochmals per E-Mail1 versendet. Durch die Be-
nachrichtigung per Brief und E-Mail sollte sowohl die Bedeutung des Befragungsprojektes 
unterstrichen werden als auch eine benutzerfreundliche Möglichkeit zur Weiterleitung 
der Umfragelinks an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gebietskörperschaften er-
möglicht werden. 

 Erinnerungsschreiben 

Die Befragung erfolgte grundsätzlich anonym. Um jedoch Erinnerungsschreiben aus-
schließlich an Gebietskörperschaften zu schicken, von denen bis Anfang Dezember 2020 
noch keine Teilnahme an der Befragung verzeichnet werden konnte, wurde die im Frage-
bogen erhobene amtliche Gemeindekennziffer verwandt. Der Versand eines ersten Erin-
nerungsschreibens per E-Mail erfolgte am 07.12.2021. Neben einer Erinnerung an die Be-
fragung wurde in dem Schreiben auch eine Verlängerung der Teilnahmefrist vom 
23.12.2020 auf den 17.01.2021 angekündigt. Die Verlängerung der Teilnahmefrist er-
folgte, um trotz der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen Belastungen für die Verwal-
tungen einer möglichst großen Zahl an Gebietskörperschaften eine Teilnahme zu ermög-
lichen. Ein zweites Erinnerungsschreiben wurde nochmals am 08.01.2021 per E-Mail ver-
sendet. Ein gesondertes Erinnerungsschreiben erhielten Gebietskörperschaften, die mit 
Variante 2 der Befragung begonnen hatten, diese aber noch nicht durch die Behördenlei-
tung abgeschlossen wurde. 

3.3 Rücklauf der Befragung 
 Rücklauf 

Die Datenerhebung wurde am 17.01.2021 abgeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 
bei Variante 1 der Online-Umfrage (offene Befragungsvariante) 415 Fragebögen beendet 
und 420 Fragebögen angefangen, aber nicht abgeschlossen. Von den insgesamt 835 Fra-
gebögen (Rücklauf Brutto) der offenen Befragungsvariante wurde in 626 Fragebögen 
(Rücklauf Netto) mindestens eine Frage beantwortet. Die Variante 2 der Online-Umfrage 
(geschlossene Befragungsvariante) wurde von insgesamt 19 Gebietskörperschaften zur 
Teilnahme an der Befragung ausgewählt und auch beendet, während 75 Gebietskörper-
schaften diese Befragungsvariante begonnen, aber nicht beendet haben. Von den insge-
samt 94 Gebietskörperschaften, die Variante 2 zur Teilnahme an der Umfrage wählten, 
wurden insgesamt 169 Fragebögen (Rücklauf Netto) ausgefüllt, in denen mindestens eine 

                                                           
1  Die E-Mail-Adressen der Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten der 428 Gebietskörperschaften wurden selbst-

ständig recherchiert. Falls die E-Mail-Adresse der Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten bzw. ihrer Büros nicht 
auf den Internetseiten der Gebietskörperschaften veröffentlicht waren, wurde eine allgemeine E-Mail-Adresse der Ge-
bietskörperschaft (z.B. info@stadt.de) genutzt.  
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Frage beantwortet wurde. Beide Umfragevarianten zusammengenommen ergeben einen 
Gesamtrücklauf von 795 Fragebögen (siehe Tabelle 1). 

 Tabelle 1: Rücklauf der Befragung 

 Offene Umfrage Geschlossene  
Umfrage 

Beendete Fragebögen/Befragungen 415 19 

Nicht beendete Fragebögen/ 
Befragungen 

420 75 

Rücklauf (Brutto) 835 94 

Rücklauf (Netto) 626 169 

Gesamtrücklauf (Netto) 795 

Hinweis: Die Angaben zur geschlossenen Umfrage beziehen sich auf die Anzahl der Gebietskörperschaften, 
die diese Befragungsvariante gewählt und beendet/nicht beendet haben. Da in jeder geschlossenen Umfrage 
Fragebögen für bis zu 21 Fachbereiche ausgefüllt werden konnten, geben die Angaben für die Anzahl been-
deter/nicht beendeter Fragebögen nicht die Anzahl der ausgefüllten Fragebögen wider. Die Angaben zur Ge-
samtzahl ausgefüllter Fragebögen für beide Befragungsvarianten ist der Zeile „Rücklauf (Netto)“ zu entneh-
men.  

 Rücklauf nach Art der Gebietskörperschaft 

Betrachtet man den Rücklauf nach Art der Gebietskörperschaft (siehe Abbildung 1) ist 
festzustellen, dass knapp 70 % (410) der ausgefüllten Fragebögen aus einer Kreisangehö-
rigen Stadt oder Gemeinde stammen, während 19 % (112) der Fragebögen von den Kreis-
freien Städten ausgefüllt wurden. Der Anteil der Fragebögen aus den Kreisen sowie Land-
schaftsverbänden fiel mit 9,3 % (55) beziehungsweise 2,0 % (12) erwartungsgemäß nied-
riger aus. In 206 der insgesamt 795 ausgefüllten Fragebögen wurde keine Angabe zur Art 
der Gebietskörperschaft gemacht. 
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 Abbildung 1: Verteilung der Fragebögen nach Art der Gebietskörperschaft 

 

In Abbildung 2 ist die Verteilung der von Kreisfreien Städten sowie Kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden ausgefüllten Fragebögen nach Größenklassen im Vergleich zur realen 
Bevölkerungsverteilung in Nordrhein-Westfalen dargestellt (Landesbetrieb IT.NRW 2020). 
Der Vergleich zeigt, dass die Städte und Gemeinden bis 50.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern in der Befragung leicht unterrepräsentiert sind, während die Städte bis 500.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern etwas überrepräsentiert sind. Nichtsdestotrotz ent-
spricht die Verteilung der von Städten und Gemeinden ausgefüllten Fragebögen im We-
sentlichen der realen Bevölkerungsverteilung in NRW. 
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 Abbildung 2: Verteilung der von Städten und Gemeinden in NRW ausgefüllten Frage-
bögen nach Größenklassen im Vergleich zur realen Bevölkerungsverteilung in NRW 

 

 

Quelle für Verteilung NRW: Landesbetrieb IT.NRW 2020. 

Ein Grund für die leichte Unterrepräsentation der kleinen sowie mittleren Städte und Ge-
meinden in der Befragung könnte neben der – verglichen mit größeren Städten – gerin-
geren Kapazität der kommunalen Verwaltung die erhöhte Arbeitsbelastung durch die Co-
vid-19-Pandemie sein. So gaben insbesondere kleinere Städte und Gemeinden in ihren 
zahlreichen Rückmeldungen per E-Mail und Telefon an, dass sie prinzipiell zur Teilnahme 
an der Befragung bereit wären, jedoch das vorhandene Personal der Kommunalverwal-
tung in erheblichem Maße durch Aufgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ge-
bunden sei, weshalb eine Teilnahme nicht möglich wäre.  

In Abbildung 3 wurde die Verteilung der von Kreisen ausgefüllten Fragebögen nach Grö-
ßenklassen im Vergleich zur realen Bevölkerungsverteilung in Nordrhein-Westfalen dar-
gestellt (Landesbetrieb IT.NRW 2020). Der Vergleich zeigt, dass die Kreise mit einer Ein-
wohnerzahl von bis zu 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner verglichen mit den Krei-
sen mit größerer Einwohnerzahl in der Befragung leicht überrepräsentiert sind. 
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 Abbildung 3: Verteilung der von Kreisen ausgefüllten Fragebögen nach Größenklas-
sen im Vergleich zur realen Bevölkerungsverteilung in NRW 

 

 

Quelle für Verteilung NRW: Landesbetrieb IT.NRW 2020. 

 Rückmeldungen per E-Mail und Telefon 

Für eine Einordung des Rücklaufs der Befragung ist, insbesondere angesichts der zum Zeit-
punkt der Befragung grassierenden Covid-19-Pandemie, auch ein Blick auf die zahlreichen 
Rückmeldungen per E-Mail und Telefon an die Kontaktperson des Deutschen Forschungs-
institutes für öffentliche Verwaltung Speyer hilfreich. Während des gesamten Befragungs-
zeitraumes vom 11.11.2020 bis zum 17.01.2021 gingen neben technischen und inhaltli-
chen Fragen 26 Rückmeldungen zur Befragung per E-Mail ein. Die Mehrheit der Rückmel-
dungen (20) kam insbesondere von kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Diese be-
grüßten das Vorhaben der Befragung und signalisierte prinzipielle Bereitschaft zur Teil-
nahme. Mit Verweis auf die erhöhte Arbeitsbelastung der kommunalen Ebene durch die 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wurde eine Teilnahme an der Befragung aus zeitli-
chen Gründen häufig nicht für möglich erachtet oder aber mit Rücksicht auf die bereits 
stark gebundenen Personalkapazitäten abgelehnt. Eine zweite kleinere Gruppe (4) an 
Rückmeldungen äußerte sich positiv zum Anliegen und den Zielen der Befragung und äu-
ßerte die Hoffnung, dass als Resultat der Arbeit der Transparenzkommission NRW tat-
sächlich Entlastungen für die kommunale Ebene stünden. Eine dritte kleinere Gruppe (2) 
äußerte sich zwar nicht skeptisch zum grundsätzlichen Anliegen der Befragung, artiku-
lierte jedoch Skepsis im Hinblick auf deren tatsächliche Erfolgsaussichten bei der Umset-
zung von Bürokratieabbau aufgrund negativer Erfahrungen mit ähnlichen Unterfangen in 
der Vergangenheit. 
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4. Auswertung der geschlossenen Fragen 
 Repräsentation der Fachbereiche 

In Abbildung 4 ist die Verteilung der von den Befragten ausgewählten Fachgebiete darge-
stellt. Von den 795 ausgefüllten Fragebögen stammten 10,5 % aus dem Fachbereich 12 
„Sicherheit und Ordnung“, 9,5 % aus dem Fachbereich 52 „Bauen und Wohnen“ und 9,0 % 
aus dem Fachbereich 21 „Schulträgeraufgaben“. Die anderen Fachbereiche waren in der 
Befragung in geringerem Maße repräsentiert. 6,5 % der ausgefüllten Fragebögen gingen 
auf die Behördenleitung persönlich zurück und 16,1 % aller Fragebögen wurden von Be-
fragten ausgefüllt, die sich keinem der aufgelisteten Fachbereiche, sondern einem sonsti-
gen Fachbereich zuordneten. 

Die unterschiedliche Repräsentation der verschiedenen Fachbereiche kann verschiedene 
Gründe haben. Sie geht wahrscheinlich auf eine unterschiedlich häufige Weiterleitung der 
Befragung an die verschiedenen Fachbereiche, einen unterschiedlich starken Problem-
druck in den verschiedenen Fachbereichen sowie eine damit in Zusammenhang stehende 
unterschiedlich ausgeprägte Teilnahme- und Antwortbereitschaft zurück.  
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 Abbildung 4: Verteilung der in den Fragebögen ausgewählten Fachbereiche 
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 Allgemeine Bürokratiebelastung 

Mit der ersten inhaltlichen Frage des Fragebogens wurde die allgemeine Bürokratiebelas-
tung durch unzweckmäßig belastende administrative Regeln auf einer Skala von 1 bis 10 
erhoben (GRT-Skala, s.o.). Das Ergebnis dieser Frage ist in Abbildung 5 dargestellt und 
entspricht weitgehend einer Normalverteilung. 15,5 % der Befragten (Werte 1-3) sehen 
die bürokratische Belastung in ihrer Verwaltung als relativ gering an, während 27,4 % 
(Werte 8 - 10) die bürokratische Belastung als hoch betrachten. Die Mehrheit der Befrag-
ten (57,1 %, Werte 4 - 7) attestiert ein mittleres Niveau der Bürokratielast. Die Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass unzweckmäßig belastende Regeln tatsächlich von einer Mehrheit 
der Befragten als Problem wahrgenommen werden und die Intensität der Belastung 
mehrheitlich auf einem mittleren Niveau liegt. 

 Abbildung 5: Grad der Bürokratielasten 

 

Frageformulierung: „Wenn man Bürokratielasten als unzweckmäßig belastende administ-
rative Regeln definiert, die negative Folgen für die Leistungsfähigkeit der Organisation ha-
ben, wie würden Sie den Grad an Bürokratielasten in Ihrer Organisation einschätzen?“ 

Die Fragen 3 bis 6 der Befragung erfassten den Grad der Bürokratiebelastung auf einer 5-
stufigen Likert-Skala getrennt für die verschiedenen Bürokratiedimensionen Überregulie-
rung und Fehlregulierung, Unterregulierung und Aufgabenkritik sowie den Bereich der 
Fördermittel und des Förderwesens. In Abbildung 6 sind die Ergebnisse für die einzelnen 
Dimensionen vergleichend dargestellt.  
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 Bürokratiebelastung in verschiedenen Dimensionen 

In der Dimension Über- und Fehlregulierung wurde erfasst, wie stark die Befragten in ih-
rem Aufgabengebiet von zu umfangreichen oder unzweckmäßigen Regelungen betroffen 
sind. Insgesamt 36,5 % der Befragten gaben an, stark oder sehr stark von Über- oder Fehl-
regulierung betroffen zu sein. 42,3 % der Befragten gaben zudem an, immerhin noch mit-
telstark durch zu umfangreiche oder unzweckmäßige Regelungen belastet zu sein. Mit der 
Dimension Unterregulierung wurde erfasst, wie stark die Befragten davon betroffen sind, 
dass Regelungen fehlen, unzureichend spezifiziert oder zu unverbindlich formuliert sind. 
Hier gaben lediglich 14,2 % der Befragten an, stark oder sehr stark durch Unterregulierung 
belastet zu sein. Fast die Hälfte der Befragten (48,5 %) gab an, sehr wenig oder wenig von 
Unterregulierung betroffen zu sein. Ähnlich verhält es sich in der Dimension Aufgabenkri-
tik, in der die Befragten einschätzen sollten, wie stark sie davon betroffen sind auf Aufga-
ben zu stoßen, die in ihrer Gesamtheit verzichtbar wären oder falsch angesiedelt sind. 
Lediglich 9,5 % der Befragten gaben an, stark oder sehr stark mit solchen Aufgaben kon-
frontiert zu sein, während mehr als die Hälfte der Befragten (56,5 %) angab, nur sehr we-
nig oder wenig durch solche Aufgaben belastet zu sein. Ein Vergleich der verschiedenen 
Dimensionen miteinander zeigt, dass die Befragten in deutlich stärkerem Maße von Über- 
und Fehlregulierung als von Unterregulierung und falsch angesiedelten bzw. verzichtba-
ren Aufgaben betroffen sind. 

 Fördermittel- und Förderwesen 

Im Bereich der Fördermittel und des Förderwesens wurden die Befragten danach gefragt, 
inwiefern die Beantragung, der Abruf und die Abrechnung von Fördermitteln durch un-
zweckmäßige Anforderungen und Regeln erschwert werden. 28,1 % der Befragten gaben 
an, stark oder sehr stark von Bürokratielasten im Bereich des Förderwesens betroffen zu 
sein. Weitere 26,3 % gaben an, mittelstark mit administrativen Herausforderungen im 
Fördermittelbereich konfrontiert zu sein, während etwas weniger als die Hälfte der Be-
fragten (45,7 %) angab, dass ihre Arbeit wenig oder sehr wenig durch Bürokratielasten 
erschwert werde. Für den Bereich der Fördermittel und des Förderwesens kann zusam-
menfassend festgestellt werden, dass Bürokratielasten in diesem Bereich aus Sicht der 
Befragten eine erhebliche Herausforderung für eine effiziente Aufgabenwahrnehmung 
darstellen. 
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 Abbildung 6: Überblick zu Art der Bürokratiebelastungen 
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 Allgemeine Bürokratielasten 

Neben den eben dargestellten Bürokratielasten in den Dimensionen Überregulierung und 
Fehlregulierung, Unterregulierung sowie Aufgabenkritik wurden in Frage 7 der Befragung 
die Erfahrungen der Befragten mit allgemeinen Bürokratielasten in ihrem Arbeitsalltag 
erfasst. Für insgesamt neun Aspekte wurde dafür auf einer 5-stufigen Likert-Skala die Ein-
schätzung der Befragten erhoben. In Abbildung 7 sind die Ergebnisse für die einzelnen 
Aspekte vergleichend dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die verschiedenen Aspekte 
von den Befragten in unterschiedlichem Maße als belastend wahrgenommen werden. Als 
stark und sehr stark belastend wurde von den Befragten in besonderem Maße die regel-
mäßige Einarbeitung in gesetzliche Vorschriften (42,6 %), das Sammeln von Daten und 
Informationen aufgrund von Informationspflichten (43,8 %) und die Übermittlung von In-
formationen aufgrund von Berichtspflichten (33,9 %) wahrgenommen. Andere Aspekte 
wurden in geringerem Ausmaß (zwischen 15 und 20 % der Befragten) als stark oder sehr 
stark belastend empfunden.  
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 Abbildung 7: Überblick zu Allgemeinen Bürokratielasten 
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 Auswertungsstrategie 
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einander arbeitende Kodierer, die den offenen Antworten entsprechende Kodes zuord-
neten. Offene Antworten, denen von den Kodierern unterschiedlichen Kodes zugeordnet 
wurden, wurden anschließend im Projektteam gemeinsam diskutiert und final nur einem 
Kode zugeordnet. Gelegentlich kommt es vor, dass Antworten mehrere Sachverhalte be-
schreiben, denen unterschiedliche bzw. mehrere Kodes zugeordnet werden können. Ist 
dies der Fall, wurde die Antwort in ihre Teilantworten aufgeteilt und diese separat kodiert 
(z. B. IDs 9311-9313, ID 2197). Darüber hinaus gibt es vereinzelt Antworten, die wortgleich 
oder fast wortgleich sind, jedoch nicht dieselbe ID aufweisen (z.B. IDs 10807, 10597, 
11101). Beim stichprobenartigen Versuch, dies zu erklären, ließ sich feststellen, dass Be-
fragte teilweise mehr als einen Fragebogen für verschiedene Fachbereiche ausgefüllt ha-
ben. Zudem ist denkbar, dass sich mehrere Befragte einer Behörde untereinander ausge-
tauscht und entsprechend sehr ähnlich geantwortet haben. 

 Art der Rechtsquelle 

In einem ersten Schritt bei der Kodierung der offenen Antworten wurde analysiert, wel-
che Art von Rechtsquelle den von den Befragten beschriebenen Sachverhalten zu Grunde 
lag. Durch diesen Kodierschritt sollte herausgearbeitet werden, inwiefern von den Befrag-
ten Sachverhalte und Probleme beschrieben wurden, die auf das Landesrecht in Nord-
rhein-Westfalen zurückgehen und damit durch die Landesregierung NRW beinflussbar 
sind. In Abbildung 8 sind die Ergebnisse für diesen Analyseschritt dargestellt. In insgesamt 
27,2 % der offenen Antworten betrafen die beschriebenen Sachverhalte und Problemla-
gen unmittelbar das Landesrecht und in 15,0 % der Fälle hatte das Landesrecht einen sig-
nifikanten Einfluss auf die beschriebene Aufgabe oder den Sachverhalt. 19,4 % der von 
den Befragten dargelegten Sachverhalte und Problemlagen gingen auf Bundesrecht zu-
rück. In deutlich geringerem Umfang betrafen die Antworten kommunale Satzungen, Ver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften (4,6 %) sowie das EU-Recht (2,6 %). In 9,6 % der 
Fälle wurden Sachverhalte beschrieben, deren Ursprung in verschiedenen Rechtskreisen 
liegt und damit keiner Rechtsquelle eindeutig zugeordnet werden konnten. Ein Viertel al-
ler beschriebenen Sachverhalte (21,7 %) wurde der Kategorie Sonstiges zugeordnet. In 
diesen Fällen wurden in der Mehrheit Aspekte und Probleme im Zusammenhang mit Bü-
rokratielasten beschrieben, die nicht auf eine spezifische Rechtsquelle zurückzuführen 
waren. 
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 Abbildung 8: Art der Rechtsquelle 
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 Art der Bürokratiebelastung 

In Anlehnung an die verschiedenen Dimensionen von Bürokratiebelastungen, die in den 
Fragen 3 - 6 des Fragebogens abgefragt wurden, wurden auch die Antworten der offenen 
Fragen kodiert, um herauszuarbeiten, um welche Art von Bürokratiebelastung es sich bei 
den beschriebenen Sachverhalten und Problemen handelt. In Abbildung 9 sind die Ergeb-
nisse für diesen Analyseschritt dargestellt. Bei insgesamt 37,5 % der offenen Antworten 
handelte es sich bei den beschriebenen Sachverhalten um Überregulierung, in 13,9 % der 
Fälle um Unterregulierung und in nur 6,6 % der offenen Antworten um Fehlregulierung. 
In 17,4 % der offenen Antworten handelte es sich um eine Bürokratielast, die keiner der 
anderen Dimensionen von Bürokratiebelastungen zugeordnet werden konnte. Des Wei-
teren konnte in einem Viertel der offenen Antworten (20,2 %) keine Bürokratielast iden-
tifiziert werden.  

 Abbildung 9: Überblick zur Art der Bürokratiebelastungen 

 

 Sonstige Bürokratielasten 

Um einen Einblick zu erhalten, welche sonstigen Bürokratielasten in den Antworten der 
offenen Fragen genannt wurden, wurden im Zuge des Kodierverfahrens induktiv weitere 
Kategorien von Bürokratiebelastungen gebildet. In Abbildung 10 sind die Ergebnisse für 
diesen Analyseschritt dargestellt. In 21,0 % der sonstigen Bürokratiebelastungen handelt 
es sich bei den beschriebenen Sachverhalten um Belastungen resultierend aus der Ände-
rung von Regelungen, in 20,0 % der Fälle um Belastungen im Zuge der Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung und in 17,1 % der Antworten um Bürokratielasten als Folge um-
fangreicher Dokumentationspflichten. Die restlichen sonstigen Kategorien von Bürokra-
tiebelastungen hatten einen deutlich geringeren Anteil an den beschriebenen Sachverhal-
ten, Aufgaben und Problemen.  
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 Abbildung 10: Überblick zu sonstigen Bürokratiebelastungen 
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 Abbildung 11: Überblick zur Art der Bürokratiekosten 
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6. Überregulierung 

6.1 Einleitung 
Überregulierung stellt im Vergleich mit den anderen Arten der Bürokratielasten – Unter-
regulierung, Fehlregulierung und Aufgabenkritik – das mit Abstand am stärksten ausge-
prägte Phänomen bürokratischer Belastungen dar. Zum einen gaben 36,5 % der Befragten 
an, stark oder sehr stark in ihrem Aufgabengebiet von zu umfangreichen oder unzweck-
mäßigen Regelungen betroffen sein (siehe Abbildung 12). Zusätzlich gaben immerhin 
42,3% der Befragten an, zumindest mittelstark von Überregulierung getroffen zu sein. Da-
mit waren die Befragten von Belastungen durch Über- und Fehlregulierung am stärksten 
betroffen (siehe zum Vergleich Abbildung 6). Zum anderen spiegelte sich die bürokrati-
sche Belastung durch Überregulierung auch in der hohen Anzahl von Antworten auf die 
offenen Fragen zu den Beispielen und Lösungsvorschlägen für Überregulierung in einer 
Vielzahl von Themenfeldern wider (siehe Tabelle 2). 

 Abbildung 12: Belastung durch Über- und Fehlregulierung 

 

In Tabelle 2 ist die Anzahl der offenen Antworten, die der Dimension Überregulierung zu-
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die Befragten Sachverhalte und Beispiele aus ihrem Arbeitsalltag, die mit zu vielen Regeln 
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und Wohnen“ (14) sowie 51 „Räumliche Planung“ (10) zurück. Auch von der Behördenlei-
tung (16) sowie Befragten, die ihre Antworten für einen sonstigen Fachbereich gaben (23), 
wurde eine Vielzahl von Eintragungen mit Bezug zur Überregulierung von Aufgaben vor-
genommen. 

 Tabelle 2: Eintragungen in der Dimension Überregulierung 

Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

12: Sicherheit und Ordnung 25 Sonntagsöffnung: 2 
Regelungen allgemein: 7 
DGSVO/Datenschutz allgemein: 3 
Covid-19: 3 
Glücksspielrecht: 2 
Ausländerwesen: 2 
Sonstige Aufgaben: 6 

21: Schulträgeraufgaben 7 Schulwesen: 3 
Covid-19: 1 
Sonstige Aufgaben: 3 

312: Soziale Leistungen: 
Grundsicherungsleistungen 
nach SGB II 

9 Regelungen allgemein: 4 
Grundsicherung (SGB II): 4 
Sonstige Aufgaben: 1 

313: Soziale Leistungen: Leis-
tungen an Asylbewerber 

8 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW: 6 
Sonstige Aufgaben: 2 

331: Soziale Leistungen: För-
derung von anderen Trägern 
der Wohlfahrtspflege 

/ / 

361: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege nach SGB 
VIII 

3 Kindertageseinrichtungen: 2 
Sonstige Aufgaben: 1 

363: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Sonstige Leistun-
gen zur Förderung junger 
Menschen und Familien nach 
SGB VIII 

17 Unterhaltsvorschussgesetz: 4 
Eingliederungshilfe nach SGB VIII: 3 
Weitere Leistungen nach SGB VIII: 3 
Datenschutz, Statistikpflichten: 4 
Sonstige Aufgaben: 3 

365: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Tageseinrichtun-
gen für Kinder 

3 Kindertageseinrichtungen (u.a. KiBiz): 2 
Sonstige Aufgaben: 1 

37: Soziale Einrichtungen 4 Grundsicherung (SGB XII): 2 
Sonstige Aufgaben: 2 
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Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

411: Gesundheitsdienste: 
Krankenhäuser 

/ / 

42: Sportförderung 1 Sonstige Aufgaben: 1 

51: Räumliche Planung 10 Bauleitplanung: 4 
Flächenbereitstellung/Raumplanung: 4 
Vergaberecht: 2 

52: Bauen und Wohnen  14 Baugesetze allgemein: 7 
Vergaberecht: 3 
Regelungen allgemein: 2 
Sonstige Aufgaben: 2 

536: Ver- und Entsorgung: 
Versorgung mit Informations- 
und Telekommunikations- 
infrastruktur 

6 Sonstige Aufgaben: 6 

54: Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV 

8 Vergaberecht: 4 
Sonstige Aufgaben: 4 

552: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Öffentliche Ge-
wässer, Wasserbauliche An-
lage 

2 Hochwasserschutz: 1 
Sonstige Aufgaben: 1 

554: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Naturschutz und 
Landschaftspflege 

1 Hochwasserschutz: 1 

561: Umweltschutz:  
Umweltschutzmaßnahmen 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

562: Umweltschutz:  
Immissionsschutz 

3 Lärmbelastung: 2 
Sonstige Aufgaben: 1 

Sonstige 23 Landwirtschaft/Ernährung: 4 
Vergaberecht: 7 
Sozialrecht: 3 
Dokumentation/Software/Digitalisierung: 2 
Sonstige Aufgaben: 7 

Behördenleitung 16 Vergaberecht/Datenschutz: 7 
Viele neue Vorschriften: 2 
Finanzwesen: 3 
Sonstige Aufgabe: 4 

Gesamt 161  
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In einem nächsten Schritt soll ein genauerer Blick auf die Antworten der Befragten in aus-
gewählten Themenbereichen geworfen werden, um ein vertieftes Verständnis für Aufga-
ben, Sachverhalte und Problemlagen zu erlangen, die von zu umfangreichen Regelungen 
betroffen sind. Es wird dargestellt, mit welchen Problemen und Herausforderungen die 
Befragten in den verschiedenen Themenbereichen konfrontiert sind und welche Lösungs-
vorschläge sie präsentieren. Da aus Raumgründen eine Auswahl erfolgen muss, sind die 
vollständigen Antworten im Anlageband verfügbar. Der hier präsentierten Auswahl liegt 
entweder das Kriterium zu Grunde, eine typische Antwort zu repräsentieren oder eine 
besonders prägnante Aussage darzustellen. 

6.2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW 
Das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW wurde in insgesamt sechs Antworten im 
Fachbereich 313 „Soziale Leistungen: Leistungen an Asylbewerber“ genannt (siehe Ta-
belle 3). Die Befragten thematisierten insbesondere das Verfahren für die Kostenerstat-
tungen des Landes an die Kommunen, insbesondere im Falle hoher Krankheitskosten. Ers-
tens wurde kritisiert, dass die Meldung der Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher 
durch die Kommunen an das Land mit hohem Aufwand verbunden sei, da die dafür zur 
Verfügung stehenden Datenbanken (Ausländerzentralregister, ADVIS) nicht aktuell seien. 
Dies führe zu einem erheblichen Mehraufwand, da umfangreiche Nachrecherchen not-
wendig seien (ID 4860, 1849, 6903, 6915). Zweitens wurde die kurze und nicht praxistaug-
liche Frist für die Anmeldung von Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezie-
hern(ID 7226) sowie der Stichtag 30. Juni eines Jahres zur Abrechnung außergewöhnlicher 
Gesundheitskosten kritisiert. Als mögliche Lösungsansätze schlagen die Befragten eine 
Vereinfachung des Verfahrens zur Erstattung von Gesundheitskosten vor, beispielsweise 
durch den Verzicht auf Belege und stichprobenartige Kontrollen der Abrechnungen. Au-
ßerdem wurde von den Befragten vorgeschlagen, anstelle des bisherigen Verfahrens die 
Frist zur Abrechnung von hohen Krankheitskosten auf den 31. Dezember eines Jahres zu 
verschieben oder eine quartalsmäßige summarische Abrechnung vorzunehmen (ID 6903). 

 Tabelle 3: Eintragungen zum Bereich Flüchtlingsaufnahmegesetz 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

313: Soziale Leistungen: Leistungen an Asylbewerber 

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW 

4860 Erstattungen des Landes an die Kommu-
nen hinsichtlich § 4 FlüAG NRW: das 
Land verlangt zu viele Angaben über den 
entsprechenden Personenkreis - zwar 
sollten in der Theorie alle erforderlichen 
Daten dem sog. AZR (Advis) zu entneh-
men sein, jedoch sieht die Realität an-
ders aus - denn die Behörden, die Ein-
träge im AZR (Advis) zu machen haben, 

NA 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

hinken dieser Aufgabe oftmals mehrere 
Wochen (Monate) hinterher (Arbeits-
überlastung bei den Ausländerbehörden 
? sofern das BAMF solche Einträge zu 
machen hat = ???); die fehlenden Anga-
ben führen zu einem erheblichen Mehr-
aufwand in den Kommunen; zudem be-
steht bei den Kommunen die Gefahr, 
dass sie später Geld an das Land erstat-
ten müssen, weil irgendwann etwas ganz 
anderes im AZR steht (weil ggf. nach Mo-
naten endlich Angaben nachgeholt wur-
den) 

7226 Anmeldung der Leistungsbezieher*innen 
für die pauschalierte Landeszuweisung 
nach § 4 FlüAG NRW 

Das Abrechnungsverfahren ist viel zu un-
flexibel. Die kurze Anmeldefrist bis zum 
10. des Folgemonats führt mitunter zu 
Fehlmeldungen. Oft stellt sich erst nach 
dem 10. des Folgemonats heraus, dass 
eine Person nicht mehr abrechenbar 
war. Die Möglichkeit, Erstattungen zu 
verrechnen besteht bisher nicht. 

7379 Erstattung außergewöhnlicher Krank-
heitskosten nach § 5 b FlüAG, die Ermitt-
lung der Kosten ist zu aufwendig bei den 
Analog-Leistungsbeziehern    

Verzicht auf Belege  

1849 Geltendmachung von Pauschalen nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 

Die Voraussetzungen für Meldungen der 
Personen, für die eine Kommune Pau-
schalen nach dem FlüAG erhält, sind viel 
zu kompliziert. Bei den Meldungen sind 
die Kommunen auf korrekte Angaben 
hinsichtlich der Status der Flüchtlinge 
angewiesen. Sehr oft sind die Status und 
die Entwicklung der ausländerrechtli-
chen Status der einzelnen Personen we-
der dem BamF, noch der Ausländerbe-
hörde bekannt. Jedoch ist die Kommune 
auf die richtigen Daten in der Ausländer-
datenbank (ADVIS) angewiesen, um kor-
rekte Meldungen zu machen. Die Daten-
banken sind allerdings nicht aktuell ge-
führt. Es ist jedoch nicht Aufgabe der 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Kommunen, die ausländerrechtlichen 
Status der einzelnen Flüchtlinge inner-
halb der Kommune regelmäßig zu ermit-
teln, dies ist nicht realisierbar. So kommt 
es häufig zu fehlerhaften Meldungen 
und Rückforderungen von FlüAG-Pau-
schalen. Hier ist eine zentrale Datenbank 
erforderlich, die stets auf aktuellem 
Stand ist. 

6903 Die Abrechnung von hohen Krankheits-
kosten nach § 4 b FlüAG ist bis zum 
30.06. des jeweiligen Folgejahres vorzu-
nehmen. Bereits die Feststellung des 
maßgeblichen Personenkreises ist mit ei-
nem sehr hohen Aufwand verbunden; 
wegen des gesetzlich festgeschriebenen 
Schwellenbetrages und der erforderli-
chen Prüfungen/ Nachweisbeschaffung 
kommen weitere umfangreiche Erhe-
bungen hinzu. 

Vereinfachung des bisherigen Verfah-
rens z.B. durch quartalsmäßige summari-
sche Abrechnungen oder alternativ Ver-
längerung der Abgabefrist bis zum 31.12. 
des Folgejahres. Hierdurch würde insbe-
sondere die Notwendigkeit der umfas-
senden Belegbeschaffung (z.B. zum 
Flüchtlingsstatus, Rechnungsnachweise 
etc.) entfallen. Die Abrechnungen könn-
ten stichprobenartig durch die Bezirksre-
gierung überprüft werden.   Die alterna-
tive Verfahrensweise hätte insofern ent-
lastende Auswirkungen, als dass der zeit-
liche Ablauf entzerrt würde und die ein-
zelnen Arbeitsschritte (noch) besser ge-
plant werden könnten. Dies insbeson-
dere vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Eingänge der Quartalsab-
rechnungen der Krankenkassen, die teil-
weise auch noch im Juni eines Jahres er-
folgen.      

6915 Der Prüfprozess nach § 4 b FlüAG ist sehr 
aufwendig, da umfangreiche manuelle 
Nachprüfungen der maschinellen Erhe-
bungen zur Ermittlung von abrechnungs-
fähigen Kosten erforderlich sind. Hinzu 
kommen die teilweise unterschiedlichen 
Abrechnungserstellungen der Kranken-
kassen, die die Einhaltung der gesetzli-
chen Abgabefrist in der Regel erheblich 
erschweren (z.B. Abrechnungseingang 
Ende Juni des Folgejahres). Eine Über-
schreitung der Frist bzw. eine spätere 

NA 



 

40 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

Abgabe ist ausgeschlossen; es sind ledig-
lich Nachmeldungen bei Rechnungsein-
gängen nach dem 30.06. innerhalb von 6 
Wochen möglich.    Die Erfordernisse er-
geben sich aus der gesetzlichen Grund-
lage.  

6.3 Leistungen nach SGB VIII 
Die Leistungen nach SGB VIII wurden in insgesamt sechs Antworten im Fachbereich 363 
„Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen 
und Familien nach SGB VIII“ genannt (siehe Tabelle 4). Die Befragten thematisierten vor-
nehmlich die Leistungen nach § 35a SGB VIII „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche“, die deutliche Schnittstellen mit den SGB XI aufwiesen. 
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 Tabelle 4: Eintragungen zum Bereich SGB VIII 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

363: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen 
und Familien nach SGB VIII 

Weitere Leistungen nach SGB VIII 

10955 Die Erbringung von Leistungen nach § 35a 
SGB VIII fällt unter den Bereich der Reha-
bilitationsleistungen. Daher gelten zusätz-
lich sehr umfangreiche Regelungen des 
SGB IX, die teilweise für die Arbeit eines 
Jugendamtes als sachfremd zu bezeich-
nen sind. z.B. gesplittete Rehabilitations-
leistungen für die ein Teilhabeplan er-
stellt werden muss, auf dessen Basis die 
Leistungen anderer Reha-Träger auf Basis 
anderer Leistungsgesetze zu koordinieren 
sind.  

Änderungen der Regelungen des BTHG 
bzw. SGB IX, dass Jugendämter aus-
schließlich für die Erbringung und Steu-
erung von Jugendhilfe-Leistungen ver-
antwortlich sind. Außerdem Verände-
rungen der Regelungen zur Zuständig-
keitsprüfung gem. § 14 SGB IX, da die 
Frist für Jugendhilfeträger strukturell 
nicht zu erfüllen ist (siehe auch Bundes-
arbeitsgemeinschaft des Landesjugend-
ämter) 

7642 Prüfung auf Anspruch gemäß 35a SGB VII      Die Verfahren deutlich zu vereinfachen 
und mögliche Prozesse digitalisieren 

6989 1.) Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB 
VIII   Das Jugendamt ist neben Hilfen zur 
Erziehung auch für Eingliederungshilfe ge-
mäß § 35a SGB VIII zuständig. § 35a SGB 
VIII stellt eine Ausnahme im Jugendhilfe-
recht dar, da es sich nicht um Hilfen zur 
Erziehung für Eltern sondern um Einglie-
derungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der u. Jugendliche handelt. Spezialwissen 
ist m. E. im Bereich der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie ist für eine optimale Be-
arbeitung der Anträge notwendig. Die 
Einrichtung eines Spezialdienstes zur Be-
ratung der Leistungsberechtigten wie 
auch der Sorgeberechtigten sowie zur Be-
arbeitung der 35a-Anträge mit Entschei-
dung würde zu einer sachlichen Verbesse-
rung und zu einer Erleichterung der Sach-
bearbeitung beitragen.     

NA 
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6.4 Baugesetzbuch und Bauordnung 
Das Baugesetzbuch (BauGB) und die Bauordnung (BauO NRW) wurden in insgesamt 7 Ant-
worten in dem Fachbereich 52 „Bauen und Wohnen“ genannt (siehe Tabelle 5). Die Be-
fragten thematisierten erstens die Komplexität der Baugesetzgebung, wodurch Planungs-, 
Genehmigungs- und Zulassungsverfahren kompliziert und sehr zeitaufwendig würden (ID 
3404, 9353, 4717). Zweitens kritisierten die Befragten die häufigen Änderungen der ein-
schlägigen rechtlichen Grundlagen, insbesondere der BauO NRW, die sowohl innerhalb 
der Verwaltung als auch bei Architekten und Bauherren zu Verunsicherung geführt hätten 
(ID 9353, 2477). Als dritten wichtigen Kritikpunkt nannten die Befragten die mangelnde 
Praktikabilität vieler Regelungen einerseits (ID 9353, 9313), andererseits aber auch Rege-
lungslücken, die umfangreiche Recherchen notwendig machen würden (ID 4717). Als 
mögliche Lösung für die dargelegten Probleme schlagen die Befragten vor, die gesetzli-
chen Grundlagen zu vereinfachen (ID 9313, insbesondere im Bereich der Planungs- und 
Antragsverfahren sowie die einschlägige Gesetzgebung schneller an die Rechtsprechung 
anzupassen. 

 Tabelle 5: Eintragungen zum Bereich Baugesetz/Bauordnung 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

52: Bauen und Wohnen 

Baugesetze allgemein 

3404 Trotz aller Beteuerungen von verschiede-
nen Seiten werden Bestimmungen, Nor-
men etc. nicht abgebaut sondern gefühlt 
eher noch erhöht. Entscheidungsprozesse 
werden dadurch sehr vielschichtig und 
kompliziert und nach außen hin nur noch 
schwer erklärbar. Dies gilt für den gesam-
ten Prozess des Bauens incl. der Geneh-
migungs- und Zulassungsverfahren.  

Das ist nicht einfach so zu beantworten, 
da das Geflecht mittlerweile zu dicht 
und selbstbindend ist. 



 

43 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

9353 Baugenehmigungen (BauO NRW) Man könnte eine Bauordnung verab-
schieden, die weniger von den herr-
schenden politischen Mehrheitsverhält-
nissen geprägt sondern vielmehr sach- 
und handlungsorientiert wäre. Die stän-
digen Änderungen und die enormen 
Verzögerungen in der Beschlussfassung 
sind für den täglichen Arbeitsablauf bei 
Baugenehmigungen kontraproduktiv 
gewesen und haben letztendlich nicht 
zu einer Vereinfachung und Beschleuni-
gung geführt sondern lediglich zu einer 
großen Verunsicherung in der Architek-
tenschaft und den Bauherren. Zudem 
sind viele Regelungen nicht praxisorien-
tiert und in einigen Bereichen zu unkon-
kret, in anderen Bereichen viel zu diffe-
renziert. 

9313 Beantragung von Fördermitteln - Planver-
fahren nach BauGB - Baugenehmigungs-
verfahren 

 gesetzliche Grundlagen vereinfa-
chen, insbesondere Vereinfachung 
Planverfahren 

 fehlerfreie Gesetze bereitstellen 
(negativ z.B. BauO NRW 2018)  

 Antragsverfahren straffen und ver-
einfachen  

 Gesetze schneller an lfd. Recht-
sprechung anpassen bzw. nach 

2477 Einarbeitung in neue Versionen der BauO 
NRW sowie der Verwaltungsgebühren-
ordnung. Teilweise komplizierte, in der 
Praxis schwer umsetzbare Regelungen 
und häufige Änderungen, z.B. Tarifstellen 
im Gebührenbereich. Hoher Aufwand bei 
der Implementierung in die Verfahrens-
software. 

NA 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

4717 Im Bereich der bauordnungsbehördlichen 
Verfahren gibt es mittlerweile erhebliche 
Verknüpfungen zwischen der Bauordnung 
und begleitenden Gesetzen und einge-
führter technischen Regeln, dass eine 
klare eindeutige Bewertung sachlicher In-
halte kaum noch möglich ist, zumal sich 
die Vorschriften bzw. Gesetze durchaus 
inhaltlich widersprechen oder gegenseitig 
aufheben. Dadurch können kleine Anfra-
gen bzw. Bauvorhaben zu einem umfang-
reichen rechtlichen zu prüfenden Thema 
werden. Andererseits sind auch viele re-
gelungsbedürftige Punkte kaum geregelt, 
so dass für eine rechtssichere Prüfung 
umfangreiche Rechtsrecherchen erfor-
derlich sind. 

NA 

6.5 Vergaberecht 
Das Vergaberecht wurde in insgesamt 23 Antworten in den Fachbereichen 51 „Räumliche 
Planung“, 52 „Bauen und Wohnen“, 54 „Verkehrsflächen und -anlagen sowie ÖPNV“, in 
sonstigen Fachbereichen und von der Behördenleitung genannt (siehe Tabelle 6). Die 
große Mehrheit der Befragten kritisierte das Vergaberecht als zu komplex und in der prak-
tischen Umsetzung zu aufwendig (ID 2941, 3893, 3403, 2). Insbesondere wurden die Prüf- 
und Dokumentationspflichten im Zuge einer Auftragsvergabe (ID 3893, 3403, 3279), die 
Pflicht zur EU-weiten Ausschreibung ab bestimmten Schwellenwerten (ID 2941, 8191, 
3277, 6708, 3993), der allgemeine Aufwand bei Vergabeverfahren (ID 3403, 4230), die 
unflexiblen Wertgrenzen bei der Vergabe von Aufträgen (ID 2) sowie die aufwendige Füh-
rung von Vergabestatistiken (ID 3279) kritisiert. Als mögliche Lösung für die dargelegten 
Probleme schlagen die Befragten eine allgemeine Vereinfachung und Vereinheitlichung 
des Vergaberechts vor (ID 2941, 3403, 21), eine Verschlankung der Prüf- und Dokumen-
tationspflichten (ID 3893), die Anhebung der Schwellenwerte für EU-weite Ausschreibun-
gen (ID 8191) sowie eine Ausweitung der Möglichkeiten für Direktvergabe und be-
schränkte Vergaben (ID 6708, 2)  
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 Tabelle 6: Eintragungen zum Bereich Vergaberecht 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

51: Räumliche Planung 

Vergaberecht 

2941 Vergabe von Aufträgen ist sehr aufwendig 
und bürokratisch, insbesondere in NRW 
wegen Tariftreue- und Vergabegesetz 

Entschlackung der Vergabegrundsätze, 
vereinfachte Verfahren, insbesondere 
bei Vergaben unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte 

52: Bauen und Wohnen 

Vergaberecht 

3893 Aufgabenfeld: Vergabe von Bauaufträgen 
gem. VOB/A und VOB/B sowie den Kom-
munalen Vergabegrundsätzen, GWB und 
VgV  Der öffentliche Auftraggeber wird 
häufig dafür kritisiert, dass er für Auf-
tragserteilungen zu lange benötigt und 
auch in der Bauabwicklung i.d.R. deutlich 
langsamer baut, als die Privatwirtschaft 
bei vergleichbarer Projektgröße. Nach 
hiesiger Einschätzung liegt die Ursache 
u.a. auch in den enorm aufwändigen 
Prüf- u. Dokumentationspflichten die im 
Zuge einer Auftragsvergabe zu leisten 
sind. Die Veränderung von Wertgrenzen 
verschiedener Ausschreibungsverfahren 
wie jetzt aktuell im Zuge der Corona-Pan-
demie geschehen, bewirkt da leider zur 
Beschleunigung so gut wie nichts. Es ist 
quasi egal ob eine Verwaltung einen Di-
rektauftrag, eine freihändige Vergabe, o-
der eine beschränkte/ öffentliche Aus-
schreibung durchführen muss, die Bear-
beitungszeiten sind annähernd die glei-
chen. Die zu Dokumentationszwecken in 
jedem Einzelfall anzulegenden Vergabe-
akten wurden in den letzten Jahren im-
mer aufwendiger und dicker ohne dass 
dabei im vergaberechtlichen Sinne etwas 
positives erreicht werden konnte. 

Ziel: deutliche Verschlankung der Prüf- 
u. Dokumentationspflichten   
Beispiel: es nutzt nichts zu prüfen, ob 
ein Unternehmen einen laufenden Ein-
trag im Vergaberegister nach §8 Kor-
ruptionsbG hat, wenn ich in der Konse-
quenz diesen nur dann verwerten darf, 
wenn das Unternehmen diesbezüglich 
wegen eines Vergehens rechtssicher 
verurteilt worden ist. Gleiches gilt für 
die Abfrage aus dem Gewerbezentralre-
gister. In nunmehr 35 Berufsjahren 
hatte ich in meinem Zuständigkeitsbe-
reich (kommunales Gebäudemanage-
ment) noch keinen einzigen Fall, wo 
diese Abfragen uns als Auftraggeber im 
Anschluss vor irgendeinem Schaden be-
wahrt hätte. 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

8191 Im Rahmen eines Bauvorhabens oder ei-
ner anderweitigen Investition ist eine EU 
weite Ausschreibung der Planungskosten 
z.Zt. ab einer Höhe von 214.000,00 € er-
forderlich, wobei hier alle Planungsleis-
tungen Architekt, TGA, usw. zu addieren 
sind. Gleiches gilt bei einem höheren 
Grenzwert, für die Baumaßnahme an 
sich.  Dies ist mit einem extrem hohen 
Zeit- und Kostenaufwand verbunden und 
kann allein schon den Beginn einer Maß-
nahme, auch hier auf kommunaler Ebene, 
schnell um ein Jahr oder mehr verzögern.    
Bewerbungen von Planungsbüros, Hoch-
bauunternehmen oder von Bietergemein-
schaften aus EU-Mitgliedsstaaten hat es 
bisher keine gegeben. 

Aus unserer Sicht müsste die Schwelle, 
ab der eine EU weite Ausschreibung zu 
erfolgen hat, wesentlich angehoben 
werden. 

3403 Es besteht ein eindeutiges Verständnis 
dafür, dass im Rahmen der Vergabe von 
Aufträgen ausreichender Wettbewerb 
hergestellt werden muss und Vergabe-
prozesse transparent, sauber und diskri-
minierungsfrei gestaltet werden müssen. 
Die Bestimmungen zur Ausschreibung 
von Leistungen werden jedoch immer 
aufwändiger und für beteiligte Firmen im-
mer arbeitsintensiver. Bereits für kleine 
Vergaben sind Unmengen von Papier  
oder Daten bereitzustellen. Insbesondere 
auffällig sind europaweiter Vergabepro-
zesse, die teilweise ohne rechtlichen Bei-
stand nicht mehr durchgeführt werden 
können. Die Vergabebestimmungen hem-
men das tägliche Arbeiten sehr und be-
deuten einen immensen, stetig höher 
werdenden Arbeitsaufwand. 

Vereinfachung dieser Prozesse, Anpas-
sung der Vergabeverfahren und Wert-
grenzen, Entschlackung der Bestim-
mungen... 
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54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Vergaberecht 

6708 Vergabeverfahren bei Gutachten / Ingeni-
euraufträgen Man ist viel zu schnell in EU-
Vergabeverfahren. Wenn z.B. der Haupt-
auftrag für die konkrete Ingenieurleistung 
über den vergabegrenzen liegt, muss 
selbst eine vorlaufende Untersuchung 
von 20.000 € zur Prüfung z.B. einer UVS-
Pflicht auch bereits EU-weit ausgeschrie-
ben werden. Das lähmt. Es müsste wieder 
mehr Möglichkeiten für Direktvergaben 
oder beschränkte Ausschreibungen ge-
ben. Die Anforderungen, die heute an 
Vergabeverfahren gestellt werden, sind 
exorbitant hoch.   Zum Raussuchen der 
Rechtsgrundlagen hierfür habe ich keine 
Zeit!!! 

Niederschwelligere Anforderungen.  

3279 3)Statistiken- Parallel zu Ihrer Arbeit 
kommt eine neue Hürde auf uns zu: Ver-
gabestatistik zu abgeschlossenen Verga-
beverfahren nach § 1 Absatz 1 der Verg-
StatVO.  Eine Statistik für den Kreis, eine 
für das Land, eine für den Bund und die 
EU darf auch nicht vergessen werden.  
Damit es nicht so einfach ist, wollen ei-
nige Jährliche Berichte andere alle fünf 
Jahre 

Eine Statistik reicht doch, kann die nicht 
weitergegeben werden? 

Behördenleitung 

Vergaberecht und Datenschutz 

21 Bedingungen für Ausschreibungen: zu bü-
rokratisch, unflexibel, aufwändig  Brand-
schutz: unflexible Auslegung der Vor-
schriften, Abhängigkeit von der Einschät-
zung einer einzigen Kraft auf Kreisebene     

Ausschreibungen: deutlich mehr Eigen-
verantwortung zulassen bei ausreichen 
stichprobenartigen Kontrollen  Brand-
schutz: Abarbeitung durch Gutachten 
und Planungen der unabhängigen Sach-
verständigen 
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8123 Beschränkungen durch Datenschutz und 
Vergaberecht  Extrem hoher Aufwand, 
um sich datenschutz- und vergaberecht-
lich richtig zu verhalten 

Weitere Freiräume in den Bereichen 
schaffen  Z.B. Kameraüberwachung im 
öffentlichen Raum oder freie Auftrags-
vergaben bis 25 TEUR (statt 5 TEUR) 

2 Vergabeverfahren. Vergabeordnungen 
der Länder. 

Öffentliche Aufträge werden immer 
teurer, als wenn die freie Wirtschaft 
baut. Die Vorgaben sind zu kompliziert 
und für die Kommunen zu aufwändig. 
In Krisenzeiten werden die Wertgren-
zen nach oben gesetzt. So sind die Kom-
munen schlagkräftig. Wertgrenzen 
könnten auch in normalen Zeit erhöht 
werden, um schneller Aufträge abarbei-
ten zu können. 

3993 Vergabeverfahren eine grundsätzliche Regelung, die im öf-
fentlichen Bereich eine problemlose 
(sprich: sichere und wirtschaftliche) 
Vergabe ermöglichen ist ohne Frage 
sinnvoll. Aufgrund der Schwellenwerte 
sind jedoch einige Vergaben, insbeson-
dere nach EU-Recht so komplex und 
aufwendig, dass bereits die Erstellung 
eines Leistungsverzeichnisses und der 
Ausschreibungsunterlagen viel externe 
Unterstützung erfordert.  

4230 Vergabeverfahren: Erheblicher rechtli-
cher Aufwand, langwierige Verfahren mit 
erheblich verzögernden Rechtsmitteln 

Bessere personelle Ausstattung der 
Rechtsinstanzen bei der Bezirksregie-
rung und in der Justiz 
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7. Fehlregulierung 

7.1 Einleitung 
Von den Befragten, die angaben, sehr stark oder stark durch Über- oder Fehlregulierung 
belastet zu sein, wurden insgesamt 49 Eintragungen für die Dimension Fehlregulierung 
vorgenommen. Die Verteilung ist in Tabelle 7 dargestellt. Die Mehrzahl der Eintragungen 
befindet sich in Fachbereich 12 „Sicherheit und Ordnung“, gefolgt von Fachbereich 54 
„Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ sowie sonstigen Fachbereichen. In anderen Fach-
bereichen wurden nur wenige oder gar keine Eintragungen vorgenommen.  

 Tabelle 7: Eintragungen in der Dimension Fehlregulierung 

Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

12: Sicherheit und Ordnung 9 Sonstige Aufgaben:9 

21: Schulträgeraufgaben 3 Sonstige Aufgaben: 3 

312: Soziale Leistungen: Grundsiche-
rungsleistungen nach SGB II 

3 Regelungen allgemein: 3 (Sozial-
recht) 

313: Soziale Leistungen: Leistungen an 
Asylbewerber 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

331: Soziale Leistungen: Förderung 
von anderen Trägern der Wohlfahrts-
pflege 

/ / 

361: Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe: Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Tagespflege nach 
SGB VIII 

3 Elternbeiträge 2 

Sonstige Aufgaben: 1 

363: Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe: Sonstige Leistungen zur Förde-
rung junger Menschen und Familien 
nach SGB VIII 

2 Sonstige Aufgaben: 2 (darunter ein-
mal Sozialrecht (Jugendhilfe)) 

365: Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe: Tageseinrichtungen für Kinder 

/ / 

37: Soziale Einrichtungen 1 Sonstige Aufgaben: 1 (Sozialrecht) 

411: Gesundheitsdienste: Krankenhäu-
ser 

/ / 

42: Sportförderung / / 

51: Räumliche Planung 2 Sonstige Aufgaben: 2 

52: Bauen und Wohnen  5 Genehmigungen: 2 

Sonstige Aufgaben: 3 

536: Ver- und Entsorgung: Versorgung 
mit Informations- und Telekommuni-
kationsinfrastruktur 

2 Sonstige Aufgaben: 2 
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Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

54: Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV 

6 Anfragen: 2 

Sonstige Aufgaben: 4 

552: Natur und Landschaftspflege, 
Friedhofs- und Bestattungswesen: Öf-
fentliche Gewässer, Wasserbauliche 
Anlage 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

554: Natur und Landschaftspflege, 
Friedhofs- und Bestattungswesen: Na-
turschutz und Landschaftspflege 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

561: Umweltschutz: Umweltschutz-
maßnahmen 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

562: Umweltschutz: Immissionsschutz / / 

Sonstige 6 Sozialrecht: 5 

Sonstige Aufgaben: 1 

Behördenleitung 3 Onlinezugangsgesetz: 2 

Sonstige Aufgaben: 1 

Gesamt 49  

 

Themenschwerpunkte sind in sonstigen Fachbereichen das Sozialrecht sowie das Schul-
wesen in Fachbereich 21 „Schulträgeraufgaben“. 

Um einen genaueren Einblick in die von den Betroffenen geschilderten Problemlagen und 
mögliche Lösungsansätze zu erhalten, werden im Folgenden wiederum die genannten 
Themenschwerpunkte anhand ausgewählter Antworten aus der Befragung skizziert. Eine 
vollständige Übersicht aller Antworten findet sich im Anlagenband. Der hier präsentierten 
Auswahl liegen entweder das Kriterium zu Grunde, eine typische Antwort zu repräsentie-
ren oder eine besonders prägnante Aussage darzustellen. 
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7.2 Elternbeiträge 
Elternbeiträge wurden in 2 Eintragungen thematisiert. 

 Tabelle 8: Eintragungen zum Bereich Elternbeiträge 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

361: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege nach SGB VIII 

Elternbeiträge 

1835 Elternbeiträge in Kita, Tagespflege und 
OGS werden durch örtliche Satzung er-
hoben. Gleichzeitig muss ein interkom-
munaler Ausgleich durchgeführt wer-
den. 

Die Elternbeiträge sollten landesweit 
einheitlich erhoben werden. Dadurch 
entfällt der interkommunale Ausgleich, 
Eltern wissen verbindlich, was Kinder-
betreuung landesweit kostet und die 
örtliche Satzung mit ihren Änderungen 
entfällt. Außerdem entfällt die Konkur-
renz der Kommunen (Eltern wählen die 
Kommune mit der preiswerten Betreu-
ung) 

1847 Jede Änderung der Elternbeitragssat-
zung muss mit den betroffenen Eltern 
kommuniziert, z. T. diskutiert werden, 
da Eltern häufig Regelungen aus ande-
ren Kommunenkenne oder verglei-
chen. Es besteht wenig Verständnis, 
dass jede Kommune eigene Regeln ma-
chen darf. 

NA 

 

In Bezug auf die Elternbeiträge wird auf die Schnittstellenproblematik zwischen örtlicher 
Satzung und interkommunalem Ausgleich hingewiesen. 
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7.3 Schulwesen 
In 3 Beiträgen wurde das Schulwesen angesprochen. 

 Tabelle 9: Eintragungen zum Bereich Schulwesen 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

21: Schulträgeraufgaben 

Schulwesen 

7799 § 79 SchulG NRW Bereitstellung und Un-
terhaltung der Schulanlage und Schulge-
bäude   Ausstattung der Schüler*innen 
mit mobilen Endgeräten --> Problematik 
der Zuständigkeit und Finanzierbarkeit 

Klare Aufgabenverteilung und entspre-
chende Finanzierung (Konnexitätsprin-
zip) 

4397 Es gibt dem Grunde nach eine klare Tren-
nung zwischen inneren und äußeren 
Schulangelegenheiten. Insbesondere 
beim Stichwort Digitalisierung zeigt sich 
jedoch, wie schwimmend die Grenzen 
sind. Gute Lösungen findet man nicht mit 
Trennungen sondern mit Gemeinsamkei-
ten. Die Herausforderungen in der Päda-
gogik können bezüglich der Stichworte In-
klusion, Zuwanderung, Förderbedarfe etc. 
auch nur gemeinsam gelöst werden. Hier 
spielen auch bauliche Hintergründe eine 
Rolle. Je nach Prozess müssen Schule, 
Schulträger und Schulaufsicht beim Kreis 
bzw. der Bezirksregierung Absprachen 
treffen. Schule funktioniert rechtlich un-
ter Berücksichtigung der Bereinigten Amt-
lichen Sammlung der Schulvorschriften 
des Landes NRW. Die Sammlung ist be-
achtlich.  

Das Schulwesen müsste reformiert 
werden.  

10166 Schulentwicklungsplanung Berufskollegs 
(SEP BK) nach §§ 80, 100 SchulG NRW  
Ungleichbehandlung zwischen Ersatz- und 
öffentliche Schulträgern 

Generelles Erfordernis der Beteiligung 
aller Schulträger bei der Einrichtung 
von Bildungsgängen 

Die Beispiele thematisieren zum einen Zuständigkeits- sowie Finanzierungsprobleme hin-
sichtlich Schulanlagen sowie der Ausstattung von SuS mit mobilen Endgeräten. Zudem 
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wird das Hindernis der klaren Trennung zwischen inneren und äußeren Schulangelegen-
heiten hervorgehoben. Darüber hinaus wird auf die Ungleichbehandlung zwischen Ersatz- 
und öffentlichen Schulträgern im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an Berufskollegs 
hingewiesen. 

7.4 Genehmigungen 
In den nachfolgenden zwei Einträgen werden Genehmigungen thematisiert. 

 Tabelle 10: Eintragungen zum Bereich Genehmigungen 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

52: Bauen und Wohnen 

Genehmigungen 

6220 Einfaches Genehmigungsverfahren. Zahl-
reiche gesetzliche Vorgaben sind nicht 
Prüfgegenstand des einfachen Genehmi-
gungsverfahrens. Verstöße können daher 
nicht im Rahmen des einfachen Genehmi-
gungsverfahrens behoben werden son-
dern erst im Nachhinein. Eine völlig unnö-
tige Verlagerung und dadurch Mehrarbeit 
für die Bauaufsicht. 

Die Bauaufsicht wieder mehr Hand-
lungsspielraum einräumen. Unter dem 
Deckmantel des beschleunigten Ge-
nehmigungsverfahrens wird die Bau-
aufsicht lediglich zum Sammeln von Be-
scheinigungen verdonnert. 

6637 Erteilung von Grabungserlaubnissen nach 
§ 13 DSchG durch die oberen Denkmalbe-
hörden. 

Die oberen Denkmalbehörden besitzen 
in diesem Themenfeld keine besondere 
Fachkenntnis (im Gegensatz zum Lan-
desdenkmalamt, welches bei den Land-
schaftsverbänden angesiedelt ist). Die 
oberen Denkmalbehörden sind daher 
nur Schreibmaschine des Landesdenk-
malamtes.    Lösung: Änderung der Zu-
ständigkeit. 

Hier wird die fehlende Möglichkeit der Prüfung gesetzlicher Vorgaben im Rahmen des 
einfachen Genehmigungsverfahrens benannt. Zudem wird auf die unzweckmäßige Zu-
ständigkeit der oberen Denkmalbehörden im Bereich der Erteilung von Grabungserlaub-
nissen hingewiesen. 
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7.5 Sozialrecht 
Das Sozialrecht wurde in insgesamt 10 Nennungen thematisiert. 

 Tabelle 11: Eintragungen zum Bereich Sozialrecht 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

21: Sonstiges 

Sozialrecht 

7015 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierig-
keiten (67ff. SGB XII):    
Hier kommt es häufig zu Anträgen von 
Häftlingen, damit die Miete für den Zeit-
raum der Inhaftierung beglichen wird. Für 
diese Anträge sind die Sozialämter auch 
dann zuständig, wenn die betroffenen 
Personen vorher Leistungen anderer Sozi-
alleistungsträger erhalten haben. Die an-
deren Leistungsträger haben alle notwen-
digen Informationen, müssen den Fall be-
enden und nach Haftende wieder aufneh-
men. Die Sozialämter benötigen alle In-
formationen und müssen die Fälle für 
kurze Zeiträume aufnehmen.  

Sofern die inhaftierten Personen vor-
her Leistungen nach dem SGB II erhal-
ten haben, sollten auch diese Leistun-
gen dort weitergezahlt werden. Ein 
Wechsel für ein paar Monate macht 
nur allen mehr Arbeit.  

7491 31 – Soziale Leistungen:  Im Bereich des 
sozialen Sicherungsanspruchs ist die 
größte Problematik eine nicht einheitliche 
Vorgehensweise des Übergangs vom SGB 
II ins SGB XII. Während im Bereich SGB II 
zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit be-
reits amtsärztliche Gutachten eingeleitet 
werden, ist der jeweilige SGB XII-Träger 
auf das Ergebnis eines Ersuchens beim 
Rentenversicherungsträger angewiesen. 
Entsprechende Gutachten beim RV-Trä-
ger darf jedoch der SGB II-Träger selbst 
nur unter bestimmten Bedingungen (Er-
füllung der Vorversicherungszeiten) ein-
leiten. Durch sowohl eine Begutachtung 
durch den amtsärztlichen Dienst als auch 
durch den RV-Träger wird doppelt und 
nicht effizient Personal eingesetzt. Eine 
Änderung der Vorgaben dahingehend, 

Es wäre wünschenswert, wenn es ein-
heitliche Regelungen bzw. bundesein-
heitliche Konzepte im Bereich der an-
gemessenen Kosten der Unterkunft 
gibt, welche entsprechend der Recht-
sprechung als schlüssiges Konzept 
durch das BSG anerkannt werden. Im 
Bereich der Kosten der Unterkunft 
wäre es wünschenswert, wenn mit 
pauschalen Mieten gerechnet werden 
könnte. 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

dass der SGB II-Träger generell Ersuchen 
nach § 45 SGB XII einleiten dürfte, wäre 
eine deutliche Vereinfachung bei stritti-
gen Entscheidungen im Bereich der Zu-
ständigkeit und dementsprechend auch 
im Bereich der Kostenträger der Sozial-
leistungen. Durch das Einleiten von für 
den SGB XII-Träger nicht bindenden Gut-
achten durch entsprechende Amtsärzte 
werden deutliche personelle Kapazitäten 
gebunden, welche so nicht notwendig 
sind. Gleichermaßen wäre im Bereich der 
anerkennungsfähigen Kosten der Unter-
kunft im Bereich SGB II und SGB XII eine 
einheitliche Regelung wünschenswert. 
Während im Bereich SGB II bei der Be-
trachtung der KDU es möglich ist, sowohl 
Kaltmiete, Betriebskosten als auch Heiz-
kosten als Summe bei der Angemessen-
heit zu betrachten, ist dies im SGB XII-Be-
reich so nicht möglich. Hier kann lediglich 
die Angemessenheit aus der Bruttokalt-
miete (Kaltmiete und kalte Nebenkosten) 
berücksichtigt werden. Die Heizkosten 
müssen extra begutachtet werden. Zu-
sätzlich wäre es wünschenswert, wenn es 
einheitliche Regelungen bzw. bundesein-
heitliche Konzepte im Bereich der ange-
messenen Kosten der Unterkunft gibt, 
welche entsprechend der Rechtsprechung 
als schlüssiges Konzept durch das BSG an-
erkannt werden. Derzeit versucht jeder 
Kreis bzw. jede kreisfreie Stadt selbst sog. 
schlüssige Konzepte zu entwickeln, wel-
che nicht nur monetäre Mittel binden, 
sondern gleichermaßen auch extreme 
personelle Kapazitäten in Anspruch neh-
men. Im Bereich der Kosten der Unter-
kunft wäre es wünschenswert, wenn mit 
pauschalen Mieten gerechnet werden 
könnte. Sofern im Gesetz eine Pauschale 
für eine bestimmte Anzahl an Personen 
im Haushalt gewährt wird und dement-
sprechend die tatsächliche Miete inkl. HK 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

und BK höher oder niedriger sein könnte, 
würden zusätzliche enorme Personalkos-
ten gespart werden, da rückrechnende 
Betrachtungen etwaiger Heiz- und Be-
triebskostenabrechnungen nicht mehr 
notwendig werden würden.    

6962 Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen 
Jobcenter und Sozialhilfeträger (§ 45 SGB 
XII):   Die Abgrenzung der Zuständigkeit 
gestaltet sich häufig schwierig, weil die 
Erwerbsunfähigkeit lediglich durch den 
Rententräger festgestellt werden kann. 
Ferner ist den Kommunen nicht daran ge-
legen, Fälle bis zur Klärung der Erwerbsfä-
higkeit ins 3. Kapitel SGB XII aufzuneh-
men, da es sich dort um kommunale Mit-
tel handelt, welche auch nicht rückwir-
kend vom Bund erstattet werden. Sobald 
es  Begutachtungsverfahren angestoßen 
werden, erfolgen Erstattungsansprüche 
etc. Diese werden teilweise nur vorsorg-
lich angemeldet, eröffnen jedoch immer 
ein Verwaltungsverfahren.  

Der Rechtskreiswechsel geht zu 99% 
vom Jobcenter aus. Dort sollte unmit-
telbar eine abschließende Klärung der 
Erwerbsfähigkeit durch den Rententrä-
ger erfolgen. Derzeit erfolgt dort ledig-
lich eine Einschätzung durch einen ärzt-
lichen Dienst. Dieser Einschätzung wird 
häufig durch die Sozialhilfeträger wi-
dersprochen, was eine Begutachtung 
durch den Rententräger erforderlich 
macht. Nach der Begutachtung kann 
eine eindeutige Zuordnung vorgenom-
men werden. Sofern wie zu Ziffer 3 
ausgeführt, die Sozialgeldfälle/3. Kapi-
tel auch beim Jobcenter bleiben, wür-
den sich die Rechtskreiswechsel erheb-
lich reduzieren und die Zuständigkeit 
einfacher zu klären. Die betroffenen 
Personen müssten nicht unnötiger-
weise Anträge stellen.  

6976 Hilfe zur Pflege (61 - 66 SGB XII): Nach 
den Pflegereformgesetzen ist eine Ab-
grenzung der Leistungen zur Eingliede-
rungshilfe nicht mehr möglich. Dies führt 
zu Fragen der Zuständigkeit. Bei der Ein-
gliederungshilfe hat spätestens der zweit 
angegangene Träger eine Entscheidung zu 
treffen. Dies führt dazu, dass man mit Fäl-
len der Eingliederungshilfe konfrontiert 
ist, die nicht in den eigenen Zuständig-
keitsbereich fallen. Auch wenn die Erstat-
tung der Kosten geregelt ist, so kommt es 
doch häufig vor, dass unklare Fallkonstel-
lationen ohne nähere Rechtskenntnis be-
schieden werden müssen. Teilweise wer-

Eine Abgrenzung der Zuständigkeit ist 
erforderlich, da diese in der Regel bei 
der Hilfe zur Pflege und Eingliederungs-
hilfe unterschiedlich ist.  
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

den von anderen Trägern reflexartig An-
träge weitergeleitet, damit eine Entschei-
dung von anderer Stelle vorgenommen 
wird.  

7001 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 
(§70 SGB XII): Nach der Pflegereform wur-
den die Bedarfe unterhalb Pflegegrad 2 
(pflegerische und hauswirtschaftlichen 
Bedarfe) aus der Hilfe zur Pflege ausge-
schlossen. Tatsächlich ist eine Trennung 
der Bedarfe nicht immer einfach. Es gilt 
nun, die einzelnen Bedarfselemente zu 
ermitteln und den jeweiligen Normen zu-
zuordnen. Die Rechnung eines ambulan-
ten Pflegedienstes ist natürlich nicht ent-
sprechend aufgeteilt. Es müssen also die 
Rechnungsbestandteile den jeweiligen 
Normen zugeordnet werden, damit sie 
entsprechend der Hilfearten angewiesen 
werden können. Wenn dann noch ein Teil 
der Aufgaben vom Sozialhilfeträger dele-
giert wurde (Grundsicherung) und der an-
dere (Hilfe zur Pflege) nicht, ist die Auftei-
lung kompliziert. 

Die Hilfe zur Weiterführung des Haus-
haltes sollte in den Bereich der Hilfe 
zur Pflege eingebettet werden. Alle Be-
darfe sollten in einem Kapitel gebün-
delt werden. Eine Unterteilung sollte 
lediglich zwischen der ambulanten und 
stationären Pflege erfolgen.  

Thematisiert wird der unzweckmäßige Wechsel der Sozialleistungsträger im Rahmen der 
Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten bei Häftlingen. Zudem wird die unein-
heitliche Vorgehensweise im Übergangsbereich vom SGB II zum SGB XII angesprochen. 
Weiterhin wird auf Schwierigkeiten bei der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Jobcenter 
und Sozialhilfeträger hingewiesen. Abgrenzungsschwierigkeiten und unklare Zuständig-
keiten werden zudem im Bereich der Hilfe zur Pflege thematisiert. Im Bereich der Hilfe zur 
Weiterführung des Haushalts wird auf die Problematik der notwendigen Trennung der 
Bedarfe, die nicht immer eindeutig ist, hingewiesen. 

7.6 Sonstiges 
Weitere genannte Themen sind das Ladenöffnungsgesetz, das Glücksspielwesen sowie 
das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten. 
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 Tabelle 12: Sonstige Eintragungen zur Fehlregulierung 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

12: Sicherheit und Ordnung 

Ladenöffnungsgesetz 

3530 

 

Ladenöffnung an Sonntagen (LÖG NRW). 
Die rechtlichen Vorgaben des Landes und 
die rechtlichen Hinweise zur Umsetzung 
stehen teilweise nicht im Einklang mit der 
geltenden Rechtslage, die das OVG Müns-
ter und das BVerwG sehr genau definiert 
haben. Dies führt in der Praxis immer wie-
der zu Diskussionen mit dem Einzelhan-
del, die diese Diskrepanz (verständlicher-
weise) nicht nachvollziehen können. 

Anpassung der (politisch erwünschten) 
Gesetzes- und Erlasslage an die gel-
tende Rechtsprechung 

Glücksspielwesen 

8864 

 

Das Land NRW ist zuständig für die Ertei-
lung von Genehmigungen zum Betrieb 
von Wettvermittlungsstellen, die Ord-
nungsbehörde ist aber zuständig für die 
Betriebsuntersagung, falls keine Geneh-
migung vorliegt. 

Die Rechtslage im 'Glücksspielwesen ist 
unklar und insgesamt diffus. Allgemein 
sollte das Thema aus einer Hand be-
dient werden, inkl. Automatenaufstel-
lung und Lotteriewesen. 

PsychKG 

8765 

 

Zwangseinweisungen nach den Bestim-
mungen des § 14 PsychKG NRW   Die ört-
lichen Ordnungsbehörden nehmen so-
wohl innerhalb, als auch außerhalb der 
allgemeinen Dienstzeit Aufgaben der Ge-
fahrenabwehr wahr. Dabei kommt es 
auch zu Maßnahmen im Sinne von § 14 
Abs. 1 S. 1 PsychKG NRW. Die Norm ver-
leiht der Ordnungsbehörde die Kompe-
tenz, eine Entscheidung zur zwangswei-
sen Unterbringung bei akuter Eigen- und/  
oder Fremdgefährdung ohne vorherige 
gerichtliche Entscheidung vorzunehmen. 
Verglichen mit den anderen Bundeslän-
dern gehört die Regelung in NRW zur 
Minderheit. Die Gesetzgeber in anderen 

Die direkte Zuständigkeit nach § der 
Polizei wäre eine Vereinfachung, die 
deutlich weniger Ressourcen bindet.     
Anmerkung: Wenn man aus dem Ge-
setzeswortlaut eine 24-Stunden-Er-
reichbarkeit der Ordnungsbehörde ab-
leitet, müsste dies im Übrigen auch für 
den sozialpsychiatrischen Dienst und 
für das zuständige Amtsgericht gelten. 
Jedoch sind weder der sozialpsychiatri-
sche Dienst des Kreises [anonymisiert] 
noch das hiesige Amtsgericht[anonymi-
siert] rund um die Uhr erreichbar.  
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Bundesländern haben die Zuständigkeit 
nicht der Ordnungsbehörde, sondern der 
Polizei auferlegt. In der Praxis ist die Poli-
zei bei einer erforderlichen Unterbrin-
gung meistens schon vor der Ordnungs-
behörde vor Ort oder wird angefordert, 
um die betroffene Person gegen ihren 
Willen mit Zwangsmaßnahmen unterzu-
bringen (Vollzugshilfe). 

Die Nennungen thematisieren widersprüchliche Vorgaben des Landes hinsichtlich gelten-
der Rechtsprechung im Rahmen des Ladenöffnungsgesetzes. Zudem werden in den Berei-
chen des Glücksspielwesens sowie des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten die verschiedenen, teils unzweckmäßigen Zuständigkeiten ange-
sprochen. 

Weitere genannte Problemstellungen und Lösungsansätze umfassen beispielsweise An-
fragen (ID 9650, 9653, 2197) sowie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (ID 10362, 
10363). 

7.7 Zusammenfassung 
Zusammenfassend können in der Dimension Fehlregulierung einige typische Problemstel-
lungen sowie Lösungsansätze identifiziert werden. Diese umfassen vor allem unklare Zu-
ständigkeiten (z.B. ID 7799, 6962), die teils dazu führen, dass unklare Fallkonstellationen 
ohne eingehende Rechtskenntnisse beschieden werden müssen (ID 6976) oder zu viele 
Akteure beteiligt werden (ID 8849). Unzweckmäßige Zuständigkeiten werden ebenfalls als 
Problem aufgeführt (z.B. ID 8765, 8869). Problematisch sind zudem unterschiedliche Re-
gelungen für Beiträge zwischen Kommunen (z.B. ID 1835, 1836), was zu Unverständnis 
seitens der Bürgerinnen und Bürger führen kann (ID 1847). Darüber hinaus binden unein-
heitliche Vorgehensweisen Personalkapazitäten doppelt (ID 7491). Unklare Rechtslagen 
werden ebenfalls thematisiert (z.B. ID 3530, 8864). In Bezug auf letztere wird die Anpas-
sung an geltende Rechtsprechung vorgeschlagen (ID 3530). Einheitliche Regelungen und 
Konzepte könnten dafür sorgen, dass bisher uneinheitliche Vorgehensweisen vereinheit-
licht werden (ID 7491). Die Vereinheitlichung von Regelungen, beispielsweise auf Landes-
ebene, kann ebenfalls als Lösung für die bisher unterschiedlichen Regelungen hinsichtlich 
von Beiträgen zwischen Kommunen dienen (z.B. ID 1847, 1836). Bezüglich der unklaren 
bzw. unzweckmäßigen Zuständigkeiten werden eine klare Aufgabenverteilung (ID 7799), 
die ggf. von einer Stelle wahrgenommen wird (ID 8869) sowie bei Bedarf eine Änderung 
der Zuständigkeiten (ID 6637) als Lösungen angeführt. 
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8. Unterregulierung 

8.1 Einleitung 
In der Dimension Unterregulierung gaben lediglich 14,2 % der Befragten an, von Unterre-
gulierung sehr stark oder stark belastet zu sein (siehe Abbildung 13). 

 Abbildung 13: Belastung durch Unterregulierung 

 

Insgesamt wurden von den Befragten, die angegeben hatten, sehr stark oder stark durch 
Unterregulierung belastet zu sein, 95 offene Eintragungen vorgenommen. In Tabelle 13 
ist die Verteilung der Eintragungen auf die verschiedenen Fachbereiche dargestellt. Aus 
der Tabelle geht hervor, dass sich die Mehrzahl der Eintragungen in der Dimension Unter-
regulierung auf die Fachbereiche 21 „Schulträgeraufgaben“, 12 „Sicherheit und Ordnung“, 
52 „Bauen und Wohnen“ sowie den Fachbereich 361 „Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII“ konzentrierte, während in anderen Fach-
bereichen nur wenige oder gar keine mit Unterregulierung in Verbindung stehenden 
Probleme beschrieben wurden.  
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 Tabelle 13: Eintragungen in der Dimension Unterregulierung 

Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

12: Sicherheit und Ordnung 13 

Covid-19, Infektionsschutz: 5 

Veranstaltungen: 2 

Sonstige Regelungen: 6 

21: Schulträgeraufgaben 14 

Schulinfrastruktur, Sachausstattung:5 

Ganztagsangebote: 2 

Covid-19: 2 

Allgemeine Regelungen: 2 

Sonstige Aufgaben: 3 

312: Soziale Leistungen: 
Grundsicherungsleistungen 
nach SGB II 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

313: Soziale Leistungen: Leis-
tungen an Asylbewerber 

2 AsylbLG: 2 

331: Soziale Leistungen: För-
derung von anderen Trägern 
der Wohlfahrtspflege 

/ / 

361: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Tagespflege nach 
SGB VIII 

9 

KiBiz: 5 

Allgemeine Regelungen zu Kindertagespflege: 
3 

Covid-19: 1 

363: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Sonstige Leistun-
gen zur Förderung junger 
Menschen und Familien nach 
SGB VIII 

7 Sonstige Aufgaben:7 

365: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Tageseinrichtun-
gen für Kinder 

/ / 

37: Soziale Einrichtungen / / 

411: Gesundheitsdienste: 
Krankenhäuser 

2 Bäderbetrieb: 2 

42: Sportförderung 3 Sonstige Aufgaben: 3 

51: Räumliche Planung 1 Sonstige Aufgaben: 1 

52: Bauen und Wohnen  12 

Bauwesen, Bauordnung: 7 

Digitalisierung: 3 

Sonstige Aufgaben: 2 
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Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

536: Ver- und Entsorgung: 
Versorgung mit Informations- 
und Telekommunikationsinf-
rastruktur 

/ / 

54: Verkehrsflächen und -an-
lagen, ÖPNV 

/ / 

552: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Öffentliche Ge-
wässer, Wasserbauliche An-
lage 

2 Sonstige Aufgaben: 2 

554: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Naturschutz 
und Landschaftspflege 

3 Sonstige Aufgaben: 3 

561: Umweltschutz: Umwelt-
schutzmaßnahmen 

/ / 

562: Umweltschutz: Immissi-
onsschutz 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

Sonstige 18 

SGB XII: 4 

Bauwesen: 3 

Vergabe: 2 

Sonstige Aufgaben: 9 

Behördenleitung 7 Sonstige Aufgaben: 7 

Gesamt 95  

 

Als Themenschwerpunkte ließen sich im Fachbereich 21 die Schulinfrastruktur und Sach-
ausstattung, im Fachbereich 12 die Regelungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie, 
im Fachbereich 52 Probleme im Zusammenhang mit dem Bauwesen und der Bauordnung 
und im Fachbereich 361 Probleme bei der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) 
identifizieren. 

Um einen genaueren Einblick in die von den Betroffenen geschilderten Problemlagen und 
möglichen Lösungsansätze zu erhalten, werden im Folgenden die genannten Themen-
schwerpunkte anhand ausgewählter Antworten aus der Befragung skizziert.  
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8.2 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz)  

Das Kinderbildungsgesetz (Kibiz) wurde in insgesamt fünf Eintragungen thematisiert.  

 Tabelle 14: Eintragungen zum Bereich Kinderbildungsgesetz 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

361: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege nach SGB VIII 

KiBiz 

3907 Es gibt weder im SGB VIII noch im KiBiz-
Gesetz eine klare Regelung, wie viele 
Kindertagespflegepersonen von einer 
Fachberatung betreut werden. Die im 
KiBiz-Gesetz festgelegten Aufgaben ei-
ner Fachberatung können nur erfüllt 
werden, wenn eine Fachberatung weni-
ger als 60 Kindertagespflegepersonen 
betreut. Zurzeit werden von einer Fach-
beratung 90 Kindertagespflegepersonen 
(im Notfall bis zu 120 Personen) be-
treut. 

Betreuungsschlüssel muss festgelegt 
werden. 

3909 Das neue KiBiz-Gesetz ist zum 
01.08.2020 in Kraft getreten. Der Ge-
setze wurde erst im Juni 2020 verschie-
det. Die im Gesetz festgelegten Fristen 
können kaum eingehalten werden. Es 
sind keine FAQ's bekannt. 

Verlängerung der Fristen!  Bearbeitung 
der FAQ's durch das MKFFI 

 

Hier werden primär fehlende Informationen wie ein fehlender Betreuungsschlüssel und 
allgemeine Informationen genannt. Als Fehlregulierung müssen hier die offenbar nicht 
haltbaren Fristen genannt werden. 
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8.3 Schulinfrastruktur und Sachausstattung 
Ebenfalls fünf Nennungen betrafen die Schulinfrastruktur und Sachausstattung von Schu-
len. Zwei typische Beispiele:  

 

 Tabelle 15: Eintragungen zum Bereich Schulinfrastruktur/Sachausstattung 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

21: Schulträgeraufgaben 

Schulinfrastruktur, Sachausstattung 

4456 Neubau und Erweiterung von Schulbau-
ten / SchulG   Der Schulträger ist verant-
wortlich für ein ausreichendes Schulge-
bäude. Weder für den Unterricht, inklu-
sive dem gemeinsamen Lernen noch für 
die Betreuungsmaßnahmen wie die Of-
fene Ganztagsschule im Primarbereich 
gibt es gesetzliche Landesvorgaben.  

Erlass von rechtlichen Vorgaben für ei-
nen Mindestraumbestand 

4457 Sachausstattung Schulen / SchulG Der 
Schulträger ist verantwortlich für die 
notwendige Sachausstattung der Schu-
len. Hierzu gibt es mit Ausnahme der 
jährlichen Schulbuchbestellung keine / 
kaum Vorgaben, was notwendig ist.  

Erlass von rechtlichen Vorgaben für ei-
nen Mindestausstattung 

 

Primär wird hier auf fehlende Vorgaben zur Mindestausstattung von Schulen sowie bei 
Schulneubauten und –erweiterungen auch fehlende Mindestraumvorgaben hingewiesen. 
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8.4 Bauwesen und Bauordnung 
Bauwesen und Bauordnung wurden in sieben Nennungen thematisiert. 

 Tabelle 16: Eintragungen zum Bereich Bauwesen/Bauordnung 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

52: Bauen und Wohnen 

Bauwesen, Bauordnung 

6271 fehlende Verwaltungsvorschrift zur Bau-
ordnung. Die bestehenden Handlungs-
empfehlungen sind dafür kein vollwerti-
ger Ersatz.  Grundstücksteilungen sind 
in den meisten Bundesländern im Ge-
gensatz zu NRW nicht genehmigungs-
pflichtig.  

NA 

4718 Bauordnungsbehördliche Verfahren: 
Vielzahl regelungsbedürftiger Punkte 
kaum geregelt -> für eine rechtssichere 
Prüfung umfangreiche Rechtsrecher-
chen erforderlich  

NA 

5893 Neue Bauordnung NRW, Regelungslü-
cken im Vergleich zum Vorgänger, 
Handlungsempfehlungen des Bauminis-
teriums, die sich an der Absicht, aber 
nicht am Gesetz orientieren Artikelge-
setzes des Bundes: es ist schwer heraus-
zufinden, welcher Artikel für das jewei-
lige Fachrecht gilt 

NA 

6639 § 71 Abs. 1+2 BauO NRW 2018 ist nicht 
praxisgerecht.  Zu der Frage, welche 
Mängel fiktionsauslösend sind, gibt es 
unterschiedliche Auslegungen unter 
den Bauaufsichtsbehörden.  Die Vor-
schrift wird in alle Auswirkungen (Ge-
bühr, Mitteilung über Fiktionseintritt) 
uneinheitlich unter den Bauaufsichtsbe-
hörden angewandt.   

Neben den o.g. Rechtsunsicherheiten 
wurde den Bauaufsichtsbehörden mit 
den ehem. zulässigen Zurückweisungen 
ein taugliches Mittel zur Steuerung der 
Qualität der Bauvorlagen genommen. 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

9312 Beantragung von Fördermitteln - Plan-
verfahren nach BauGB - Baugenehmi-
gungsverfahren 

 gesetzliche Grundlagen vereinfa-
chen, insbesondere Vereinfachung 
Planverfahren 

 fehlerfreie Gesetze bereitstellen 
(negativ z.B. BauO NRW 2018) 

 Antragsverfahren straffen und ver-
einfachen 

 Gesetze schneller an lfd. Rechtspre-
chung anpassen bzw. nach 

8303 Bauleitplanung, speziell Flächennut-
zungsplanung zu Konzentrationszonen 
für Windenergie; § 35 Abs. 3 BauGB,  
Problem fehlender Bundes- und Landes-
rechtlicher Vorgaben zur Ausweisung 
von Windenergieanlagen, insbesondere 
noch fehlende Mindestabstandsrege-
lungen; enormer Aufwand sich ständig 
ändernder Grundlagen;  Über die Jahre 
gesehen aber auch teilweise irrwitzige 
Rechtsprechung des OVG, die immer 
neue Hürden aufbaut 

Problemlösungen sind bereits von vie-
len Fachleuten beschrieben worden. 
Klare Mindestabstandsregelungen und 
klare, bestenfalls kommunalfreundliche 
Entscheidungen des OVG, die sich nicht 
nur mit formellen Fehlern beschäftigen, 
sondern auch die inhaltlichen Regelun-
gen berücksichtigen 

 

Zusammenfassend werden hier verschiedene Regelungslücken der neuen Bauordnung 
NRW genannt, die zu unterschiedlicher Rechtsauslegung und erhöhtem Einarbeitungsauf-
wand führen würden. 

8.5 Sonstiges 
Neben den bisher dargelegten Themenfeldern, konnten in den einzelnen Fachbereichen 
weitere Problemstellungen und Lösungsansätze identifiziert werden. Dazu zählen unter-
bestimmte Regelungen im Zuge der Corona-Verordnungen (ID 8401, 8404, 7769, 5109, 
8807, 6038, 7363) sowie der Digitalisierung, insbesondere im Baubereich (ID 1947, 2465, 
2466). 

8.6 Zusammenfassung 
Zusammenfassend lassen sich in der Dimension Unterregulierung fachbereichsübergrei-
fend sowohl eine Reihe typischer Problemstellungen als auch Lösungsansätze identifizie-
ren. Hierzu zählen typischerweise fehlende Regelungen zu unterschiedlichen Sachverhal-
ten, die in der Folge heterogenen Vollzug (z.B. Bauordnung; ID 7508, 7309) oder erhöhten 
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Rechercheaufwand zur Rechtsprechung (ID 8303) mit sich bringen. Typische Lösungsan-
sätze sind einerseits eine Präzisierung der Gesetzgebung, andererseits das Bereithalten 
von besseren Informationen und Erklärungen („FAQs“, ID 3909). 

9. Aufgabenkritik 

9.1 Einleitung 
In der Dimension der Aufgabenkritik geben 9,5 % der Befragten an, sehr stark oder stark 
davon betroffen zu sein, dass sie auf Aufgaben stoßen, die in ihrer Gesamtheit verzichtbar 
wären oder falsch angesiedelt sind. Die Verteilung ist nachfolgend in Abbildung 14 darge-
stellt. 

 Abbildung 14: Belastung durch Aufgaben 

 

Insgesamt wurden 23 Eintragungen von den Befragten vorgenommen, die zuvor angege-
ben hatten, sehr stark oder stark in ihrem Aufgabenbereich von Aufgaben, die verzichtbar 
oder falsch angesiedelt sind, betroffen zu sein. Die Verteilung der Antworten über die 
verschiedenen Fachbereiche wird in Tabelle 17 veranschaulicht. Diese zeigt, dass die 
meisten Eintragungen aus sonstigen Fachbereichen stammen, während in vielen Fachbe-
reichen nur wenige oder gar keine Probleme, die sich auf Aufgabenkritik beziehen, be-
nannt wurden. 
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 Tabelle 17: Eintragungen in der Dimension Aufgabenkritik 

Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

12: Sicherheit und Ordnung 3 
Sonstige Aufgaben: 2 

Sonstige Aussagen: 1 

21: Schulträgeraufgaben / / 

312: Soziale Leistungen: 
Grundsicherungsleistungen 
nach SGB II 

/ / 

313: Soziale Leistungen: Leis-
tungen an Asylbewerber 

2 Ausländerwesen: 2 

331: Soziale Leistungen: För-
derung von anderen Trägern 
der Wohlfahrtspflege 

/ / 

361: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege nach SGB 
VIII 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

363: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Sonstige Leistun-
gen zur Förderung junger 
Menschen und Familien nach 
SGB VIII 

2 Sozialrecht: 2 

365: Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe: Tageseinrichtun-
gen für Kinder 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

37: Soziale Einrichtungen / / 

411: Gesundheitsdienste: 
Krankenhäuser 

/ / 

42: Sportförderung / / 

51: Räumliche Planung / / 

52: Bauen und Wohnen  / / 

536: Ver- und Entsorgung: 
Versorgung mit Informations- 
und Telekommunikationsinf-
rastruktur 

2 Sonstige Aufgaben: 2 

54: Verkehrsflächen und -an-
lagen, ÖPNV 

1 Sonstige Aufgaben: 1 
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Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

552: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Öffentliche Ge-
wässer, Wasserbauliche An-
lage 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

554: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Naturschutz und 
Landschaftspflege 

/ / 

561: Umweltschutz: Umwelt-
schutzmaßnahmen 

1 Sonstige Aufgaben: 1 

562: Umweltschutz: Immissi-
onsschutz 

/ / 

Sonstige 8 
Vergabe: 2 

Sonstige Aufgaben: 6 

Behördenleitung 1 Sonstige Aufgaben: 1 

Gesamt 23  

 

Themenschwerpunkte lassen sich in den Fachbereichen 361 „Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII“, 363 „Sonstige Leistungen zur För-
derung junger Menschen und Familien nach SGB VIII“ sowie in sonstigen Fachbereichen 
im Bereich des Sozialrechts identifizieren. Zudem kann fehlende Digitalisierung, in diesem 
Fall konkret die Aktenführung, als typisches Problem in sonstigen Fachbereichen identifi-
ziert werden. 

Um einen genaueren Einblick in die von den Betroffenen geschilderten Problemlagen und 
mögliche Lösungsansätze zu erhalten, werden im Folgenden die genannten Themen-
schwerpunkte anhand ausgewählter Antworten aus der Befragung skizziert. Eine vollstän-
dige Übersicht aller Antworten findet sich im Anhangband. Der hier präsentierten Aus-
wahl liegen entweder das Kriterium zu Grunde, eine typische Antwort zu repräsentieren 
oder eine besonders prägnante Aussage darzustellen. 
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9.2 Sozialrecht 
Aufgaben, deren Grundlage auf dem Sozialrecht beruhen, wurden insgesamt in 6 Eintra-
gungen thematisiert. 

 Tabelle 18: Eintragungen zum Bereich Sozialrecht 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

361: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege nach SGB VIII 

Sonstige Aufgaben 

10878 Zu Frage 5 - Aufgabenkritik:  Die freien 
Träger der Jugendhilfe im Bereich der 
Kindertageseinrichtungen haben einen 
landesgesetzlich festgelegten Trägeran-
teil zu erbringen. Dies ist eine Beson-
derheit gegenüber der grundlegenden 
Systematik des SGB VIII, derzufolge 
Rechtsansprüche grundsätzlich durch 
den öffentlichen Träger zu erfüllen sind. 
Es entsteht das Spannungsverhältnis, 
dass freie Träger vom öffentlichen Trä-
ger zusätzliche (freiwillige) Zuschüsse 
erwarten, einfordern bzw. benötigen. 
Hierzu sind Verhandlungen zu führen, 
politische Beschlüsse herbei zu führen 
und ist eine Abwicklung der Bezuschus-
sung zu bearbeiten. Aus kommunaler 
Sicht überwiegen dennoch die Vorteile 
gegenüber einer eigenen Übernahme 
der Trägerschaften für Kitas. 

Die Sonderregelung für den Bereich Kita 
(§ 74a SGB VIII) könnte abgeschafft 
werden, bzw. das Land könnte Regelun-
gen erlassen, dass die betriebsnotwen-
digen Ausgaben aus öffentlichen Mit-
teln sichergestellt werden, sodass das 
Spannungsfeld um freiwillige Zuschüsse 
entfällt.   

 

Sonstiges 

Sonstige Aufgaben 

4754 Wir prüfen Anträge auf Leistungen, die 
zuvor schon durch das Jobcenter ge-
prüft und gezahlt wurden. Dies macht 
ca. 60 % der Fälle aus. 

Sie sollte durch Gesetzesänderung wie-
der dem Jobcenter zufallen. 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

6938 Die Vermittlung in Arbeit nach § 11 
Abs.3 SGB XII ist im Grunde aussichts-
los. Für Personen, die nur noch ein sehr 
geringes Restleistungsvermögen haben, 
gibt der erste Arbeitsmarkt keine Be-
schäftigungsmöglichkeiten her.  

Die Vermittlung in Arbeit sollte als Auf-
gabe gestrichen werden. Siehe dazu 
auch die Ausführungen zu Ziffer 3. Die 
Sozialhilfeträger müssen derzeit Perso-
nalkapazitäten für ein Fallmanagement 
vorhalten. Es gibt jedoch wenige oder 
gar keine Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Erwerbsfähigkeit und auch 
keine Möglichkeiten zur Vermittlung auf 
den zweiten Arbeitsmarkt. Beim Job-
center gibt es zahlreiche finanzielle För-
dermöglichkeiten für Arbeitgeber, da-
mit auch leistungsschwache Personen 
in Arbeit vermittelt werden können.  

 

Thematisiert werden in den genannten Beispielen überflüssige und falsch angesiedelte 
Aufgaben. Diese betreffen konkret das Spannungsverhältnis zwischen freien und öffentli-
chen Trägern in Bezug auf freiwillige Zuschüsse im Bereich der Kindertageseinrichtungen, 
die doppelte Prüfung von Anträgen auf Leistungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses 
sowie die Vermittlung in Arbeit (nach § 11 Abs. 3 SGB XII) im Bereich der Hilfe zum Le-
bensunterhalt. 
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9.3 Digitalisierung 
Eine typische, wiederkehrende Aufgabe ist die Arbeit mit Papierakten. Dazu befindet sich 
in der Dimension Aufgabenkritik die nachfolgende Eintragung. 

 Tabelle 19: Eintragungen zum Bereich Digitalisierung 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

Sonstiges 

Sonstige Aufgaben 

5335 Das Standesamt hat zu jedem Personen-
standsregister eine Sammelakte zu füh-
ren, in denen Anzeigen, Erklärungen und 
Dokumente, die zu einer Folgebeurkun-
dung führen, abgeheftet werden. Seit ei-
niger Zeit gibt es analog zum elektroni-
schen Personenstandsregister eine 
elektronische Sammelakte. Das Land be-
steht aber nach wie vor darauf, dass be-
stimmte Dokumente in Papierform auf-
bewahrt werden. Diese Hybridakten 
sind nicht mehr zeitgemäß und verursa-
chen zusätzlichen Aufwand. 

Verzicht auf Papierakten. Jedes Doku-
ment in der elektronischen Sammelakte 
wird vom Standesbeamten signiert und 
unveränderbar gespeichert. 

 

 

Die Aussage thematisiert die geforderte Arbeit mit Papierakten, die durch die elektroni-
sche Sammelakte ersetzt werden könnte. 

9.4 Sonstiges 
Zusätzlich zu den beschriebenen Themengebieten werden in den einzelnen Fachberei-
chen weitere Problemlagen und Lösungsvorschläge genannt. Darunter fallen beispiels-
weise Berichts- und Dokumentationspflichten (ID 7245, 2578), Vergaben (ID 8393, 8723, 
8225) sowie Leistungen an Asylbewerber (ID 2569, 2570). 

9.5  Zusammenfassung 
In der Dimension Aufgabenkritik lassen sich zusammenfassend fachbereichsübergreifend 
typische Problemstellungen und Lösungsansätze identifizieren. Dazu zählen vor allem 
überflüssige sowie falsch angesiedelte Aufgaben, wodurch Aufgaben teils doppelt bear-
beitet (z.B. ID 4754, 10367) oder von der falschen Stelle wahrgenommen werden (z.B. ID 
8267, 2570). Typische Lösungsansätze sind daher sowohl der Verzicht auf die dargestellte 
Aufgabe (z.B. ID 5789, 6938) als auch die Übertragung der Zuständigkeit auf eine andere 
Stelle (z.B. ID 2569, 847). 
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10. Fördermittel und Förderwesen 

10.1 Einleitung 
Im Bereich der Fördermittel und des Förderwesens geben 28,1 % der Befragten an, sehr 
stark oder stark von administrativen Herausforderungen konfrontiert zu sein, weil es zum 
Beispiel „zu viele“ ähnliche Förderprogramme gibt oder die Beantragung, der Abruf und 
die Abrechnung von Fördermitteln durch unzweckmäßige Anforderungen und Regeln er-
schwert wird. Die Verteilung wird in Abbildung 15 dargestellt. 

 Abbildung 15: Belastungen im Bereich Fördermittel und Förderwesen 

 

Hinsichtlich der nachfolgend dargestellten Verteilung der Bürokratielasten im Bereich der 
Fördermittel und des Förderwesens zeigt sich, dass über die Hälfte der Befragten von 
Überregulierung betroffen ist (siehe Abbildung 16). Von Fehlregulierung, Unterregulie-
rung und Aufgabenkritik sind indes lediglich 12,8 % der Befragten betroffen. 
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 Abbildung 16: Belastungen im Bereich Fördermittel und Förderwesen nach Art der 
Bürokratiebelastung 

 

Die Befragten, die angeben, sehr stark oder stark von administrativen Herausforderungen 
betroffen zu sein, nahmen insgesamt 279 Eintragungen vor. Deren Verteilung auf die un-
terschiedlichen Fachbereiche ist in Tabelle 20 dargestellt. Demnach befindet sich die 
Mehrheit der Eintragungen im Bereich 21 „Schulträgeraufgaben“, gefolgt von sonstigen 
Fachbereichen sowie der Behördenleitung. In anderen Fachbereichen wurden hingegen 
nur wenige oder gar keine Eintragungen vorgenommen. 

 Tabelle 20: Eintragungen in der Dimension Fördermittel und Förderwesen 

Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

12: Sicherheit und Ordnung / / 

21: Schulträgeraufgaben 68 

GRW Förderung: 1 

Ganztagsangebote: 15 

Sachausstattung, Schulen, Digitalpakt: 32 

Allgemeine Aussagen zu Förderprogram-
men: 14 

Covid-19: 6 

312: Soziale Leistungen: Grund-
sicherungsleistungen nach SGB 
II 

3 
Förderprogramme Integration und Arbeit: 
2 

Sonstige Aufgaben: 1 

313: Soziale Leistungen: Leis-
tungen an Asylbewerber 

/ / 
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Aufgabenkritik

Sonstiges

Keine Bürokratielast

Belastungen im Bereich Fördermittel und Föderwesen nach Art der 
Bürokratiebelastung
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Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

331: Soziale Leistungen: Förde-
rung von anderen Trägern der 
Wohlfahrtspflege 

1 Trägerfinanzierung: 1 

361: Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe: Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen und 
in Tagespflege nach SGB VIII 

10 

Kindertagesbetreuung, KiBiz: 7 

Fortbildungsmaßnahmen: 1 

Inklusion: 1 

Covid-19: 1 

363: Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe: Sonstige Leistungen 
zur Förderung junger Menschen 
und Familien nach SGB VIII 

22 

LEADER-Programm: 2 

Kinder- und Jugendhilfe: 8 

SGB VIII: 1 

Förderung von Familienbildungsstätten 
(Weiterbildungsgesetz): 3 

Asylwesen: 1 

EPOS: 1 

Allgemeine Belastungen: 6 

365: Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe: Tageseinrichtungen 
für Kinder 

6 

Förderung von Kindertageseinrichtungen 
(KiBiz): 4 

Gute Schule 2020: 1 

Allgemeine Belastungen: 1 

37: Soziale Einrichtungen 3 
Offene Seniorenarbeit: 1 

Allgemeine Belastungen: 2 

411: Gesundheitsdienste: Kran-
kenhäuser 

/ / 

42: Sportförderung 9 

Städtebau-/Sportstättenförderung: 6 

Digitalpakt: 1 

Soziale Integration im Quartier: 1 

Allgemeine Belastungen: 1 

51: Räumliche Planung 18 

Städtebauförderung: 10 

Klimaschutzförderung: 1 

Energieförderung: 1 

Allgemeine Belastungen: 6 

52: Bauen und Wohnen  16 

Städtebauförderung: 5 

Breitbandausbau: 1 

ÖPNV: 1  

Baubereich: 3 

Allgemeine Belastungen: 6 
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Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

536: Ver- und Entsorgung: Ver-
sorgung mit Informations- und 
Telekommunikationsinfrastruk-
tur 

4 
Breitbandausbau: 2 

Digitalpakt: 2 

54: Verkehrsflächen und -anla-
gen, ÖPNV 

13 

ÖPNV, Mobilitätsmanagement: 5 

Infrastruktur: 1 

Breitbandausbau: 1 

Progres.nrw: 2 

Allgemeine Belastungen: 4 

552: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Öffentliche Ge-
wässer, Wasserbauliche Anlage 

3 

Natur- und Klimaschutz: 1 

Hochwasserschutz: 1 

Allgemeine Belastungen: 1 

554: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Naturschutz und 
Landschaftspflege 

6 

Klimaschutz, Gewässer: 2 

Forstmaßnahmen: 1 

Allgemeine Belastungen: 3 

561: Umweltschutz: Umwelt-
schutzmaßnahmen 

7 

Mobilität: 1 

Klimaschutz, Energie: 4 

Städtebauförderung: 1 

Allgemeine Belastungen: 1 

562: Umweltschutz: Immissi-
onsschutz 

/ / 

Sonstige 53 

EU-Förderprogramme: 6 

Smart cities: Stadtentwicklung und Digita-
lisierung: 1 

Förderung von digitalen Modellregionen: 
2 

Förderrichtlinie zur Reduzierung des An-
wohneranteils: 1 

Straßenbau: 1 

Öffentliche Abwasserentsorgung: 1 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz:1 

Dorferneuerung: 1 

Städtebauförderung: 6 

Soziale Integration im Quartier, Zusam-
men im Quartier, Jugend stärken im Quar-
tier: 2 
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Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

Förderung von Sportstätten und offenem 
Ganztag: 1 

Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“: 1 

Integration: 5 

Gute Schule 2020: 1 

Digitalpakt: 1 

Kindertagespflege: 1 

Investitionskostenförderung ambulanter 
Einrichtungen: 4 

Klimaresilienz in Kommunen: 1 

Digitalisierung: 2 

Vergaberecht im Zusammenspiel mit För-
derrecht: 2 

Finanzierung bürgerschaftliches Engage-
ment: 1 

Kultursensible Altenhilfe: 1 

Covid-19: 1 

Allgemeine Belastungen: 9 

Behördenleitung 37 

LEADER-Programm: 2 

EFRE: 1 

Breitbandausbau: 4 

Dorferneuerung: 1 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: 1 

Gute Schule 2020: 1 

Zulassung von Fachprogrammen nach GO 
NRW: 3 

Städtebauförderung: 7 

Digitalpakt: 2 

Bau und Planung: 2 

Klimaschutz: 1 

Touristische/wirtschaftsbezogene Förder-
programme: 1 

Präventionsmittel Krankenversicherun-
gen: 1 

Allgemeine Belastungen: 10 

Gesamt 279  
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Als Themenschwerpunkte lassen sich in Fachbereich 21 sowohl der Digitalpakt als auch 
Ganztagsangebote und allgemeine Belastungen, in Fachbereich 51 die Städtebauförde-
rung sowie allgemeine Belastungen und in sonstigen Fachbereichen sowie bei Behörden-
leitungen wiederum die Städtebauförderung und allgemeine Belastungen identifizieren. 

Um einen genaueren Einblick in die von den Betroffenen geschilderten Problemlagen und 
mögliche Lösungsansätze zu erhalten, werden im Folgenden die genannten Themen-
schwerpunkte anhand ausgewählter Antworten aus der Befragung skizziert. Eine vollstän-
dige Übersicht aller Antworten findet sich im Anhangband. Der hier präsentierten Aus-
wahl liegen entweder das Kriterium zu Grunde, eine typische Antwort zu repräsentieren 
oder eine besonders prägnante Aussage darzustellen. 

10.2 Allgemeine Belastungen 
Allgemeine Belastungen in Bezug auf Fördermittel und Förderwesen wurden in insgesamt 
64 Antworten thematisiert. Beispiele hierfür sind: 

 Tabelle 21: Eintragungen zum Bereich allgemeine Belastungen im Förderwesen 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

21: Schulträgeraufgaben 

Allgemeine Aussagen zu Förderprogrammen 

7746 Auch wieder Förderungen, wo konkrete 
Regelungen und Auslegungen fehlen 
bzw. nachträglich verändert werden  

rechtzeitige vollständige (!) verlässlich 
Information 

 

1147 aufwändige Antragsunterlagen, Sam-
meln vieler Informationen für Antrag-
stellung, zahlreiche Nachweispflichten, 
Kalkulationen/Kostenaufstellung förder-
unschädlich aufstellen und berechnen, 
aufwändige Berichtspflichten  

 

37: Soziale Einrichtungen 

Allgemeine Belastungen 

7827 Beantragung von Fördermitteln des Lan-
des NRW bei der Bezirksregierung Düs-
seldorf sowie die Verwendungsnach-
weisführung hierzu. Rechtsgrundlage 
bilden die jeweiligen Förderbedingun-
gen mit den zugehörigen allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Förderungen 

Die Anforderungen an die Führung der 
Verwendungsnachweise stehen in ihrer 
quantitativen u. detaillierten Ausgestal-
tung in keinem Verhältnis zur Höhe der 
(oft unzureichenden) Fördermittel. Bsp.: 
Statt eine Excel-Liste mit den nach Per-
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

durch das Land und die Bestimmungen 
der Zuwendungsbescheide. 

sonen chronologisch aufgeführten Per-
sonalkosten zu akzeptieren wird ver-
langt, jede einzelne Ausgabe in ein vor-
gegebenes Formular einzutragen - ein 
unnötiger bürokratischer Mehraufwand, 
der am Ergebnis nichts ändert, aber zeit-
liche Ressourcen kostet. Außerdem sind 
Regelungen vielfach oft unklar, auf 
Nachfrage kommt es vor, dass drei Kol-
legen der Bezirksregierung zu einer 
Frage sich jeweils unterschiedlich positi-
onieren. 

42: Sportförderung 

Allgemeine Belastungen 

878 Im Regelfall bestehen in allen Förderbe-
reichen unzureichende bzw. nicht pra-
xisgerechte Formulare (Verwendungs-
nachweise, Mittelabrufe etc.). Die zur 
Verfügung gestellten Vordrucke müssen 
manuel umständlich angepasst werden. 
Viele Formulare sind oftmals zu allge-
mein gehalten und beinhalten Punkte, 
die für das betroffene Förderprogramm 
nicht relevant sind.  

Hier sollten praxistaugliche Formulare 
(beispielsweise im ausfüllbaren pdf-For-
mat) zur Verfügung gestellt werden. 
Formulare sollten auf den konkreten 
Förderbereich ausgerichtet sein. 

 

Sonstiges 

Allgemeine Belastungen 

10440 Allgemein: Es gibt zu viele Förderpro-
gramme mit immensem verwaltungssei-
tigem Aufwand in der Vorbereitung, 
Durchführung und Abwicklung. 

Geben Sie den Kommunen die zur Ver-
fügung stehenden Mittel in pauschali-
sierter Form - vor Ort wissen die Kom-
munen am besten, wo der Schuh 
drückt! 

6940 Ich habe hier stark angekreuzt, obwohl 
ich eigentlich sehr wenig betroffen bin, 
weil keine Förderungen beantragt wer-
den. Dies ist aber einerseits dem Um-
stand geschuldet, dass Förderungen viel 
zu komplex in ihrer Beantragung sind 

Es müsste zentrale Stellen geben, die 
solche Aufgaben übernehmen. Die Ak-
quise, Beantragung und Unterstützung 
sollte dafür bei eigens geschulten Perso-
nen obliegen. Diese sollten die Bedarfe 
in den Verwaltungen abfragen und dann 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

und der Zeitaufwand oftmals nicht leist-
bar ist. Ferner werden auch andere Stel-
len in der Verwaltung häufig involviert, 
so dass Fristen teilweise schon deshalb 
nicht einzuhalten sind.   Die Problematik 
zieht sich durch alle Aufgabenbereiche 
der Verwaltung. In der Presse liest man 
dann, dass Fördermittel, z.B. für Schu-
len, nicht abgerufen wurden.  

bei der Umsetzung unterstützen. Die 
Kosten für diese Personen sollten aus 
den Fördertöpfen beglichen werden.  

 

Behördenleitung 

Allgemeine Belastungen 

4277 Zu viele detaillierte Förderprogramme 
von Bund und Land, viel zu kleinteilig. 
Die Antragstellung ist für kleinere Kom-
munen nicht mehr zu bewerkstelligen, 
zu viel Personal wird gebunden. 

Besser mehr mit Pauschalen arbeiten, 
insbesondere für kleinere Förderberei-
che. Insbesondere Antragstellung sollte 
entfallen, Verwendungsnachweise ver-
einfachen. 

 

Thematisiert werden im Bereich der Unterregulierung fehlende Regelungen sowie unzu-
reichende Formulare. Zudem werden die Vielzahl der Förderprogramme, die komplizierte 
Antragstellung sowie die Führung von Verwendungsnachweisen im Bereich der Überre-
gulierung genannt. 

10.3 Digitalpakt 
Insgesamt 38 Antworten beziehen sich auf den Digitalpakt.  

 Tabelle 22: Eintragungen zum Bereich Digitalpakt 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

21: Schulträgeraufgaben 

Digitalpakt 

5557 Im derzeitigen Verlauf bedingen sich 
Bürokratielasten durch die Vermen-
gung verschiedener, auch kurzfristig 
hinzukommender Förderprogramme 
im Bereich der Digitalisierung der Schu-
len. Diese Vermengung erfordert je-
weils Einarbeitung und eine, je nach 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Sachverhalt, gedankliche Trennung  
oder Zusammenführung von Hand-
lungsansätzen. Ebenfalls sind damit 
häufig zusätzliche Abstimmungen mit 
anderen Organisationseinheiten (haus-
intern) oder z.B. übergeordneten Stel-
len verbunden. 

2922 Digitalpakt: Die den Kommunen zu-
stehenden Mittel dürfen nur für stark 
eingegrenzte Zwecke eingesetzt wer-
den. So können aus den Mitteln Tablets 
für die Schulen gekauft werden, nicht 
aber die zur ordnungsgemäßen Verwal-
tung einer größeren Anzahl solcher Ge-
räte erforderlichen Tabelt-Koffer. 

Die Kommunen sollten über den Ein-
satz der Mittel freier entscheiden kön-
nen. 

 

3334 Digitalpakt Für jede einzelne Maßnahme sind um-
fangreiche Antragsformulare zu ferti-
gen. Ähnlich wie beim Förderpro-
gramm Gute Schule 2020, in dem ledig-
lich ein Beschluss für den Abruf von 
Fördermitteln reichte, wäre eine ana-
loge Anwendung hilfreich. Da die Kom-
mune erhebliche Eigenmittel zusätzlich 
aufwenden muss, kann von einer 
zweckentsprechenden Mittelverwen-
dung ausgegangen werden.  

3181 Digitalisierung/DigitalPakt NRW (BASS 
11-02 Nr. 34) Erstellen von umfängli-
chen technischen und pädagogischen 
Einsatzkonzepten in Zusammenarbeit 
mit den Schulen 

Warum bedarf es überhaupt eines 
solch umfangreichen Konzeptes, wel-
ches sehr viel Zeit für jede einzelne 
Schule in Anspruch genommen hat, ob-
wohl jedem Beteiligten bewusst ist, 
was letztlich das Ziel jeder einzelnen 
Schule ist. Hier wäre ein einfacher An-
trag mit Definition des Zieles sicher 
ausreichend gewesen. Die Antragstel-
lung für die dienstlichen schulgebunde-
nen Lehrerendgeräte und die Geräte 
für die bedürftigen Schüler/innenha-
ben einen einfachen Weg aufgezeigt. 
Hier steht allerdings noch die Frage im 
Raum, weshalb die Kommunen für die 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Landesbediensteten die Endgeräte be-
schaffen und auch warten müssen ob-
wohl das Land die Finanzierung der Be-
schaffung zu 100% übernommen hat.    

536: Ver- und Entsorgung: Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruk-
tur 

Digitalpakt 

7575 Inanspruchnahme und Umsetzung von 
Fördermitteln im Schulbereich (Digital-
Pakt, Ausstattungsoffensive, Sofortaus-
stattung). Die im Rahmen der Beantra-
gung zusätzlich bzw. ergänzend beizu-
bringenden Nachweise bzw. Konzept-
erstellungen sind zu abstimmungsin-
tensiv und zeitaufwändig, um eine 
schnelle Umsetzung der eigentlichen 
Maßnahme vorantreiben zu können.     

Die Beantragung von zustehenden Mit-
teln sollte durch ein einfaches Antrags-
verfahren ohne diverse Anlagen, etc. 
im Vorfeld.  Diese sollten im Rahmen 
der Mittelverwendungsnachweise vor-
zulegen sein, wobei hierzu ebenfalls 
MUSTER einheitlich zur Verfügung zu 
stellen sind.  Somit wäre auch eine Ver-
gleichbarkeitsherstellung im Nachgang 
durch den Mittelgeber möglich. 

 

Die genannten Beispiele thematisieren vor allem Schwierigkeiten im Bereich der Überre-
gulierung. Dies betrifft die Vielzahl der Förderprogramme, die Reglementierung des För-
dermitteleinsatzes sowie das Antragsverfahren. Genannt werden zudem Einsatzkonzept-
erstellungen, die unter die Aufgabenkritik fallen. 

10.4 Ganztagsangebote, Kindertagesbetreuung 
Ganztagsangebote und Kindertagesbetreuung werden in 28 Nennungen thematisiert. 

 Tabelle 23: Eintragungen zum Bereich Ganztagesangebote/Kindertagesbetreuung 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

21: Schulträgeraufgaben 

Offener Ganztag/Geld statt Stelle 

3484 Förderprogramme Ganztagsbetreuung Vereinfachung des Antrags- und Ver-
wendungsnachweisverfahrens - Strei-
chung von nicht unbedingt notwendi-
ger Fördervoraussetzungen 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

5898 Fördererlass für Offene Ganztagsschu-
len: Geld oder Stelle (BASS 11-02 Nr. 
19) Nur wenige Vorgaben/Angaben ge-
macht, was förderfähig ist und was 
nicht. Es fehlt an einer klaren Defini-
tion. Das fehlt unweigerlich zu Konflik-
ten. 

Klare Definition/Klaren Definitionskata-
log der förderfähigen Ganztagsausga-
ben bei Geld oder Stelle  

 

2925 Werden Fördererlasse zu Landesförde-
rungen (beispielsweise für den schuli-
schen Ganztag) geändert, übersendet 
das Land i. d. R. nur die jeweiligen Än-
derungserlasse. Soweit nicht z. B. über 
den Städte- und Gemeindebund nä-
here Auswertungen übermittelt wer-
den, prüfen in jeder einzelnen Ge-
meinde die zuständigen Mitarbeiter, 
wo Änderungen erfolgt sind und wie 
sich das ggf. konkret auswirkt. Hier 
wäre es hilfreich, wenn vom Land di-
rekt auch entsprechende Synopsen o-
der Erläuterungen übermittelt würden. 

 

361: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege nach SGB VIII 

Kindertagesbetreuung, KiBiz 

10851 finanzielle Förderung der Kindertages-
betreuung nach KiBiz und Förderrichtli-
nien zum Ausbau U6:  stark erhöhter 
Arbeitsaufwand durch fehlende 
Schnittstellen zwischen EPOS NRW, 
den web-basierten Plattformen des 
Landes wie KiBiz.web und der elektro-
nischen Akte  Beispiel: aufgrund der 
fehlenden Schnittstellen zwischen 
EPOS und KiBiz.web muss jede Bu-
chung manuell erstellt und bearbeitet 
werden. Da in EPOS NRW jeder kassen-
technisch bedeutsame Vorgang (Bewil-
ligung, Änderungsbescheid, Widerruf 

Erstellung/Ermöglichung von Schnitt-
stellen für bzw. zwischen den genann-
ten Arbeitsgrundlagen EPOS NRW, 
KiBiz.web und elektronischer Akte   
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

und Zahlungen) einzeln gebucht wer-
den muss, entsteht alleine durch die 
Vielzahl von Buchungsaufträgen, die 
händisch zu erstellen sind, ein enormer 
zeitlicher Aufwand   fehlende Schnitt-
stellen zwischen KiBiz.web und der E-
Akte erfordern zusätzlichen Arbeitsauf-
wand und Ressourcen, z. B. Meldungen 
aus KiBiz.web müssen ausgedruckt 
werden, um anschließend für die E-
Akte eingescannt zu werden. 

10852 Förderung der Betriebskosten für Kin-
dertagesbetreuung nach dem KiBiz:  
Problem: aufwändige Bearbeitung und 
hoher Beratungsaufwand gegenüber JÄ 
und Trägern durch   - eine Vielzahl un-
terschiedlicher Fördertatbestände mit 
komplexen Regelungen zur Umsetzung  
-  unterjährige Meldetatbestände, die 
jeweils zusätzliche Änderungsbe-
scheide erforderlich machen  -  doppel-
tes Abrechnungsverfahren durch Prü-
fung der Endabrechnungen und Ver-
wendungsnachweise   

Bei künftigen Revisionen des KiBiz 
sollte der Fokus auf der Vereinfachung 
des Förderverfahrens liegen, z. B. 
durch Zusammenfassung von Förder-
tatbeständen, Optimierung der Prüfer-
fordernisse 

 

 

Die genannten Beispiele beziehen sich auf die Antragstellung sowie auf die Verwendungs-
nachweise und komplexen Regelungen im Bereich der Überregulierung. Die förderfähigen 
Ganztagsausgaben im Rahmen der Zuwendungen für die Durchführung außerunterricht-
licher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich sind hingegen unterreguliert. 
Zudem werden fehlende Erläuterungen bzw. Synopsen bei Änderungen von Fördererlas-
sen zu Landesförderungen sowie fehlende Schnittstellen im Bereich von Online-Plattfor-
men thematisiert. 
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10.5 Städtebauförderung 
In insgesamt 36 Nennungen wird die Städtebauförderung thematisiert. 

 Tabelle 24: Eintragungen zum Bereich Städtebauförderung 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

12: Räumliche Planung 

Städtebauförderung 

7402 Städtebauförderung:  Abgabefristen zu 
bindend; die aktuell gefundene 
(Corona-)Lösung, wonach Anträge ab 
dem Abgabedatum noch nachqualifi-
ziert werden, sollte dauerhaft einge-
führt werden.  Flexibilisierung der Ab-
arbeitungszeiträume; die bindende 
Umsetzungspflicht bis zur Erstellung 
des Schlussverwendungsnachweises 
reagiert zu wenig auf die individuellen 
Situationen in den Kommunen (zwi-
schenzeitlich notwendige Veränderung 
der Prioritäten; wechselnde Personal-
ressourcen)  Flexibilisierung der För-
derhöhen; die zu Beginn eines Förder-
programms aufgerufenen Kosten sind 
i.d.R. nur überschlägig herleitbar, spä-
tere Veränderungen fast regelmäßig 
erforderlich; eine flexiblere Handhabe 
zwischen einzelnen Teilmaßnahmen, 
ggf. auch verschiedenen Fördergebie-
ten innerhalb einer Kommune wäre 
wünschenswert  Vereinfachung der pa-
rallelen Nutzung verschiedener Pro-
gramme; aufgrund der vorgenannten 
Kostensteigerungen tritt die Notwen-
digkeit auf, zusätzliche Fördermöglich-
keiten zu akquirieren; hierbei sind enge 
Rahmenbedingungen der Programme 
einzuhalten, klare Abgrenzungen zwi-
schen den einzelnen Maßnahmen der 
jeweiligen Programme erforderlich; da 
dieser Umstand fast regelmäßig erst 
mit zeitlichem Versatz zur Antragstel-

siehe oben; Das Stichwort heißt Flexibi-
lisierung, ohne damit zeitgleich einen 
deutlichen Mehraufwand bei den Kom-
munen hervorzurufen. 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

lung eintritt, sind aufwendige  Tren-
nungen  der einzelnen Maßnahmen er-
forderlich, die zusätzliche Kapazitäten 
binden 

9236 Städtebauförderung - Das Förderver-
fahren ist viel zu komplex und für die 
kommunale Seite kaum zu bewältigen. 
Das beginnt bei dem notwendigen kon-
zeptionellen Ansatz für möglichst aus-
führungsreife Vorhaben über einen 
Zeitraum von 5 Jahren (!) mit realisti-
schen Kostenansätzen, jährliches Moni-
toring, Mittelverfall - da Restebildung 
problematisch....diese Förderbedingun-
gen sind auf kommunaler Ebene mit 
Beteiligung von Ratsgremien und jähr-
lich aufzustellenden Haushalten fast 
nicht umzusetzen. Das führt dazu, dass 
angemeldete Maßnahmen nicht umge-
setzt werden und Fördermittel verfal-
len  

Das Förderverfahren müsste mehr an 
den kommunalen Gegebenheiten und 
Bedürfnissen ausgerichtet werden. För-
deranträge und Verfahren sidn unter-
schiedlich   

 

9242 Fördermittel (Diverse Förderrichtlinien)   So sehr ich ja die Anstrengungen des 
Landes begrüße, gerade auch im Be-
reich der Städtebauförderung den 
Kommunen finanzielle Hilfen angedei-
hen zu lassen, so sehr irritieren mich 
die immer neuen und stetig wachsen-
den Anforderungen, die für die Gewäh-
rung von Fördermitteln seitens des 
Landes nachgefragt werden. Insbeson-
dere die Vorleistungen zur Antragstel-
lung stehen mitunter in keinem guten 
Verhältnis zu den später eventuell ge-
währten Mitteln. Hier würde ich mir 
zum einen eine Vereinheitlichung und 
Vereinfachung wünschen, zum anderen 
könnte ich mir vorstellen, dass es zu-
nächst eine Vorprüfung der Bewilli-
gungsstelle geben könnte, ob über-
haupt Fördermittel in Betracht kom-
men, bevor ein vollständiger sehr auf-
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wändiger Antrag gestellt wird.  Sehr ar-
beitsintensiv sind auch die Nachweise 
des Einsatzes der Fördermittel. Hier 
würde ein bisschen mehr Vertrauen in 
die Verwaltungen der Kommunen den 
Bürokratieaufwand deutlich vermin-
dern. Es kann doch nicht sein, dass sich 
Kommunen überlegen, ob der enorme 
Dokumentationsaufwand (Verwen-
dungsnachweise) bei geförderten Maß-
nahmen nicht den finanziellen Nutzen 
durch die Fördermaßnahme selbst, 
durch den großen personellen Einsatz 
zur Dokumentation der Fördermaß-
nahme, ins Negative rutschen lässt. Zu-
mal geförderte Maßnahmen sich eng 
an den Förderzeiträumen orientieren, 
was nachvollziehbar, aber in aller Regel 
in der Praxis zu großen Problemen füh-
ren kann, da insbesondere bei bauli-
chen Maßnahmen nicht vorhersehbare 
Umstände zu Verzögerungen führen 
können. 

 

Thematisiert werden erneut das Antragswesen und die Verwendungsnachweise sowie die 
damit einhergehende mangelnde Flexibilität seitens der Kommunen, insbesondere hin-
sichtlich der Fördermittel, im Bereich der Überregulierung. Zudem wird die Komplexität 
des Förderverfahrens angesprochen. 
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10.6 Breitbandausbau 
Der Breitbandausbau wird in insgesamt 8 Antworten genannt. 

 Tabelle 25: Eintragungen zum Bereich Breitbandausbau 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

536: Ver- und Entsorgung: Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruk-
tur 

Breitbandausbau 

8382 Bund und Land NRW haben zum Teil 
vergleichbare Förderprogramme aufge-
legt. Es sind verschiedene Ministerien, 
je nach Fördertopf, beteiligt.  Zum Teil 
greifen die Programme nur subsidiär, 
was zu erheblichem Abstimmungsbe-
darf zwischen den Fördergebern führt.   
Die Aufgreifschwellen sind zu niedrig 
angesetzt. Das vorgenannte Förderpro-
gramm wurde 2015 aufgelegt, unser 
Förderantrag Ende 2018 gestellt, der 
Förderbescheid ist Mitte 2020 einge-
gangen, der obsiegende Bewerber hat 
den Realisierungszeitraum auf 2022 -
2023 terminiert. Das sind insgesamt 
8 Jahre und ist deutlich zu lang.   Der 
Leitfaden zur Umsetzung hat mittler-
weile die 8. Übverarbeitung erfahren. 
Neben den allgemeinen Nebenbestim-
mungen der Förderbescheide sind die 
Besonderen Nebenbestimmungen 
Breitbandausbau, die GIS-Nebenbe-
stimmungen, die Rahmenregelungen 
NGA und das Materialkonzept zu be-
achten.   Der Bund ist Anteilseigner an 
der Deutschen Telekom. Es macht den 
Eindruck, dass diese bei der Gesetzge-
bung mit am Tisch sitzt und ihr Kupfer-
netz mit Klauen und Zähnen verteidigt. 

Ansiedeln des Breitbandausbaus in ei-
nem Ministerium beim Bund und beim 
Land.  Klare politische Ansage, dass das 
Kupfernetz nicht mehr Mittel der Wahl 
ist. Klare politische Ansage, dass nur 
noch mit Glasfaser gearbeitet wird.  Er-
höhen der Aufgreifschwellen, damit 
nicht mehrere Förderprogramme nach-
einander benötigt werden, um zu-
nächst weiße Flecken, dann graue Fle-
cken und irgendwann der Rest mit 
Glasfaser zu erschließen. 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Behördenleitung 

Breitbandausbau 

25 Breitbandausbau: unglaublicher An-
tragsaufwand und Bürokratie 

deutliche Vereinfachung und Ver-
schlankung der Antagdetails 

8121 Breitbandausbau Bereits mehrere Ver-
suche unternommen, den geförderten 
Ausbau weiterzuführen, aber an For-
malien gescheitert. 

Pauschale Zuweisung von Geldern für 
den Breitbandausbau und Vertrauen in 
die örtliche Ebene, dass die Gelder 
auch rechtmäßig verausgabt werden 

 

Die Beispiele zeigen Probleme in den Bereichen des Antragswesens sowie bei den vielen 
Bestimmungen auf, die demnach überreguliert sind. Zudem werden die langen Zeiträume 
thematisiert. 

10.7 Integration 
Insgesamt 9 Nennungen beziehen sich auf Förderungen im Bereich der Integration. 

 Tabelle 26: Eintragungen zum Bereich Integration 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

312: Soziale Leistungen: Grundsicherungsleistungen nach SGB II 

Förderprogramme Integration und Arbeit 

3790 Die verschiedenen Förderprogramme 
des Landes im Bereich der Integration 
sind unübersichtlich strukturiert und 
von den Förderrichtlinien so eng ge-
fasst, dass es auf kommunaler Ebene 
schwierig ist, diese programmgerecht 
umzusetzen. Die geforderten Verwen-
dungsnachweise sind zu umfangreich 
und zu kleinteilig. 

Strukturierung der Förderprogramme 
nach Lebenslagen in der Integration 
und pauschalere Förderrichtlinien, Ver-
zicht auf umfangreiche Verwendungs-
nachweise, die Bestätigung der ord-
nungsgemäßen Verwendung sollte ge-
nügen 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Sonstiges 

Integration 

4789 Förderprogramme: KOMM-AN, Ge-
meinsam klappt`s, Kommunales Inte- 
grationsmanagement Viel zu viele An-
tragsnotwendigkeiten, die sich jährlich 
wiederholen. Förderung wird ausgelobt 
und muss sodann in kurzer Zeit als Aus-
gabe nachgewiesen werden. Wenn 
nicht im Vorfeld bereits Ideen vorlie-
gen, ist die Realisierung in der gebote-
nen Zeit vielfach unmöglich. Auch die 
Einstellung von Personal von jetzt auf 
gleich ist häufig nicht so schnell um-
setzbar. Dadurch gehen wichtige Mittel 
verloren. 

 

Den Kommunen sind die Themen und 
Anforderungen für Integration be-
kannt. Wenn eine stetige, konkreti-
sierte Regelung gewünscht ist, sollte 
diese im Gesetz manifestiert sein und 
sodann eine regelhafte Finanzierung 
gewährleistet werden. Ständige Projekt-
anträge binden unnötige Kapazitäten, 
eine Dauerfinanzierung würde diese 
personellen Kapazitäten sowohl bei 
den Kommunen als auch bei den damit 
befassten Oberbehörden (Landesregie-
rung, Bezirksregierung, Kreisverwal-
tung) einsparen, das Geld könnte zu-
sätzlich für die Förderung der Betroffe-
nen eingesetzt oder eingespart wer-
den. Dabei ist zusätzlich zu berücksich-
tigen, dass personeller Nachwuchs  
ohnehin Mangelware ist! 

 

Die Beispiele thematisieren bestehende Schwierigkeiten durch eng gefasste Förderricht-
linien, durch Verwendungsnachweise sowie im Bereich des Antragswesens, die demnach 
überreguliert sind. Sowohl kurze zeitliche Fristen als auch unübersichtlich strukturierte 
Förderprogramme werden genannt. 
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10.8 Vergaberecht im Zusammenspiel mit Förderrecht 
Das Vergaberecht im Zusammenspiel mit Förderrecht wird in den zwei nachfolgenden 
Nennungen thematisiert. 

 Tabelle 27: Eintragungen zum Bereich Vergaberecht (im Förderrecht) 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

Sonstige 

Vergaberecht im Zusammenspiel mit Förderrecht 

4071 Idee: Förderrecht und Vergaberecht verein-
heitlichen 

Nur weil eine Ausschreibung 
konform zum Vergaberecht ist, 
entspricht sie nicht automatisch 
dem Förderrecht. Hier liegen 
viele Fallstricke für die Kommu-
nen - Beispiel Aufrechnung oder 
Ausschreibungsverfahren. Auch 
hier könnte der Fördergeber li-
beraler sein.  

 

7492 Bürokratielasten bei Fördermaßnahmen.  Auf-
wand bei Antragstellung, Abwicklung (z.B. 
Mittelanforderungen mit notwendigen Nach-
weisen), aufwendige Verwendungsnachweise. 
Es werden z. B. über die kommunalen Verga-
begrundsätze hinaus Vorgaben gemacht, die 
einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. 
Als Beispiel sei genannt, dass bei bestimmten 
Fördermaßnahmen vorgeschrieben ist, schon 
ab 500 € mind. drei Angebote einzuholen. Zu-
dem werden bis ins kleinste Detail (Größe von 
Schriften/Form und Farbe, Anordnung …) 
Publizitätsvorschriften gemacht. Laufend vor-
zulegende Sachberichte sowie sehr umfang-
reiche Beleglisten könnten sicherlich auch ge-
ringer gehalten werden. Es gibt für viele ver-
schiedene Fördermaßnahmen viele verschie-
dene Förderrichtlinien.   

Förderbedingungen vereinfa-
chen und standardisieren und 
mit dem geltenden Vergabe-
recht in Einklang bringen. 

 

 

Präsentiert wird die Idee, das Vergaberecht mit dem Förderrecht zu vereinheitlichen, um 
Widersprüche möglichst zu vermeiden. 
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10.9 Sonstiges 
Zusätzlich zu den vorgestellten Themenfeldern wurden weitere Problemstellungen und 
Lösungsansätze in den einzelnen Fachbereichen identifiziert. Dazu zählen unter anderem 
der Bereich des Klimaschutzes (z.B. ID 6674, 1495, 9922) sowie der Mobilität (z.B. ID 4784, 
6716, 9936). 

10.10  Zusammenfassung 
Alles in allem lassen sich für den Bereich der Fördermittel und des Förderwesens einige 
typische Problemstellungen sowie Lösungsansätze ermitteln. Hinsichtlich der Problem-
stellungen werden vor allem Schwierigkeiten in Bezug auf die Antragstellung (z.B. ID 1147, 
6940, 9242) sowie auf die Verwendungsnachweise (z.B. ID 7827, 9242) deutlich. Zudem 
werden die teils starke Reglementierung des Fördermitteleinsatzes (z.B. ID 2922, 7402) 
sowie die allgemeine Komplexität des Förderverfahrens (z.B. ID 9236, 6940) thematisiert. 
In der Folge sind Förderprogramme für die Kommunen mit Mehraufwand (z.B. ID 10852) 
und Bindung von Personal (z.B. ID 4277) verbunden. Teilweise sind die Verfahren für Kom-
munen nicht zu bewältigen, was dazu führt, dass Maßnahmen nicht umgesetzt werden 
können und Fördermittel entsprechend verfallen (z.B. ID 9236, 4789). Lösungsansätze be-
stehen daher in der Vereinfachung sowohl der Antragstellung (z.B. ID 3483, 25, 7575) als 
auch der Verwendungsnachweise (z.B. ID 4277, 3790). Auch das Förderverfahren sollte 
demnach vereinfacht (z.B. ID 10852) und flexibilisiert (z.B. ID 7402, 2922) werden. Zudem 
wird die Anpassung der Förderungen an kommunale Gegebenheiten (z.B. ID 9236) als 
auch die Zuweisung der Fördermittel in pauschalisierter Form (z.B. ID 10440, 8121, 3790) 
als Lösungsansatz genannt. Schließlich wird die Aufstellung von klareren Regelungen ge-
nannt (z.B. ID 5898). 

11. Sonstiges 

11.1 Einleitung 
Einige Eintragungen können weder einer Regulierungsform, der Aufgabenkritik, noch den 
Fördermitteln und dem Förderwesen zugeordnet werden. Für diese Nennungen wurden 
daher eigene Kategorien gebildet. 

Insgesamt wurden 105 Eintragungen von den Befragten vorgenommen, die zuvor ange-
geben hatten, sehr stark oder stark von Belastungen in den vorhergehend beschriebenen 
Dimensionen bzw. im Bereich der Fördermittel und des Förderwesens betroffen zu sein. 
Die Verteilung der Antworten über die verschiedenen Fachbereiche wird in Tabelle 28 
veranschaulicht. Die meisten Eintragungen stammen demnach aus sonstigen Fachberei-
chen sowie aus Fachbereich 363 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Sonstige Leistungen 
zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII“.  
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 Tabelle 28: Eintragungen in der Dimension Sonstiges 

Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

12: Sicherheit und Ordnung 10 

Digitalisierung: 4 

Sonstige Aufgaben: 2 

Covid-19: 4 

21: Schulträgeraufgaben 3 
Sonstige Aufgaben: 2 

Covid-19: 1 

312: Soziale Leistungen: Grund-
sicherungsleistungen nach SGB 
II 

6 

Personalwesen: 2 

Sozialrecht: 2 

Sonstige Aufgaben: 2 

313: Soziale Leistungen: Leis-
tungen an Asylbewerber 

10 

Regelungen allgemein – Änderungen: 3 

Asylwesen: 6 

Sonstige Aufgaben: 1 

331: Soziale Leistungen: Förde-
rung von anderen Trägern der 
Wohlfahrtspflege 

1 Sozialrecht, AsylbLG: 1 

361: Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe: Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen und 
in Tagespflege nach SGB VIII 

1 Regelungen allgemein – Änderungen: 1 

363: Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe: Sonstige Leistungen 
zur Förderung junger Menschen 
und Familien nach SGB VIII 

14 

Sozialrecht, insbesondere SGB VIII: 10 

Digitalisierung: 2 

Sonstige Aufgaben: 2 

365: Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe: Tageseinrichtungen 
für Kinder 

4 
Kindertagespflege: 3 

Covid-19: 1 

37: Soziale Einrichtungen 4 
Sozial- und Asylwesen: 3 

Sonstige Aufgaben: 1 

411: Gesundheitsdienste: Kran-
kenhäuser 

/ / 

42: Sportförderung 2 Covid-19: 2 

51: Räumliche Planung 4 Sonstige Aufgaben: 4 

52: Bauen und Wohnen  6 
Dokumentationspflichten: 3 

Sonstige Aufgaben: 3 

536: Ver- und Entsorgung: Ver-
sorgung mit Informations- und 
Telekommunikationsinfrastruk-
tur 

5 
Kreisstraßen: 3 

Sonstige Aufgaben: 2 
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Fachbereich Eintragungen Themenbereiche (Anzahl) 

54: Verkehrsflächen und -anla-
gen, ÖPNV 

2 Sonstige Aufgaben: 2 

552: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Öffentliche Ge-
wässer, Wasserbauliche Anlage 

3 Sonstige Aufgaben: 3 

554: Natur und Landschafts-
pflege, Friedhofs- und Bestat-
tungswesen: Naturschutz und 
Landschaftspflege 

/ / 

561: Umweltschutz: Umwelt-
schutzmaßnahmen 

1 Anwendbarkeit von Gesetzen: 1 

562: Umweltschutz: Immissi-
onsschutz 

/ / 

Sonstige 24 

Digitalisierung, Online-Prozesse: 7 

Vergabe: 4 

Dokumentationspflichten: 4 

Formulierung von Regelungen: 3 

Sonstige Aufgaben: 5 (darunter einmal Sozi-
alrecht) 

Covid-19: 1 

Behördenleitung 5 
Sonstige Aufgaben: 5 (darunter einmal Sozi-
alrecht) 

Gesamt 105  

 

Ein Themenschwerpunkt liegt im Bereich des Sozialrechts in Fachbereich 363 „Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Fa-
milien nach SGB VIII“. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitalisierung, insbesondere in 
den sonstigen Fachbereichen. 

Um einen genaueren Einblick in die von den Betroffenen geschilderten Problemlagen und 
möglichen Lösungsansätze zu erhalten, werden im Folgenden die genannten Themen-
schwerpunkte anhand ausgewählter Antworten aus der Befragung skizziert. Eine vollstän-
dige Übersicht aller Antworten findet sich im Anhangband. Der hier präsentierten Aus-
wahl liegen entweder das Kriterium zu Grunde, eine typische Antwort zu repräsentieren 
oder eine besonders prägnante Aussage darzustellen. 
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11.2 Sozialrecht 
Schwierigkeiten, die in den Bereich des Sozialrechts fallen, wurden in insgesamt 17 Ein-
tragungen genannt. 

 Tabelle 29:  Sonstige Eintragungen zum Bereich Sozialrecht 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

312: Soziale Leistungen: Grundsicherungsleistungen nach SGB II 

Sozialrecht 

3782 Die Einkommens- und Vermögensprü-
fung gemäß §§ 11, 12 SGB II, 43 SGB XII 
nimmt bei der Fülle der zu bearbeiten-
den Fälle einen großen zeitlichen Rah-
men in Anspruch, da jeder einzelne Fall 
individuell geprüft werden muss. 

Die Einkommens- und Vermögensprü-
fung könnte sowohl im SGB II als auch 
SGB XII auf besonders hohe Einkom-
men und Vermögen beschränkt wer-
den. 

331: Soziale Leistungen: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 

Sozialrecht, AsylbLG 

10807 
(erste 
Teilant-
wort) 

In den Bereichen SGB II und SGB XII tre-
ten regelmäßig Gesetzesänderung, Än-
derungen in den vom örtlichen Träger 
vorgegebenen Richtlinien (Weisungen) 
und in der Rechtsprechung auf, sodass 
eine ständige Einarbeitung auf den ak-
tuellen Stand notwendig ist.    Im Be-
reich des SGB II, insbesondere in der 
Arbeitsvermittlung, werden zu viele 
statistische Daten, die mit dem Kernge-
schäft des SGB II nur bedingt zusam-
menhängen, erhoben.      

 

363: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen 
und Familien nach SGB VIII 

Sozialrecht, insbesondere SGB VIII 

2033 Gesetzesentwicklungen z. B. Kinder-
geld, Mindestunterhalt, SGB VIII be-
obachten, in der Praxis umsetzen   
Viele gesetzliche Regelungen werden 

Gesetze nicht erst im 3. Quartal verab-
schieden, wenn sie zum 01.01. des 
Folgejahres umgesetzt werden sollen; 
besser erst im übernächsten Jahr in 
Kraft treten lassen;   Bündelung von 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

erst im 3. Quartal eines Jahres be-
schlossen, veröffentlicht, teilweise erst 
im November/Dezember und treten 
zum 01.01. des Folgejahres in Kraft. 
Der Verwaltung bleibt nicht viel Zeit zur 
Umsetzung.  Ideen zu einem Gesetz 
(z.B. SGB VIII) werden in verschiedenen 
Gesetzesentwürfen behandelt. Dies 
führt zu Unübersichtlichkeit und zu ei-
nem hohen Aufwand bei der Beobach-
tung der Gesetzesentwicklungen und 
sich evtl. ergebender Auswirkungen auf 
die Verwaltung.  Teilweise werden 
komplexe Themenbereiche nicht um-
fassend berücksichtigt. 

Änderungen eines Gesetzes in e i n e m   
Gesetzentwurf, und sich mit den Aus-
wirkungen für die Umsetzung in der 
Verwaltung mal wirklich befassen und 
kundig machen 

2032 Heranziehung von Unterhaltspflichti-
gen nach § 7 Unterhaltsvorschussge-
setz (UVG)  Mit Gewährung der Leis-
tung gehen der bürgerlich-rechtliche 
Unterhaltsanspruch und der Auskunfts-
anspruch auf das Land, vertreten durch 
die örtlichen Unterhaltsvorschussstel-
len über. Es wird davon ausgegangen, 
dass der Unterhaltspflichtige grund-
sätzlich in der Lage ist, den UV-Betrag 
(Mindestunterhalt minus vollem Erst-
kindergeld) zu zahlen. In vielen Fällen 
beziehen die Unterhaltspflichtigen Leis-
tungen nach SGB II. Diese Tatsache ist 
nach Rechtslage nicht ausreichend, um 
von einer Heranziehung der Unter-
haltspflichtigen absehen zu können. Bei 
Arbeitslosigkeit muss der Unterhalts-
pflichtige nachweisen, dass er sich in-
tensiv um einen Arbeitsplatz bemüht 
hat, der ihn in die Lage versetzt, den 
Unterhalt für das Kind zu gewähren. 
Unterhaltstitel müssen erwirkt werden, 
Schulden bauen sich auf, die kaum be-
glichen werden können. 

Sofern ungekürzte Leistungen nach 
dem SGB-II gezahlt werden, sollte dies 
als Nachweis für erbrachte Arbeitsbe-
mühungen ausreichen, sodass von der 
Heranziehung abgesehen werden kann. 
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Genannt werden ständige Gesetzesänderungen, die eine Einarbeitung in die jeweils neue 
Rechtslage erfordern. Hinzu kommen enge Fristsetzungen zur Umsetzung sowie man-
gelnde Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Verwaltung. Zum anderen wird die Er-
hebung statistischer Daten genannt. 

11.3 Digitalisierung 
In 13 Nennungen wurden Probleme in Bezug auf die Digitalisierung genannt. 

 Tabelle 30: Sonstige Eintragungen zum Bereich Digitalisierung 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

12: Sicherheit und Ordnung 

Digitalisierung 

4451 Die Prüfung von Urkunden, die nicht 
von einer deutschen Personenstands-
behörde erstellt wurden, belasten auf-
grund hoher bürokratischer Hürden 
Verfahrensvorgänge. Die Wiedervor-
lage immer neuer Dokumente, die eine 
Anerkennung im deutschen Rechtsge-
biet ermöglichen, beschäftigen uns 
Wochen und Monate, mit sehr unbe-
friedigenden Ergebnissen für beide Par-
teien und oftmals mit sehr hohen Kos-
ten für die Betroffenen.  Das E-Govern-
ment im Bereich des Meldewesens 
hinkt weit hinterher. Nur ein geringer 
Bruchteil der Dienstleistungen kann im 
Online-Verfahren erbracht werden. 10 
Jahre ePA haben erschreckend wenig 
Leistungen ermöglicht.  Verknüpfungen 
verschiedener Register, bspw. von Mel-
deregister und Ausländerzentralregis-
ter, sind bisher nicht möglich. Änderun-
gen müssen immer noch eingepflegt 
werden und führen zu wahren Daten-
kraken.   
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

363: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen 
und Familien nach SGB VIII 

Digitalisierung 

10978 Die Urlaubsverwaltung geschieht im-
mer noch mittels Pappkarten aus den 
50er Jahren. Bei 30 Mitarbeitern ist 
man gezwungen, eine eigene Urlaubs-
liste am PC zu erstellen, um den Über-
blick zu erhalten.  

Man könnte eine EDV basierte Urlaubs-
verwaltung anschaffen.  

 

Sonstiges 

Digitalisierung, Online-Prozesse 

1388 Umsetzung des eGovG   s.o.  Es wäre hilfreich, die Thematik des 
Datenschutzes anders zu denken (mehr 
Eigenverantwortung des Bürgers, s. 
Beispiel Estland) und über elektroni-
sche Prozesse die Dreigliedrigkeit des 
Verwaltungssystems (Kommune - Land 
- Bund) durchgängiger zu machen 

 

Die Eintragungen zeigen, dass Dienstleistungen teilweise noch nicht digitalisiert wurden, 
obwohl dies Vorteile bringen würde, beispielsweise hinsichtlich der Verknüpfungen von 
verschiedenen Registern. Darüber hinaus wird die elektronische Akte den Papierakten 
vorgezogen, diese wurde aber oftmals noch nicht eingeführt. Im Rahmen des E-Govern-
ment-Gesetzes wird zudem die Thematik des Datenschutzes angesprochen.  
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11.4 Asylwesen 
9 Eintragungen beziehen sich auf den Bereich des Asylwesens. 

 Tabelle 31: Sonstige Eintragungen zum Bereich Asylwesen 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

313: Soziale Leistungen: Leistungen an Asylbewerber 

Asylwesen 

7295 AsylbLG  Bei gesetzlichen Änderungen, 
insbesondere bei Regelsatzänderung 
u.a. sind die Vorlaufzeiten, um diese 
umsetzen zu können, insbesondere 
zum Jahresende zu kurz. 

Längere Vorlaufzeiten, mindestens 1,5 
Monate.  Das Gesetz zur Ermittlung der 
Regelbedarfe und zur Änderung des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch so-
wie weiterer Gesetze wurde erst am 
09.12.2020 veröffentlicht. 

7296 FlüAG NRW  Die Voraussetzungen der 
monatlichen Abrechnungen, die bis 
zum 10. des Folgemonats in ein Pro-
gramm eingegeben werden müssen, 
sind aus den derzeit vorhandenen und 
vom Land/BAMF/Ausländeramt des 
[anonymisiert], den Kommunen nicht 
vollumfänglich zugänglich. 

Onlinezugang nicht nur zum Ausländer-
zentralregister (AZR) wie bisher, son-
dern auch zu den entsprechenden 
Fachverfahren des BAMF oder der Aus-
länderbehörde wie zum Beispiel das im 
[anonymisiert] verwendete Programm 
LA VIDA. 

331: Soziale Leistungen: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 

Sozialrecht, AsylbLG 

10807 
(zweite 
Teilant-
wort) 

Im Bereich AsylbLG werden unnötig 
Daten durch die Kommunen erfasst 
und den BezReg zur Prüfung übermit-
telt, um einen Zuschuss (FlüAG-Pau-
schale) zu erhalten. Die vor Ort anfal-
lenden Aufwendungen haben mit die-
sen (ausländerrechtlichen) Daten nur 
bedingt zu tun. Der Aufwand der 
(Nach-)Prüfungen in diesem Kontext ist 
zu hoch. 

 

 

Angesprochen werden in den Beispielen zu kurze Vorlaufzeiten bei Gesetzesänderungen 
sowie mangelnder Zugang zu Daten, die für die Aufgabenerledigung benötigt werden. 
Ebenso werden Dokumentationspflichten genannt. 
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11.5 Sonstiges 
Zusätzlich zu den beschriebenen Themengebieten wurden in den einzelnen Fachberei-
chen weitere Problemlagen und Lösungsvorschläge genannt. Darunter fallen vor allem 
häufige Änderungen von Regelungen, die eine entsprechende Einarbeitung erfordern 
(z.B. ID 4634, 3835, 3863) sowie Dokumentationspflichten (z.B. ID 9256, 5977). Hinzu 
kommen Angaben, die in Bezug zu Covid-19 stehen (z.B. ID 6106, 8273, 881). 

11.6 Zusammenfassung 
In der Dimension Sonstiges lassen sich eine Reihe typischer Problemstellungen und Lö-
sungsansätze identifizieren. Darunter fallen häufige Gesetzesänderungen (z.B. ID 10807), 
die kontinuierliche Einarbeitung erfordern sowie Dokumentationspflichten (z.B. ID 
10807), die den Aufwand erhöhen. Mangelnde Digitalisierung wird ebenfalls als Problem-
feld thematisiert (z.B. ID 4451, 10978). Als Lösungsansätze werden in Bezug auf die häu-
figen Gesetzesänderungen die Bündelung von Änderungen in einem Entwurf (ID 2033), 
längere Vorlaufzeiten (z.B. ID 7295) sowie eine Mailadresse für Fragen (ID 10308) ge-
nannt. Zudem wird das Voranbringen der Digitalisierung als Lösung angesehen (z.B. ID 
8809), im Rahmen derer beispielsweise einheitliche Software entwickelt werden sollte (ID 
1793). 

12. Zusammenfassung 
 Ziele der Erhebung 

Ziel der Erhebung war eine möglichst umfassende Darstellung der Bürokratielasten der 
kommunalen Ebenen in NRW und die Identifizierung von Innovationspotentialen im Zu-
sammenspiel von Landes- und Kommunalverwaltung. Neben einem Überblick über die 
allgemeine Belastung durch als überflüssig oder fehlgesteuerte Bürokratielasten sollten 
konkrete Beispiele zu Bürokratielasten auf kommunaler Ebene gesammelt werden, die 
die weitere Arbeit der Transparenzkommission unterstützen soll. 

 Durchführung der Erhebung 

Dafür wurden alle nordrhein-westfälischen Kommunen mittels einer Online-Befragung 
befragt und trotz der Coronapandemie mit 795 auswertbaren Fragebögen ein zufrieden-
stellender Rücklauf erzielt. Den Befragten aus insgesamt zwölf Fachrichtungen wurde ein 
Fragebogen vorgelegt, der aus einer Kombination aus offenen und geschlossenen Fragen 
bestand. Die Umfrage fand zwischen 11. November 2020 und 15. Januar 2021 statt.  

 Methodische Grenzen des Vorgehens 

Der Bericht weist hinsichtlich des Vorgehens einige methodische Grenzen auf, die im Fol-
genden kurz erläutert werden. Zum einen dominiert das Förderwesen in der Zahl der of-
fenen Antworten, da dieses als einziger konkreter Querschnittsbereich erhoben wurde. 
Weitere Querschnittsbereiche, wie beispielsweise das Vergabe-, Haushalts- und Personal-
wesen, die erwartungsgemäß mit Bürokratielasten wie Vertretungsregelungen verbun-
den sind, werden hingegen kaum genannt. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, 
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dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile daran gewöhnt und Wege ge-
funden haben, die damit entstehenden Problematiken zu bewältigen. Auch andere Fach-
bereiche, zum Beispiel das Sozialwesen, wurde entgegen der Erwartungen eher weniger 
häufig thematisiert. Dies könnte daran liegen, dass die Umfrage in den meisten Fällen nur 
selektiv durch die Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten an die entsprechenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeleitet wurden, sodass manche für den jeweili-
gen Bereich zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erreicht wurden. Damit 
stellt die Erhebung trotz des umfassenden Anspruchs nur begrenzt eine repräsentative 
Widerspiegelung der realen Bürokratielasten dar. Vielmehr tendierten die Befragten 
dazu, sehr aktuelle Themen zu problematisieren. 

 Wesentliche Ergebnisse 

Die Befragten berichteten über ein mittleres Maß der Belastung durch als belastend wahr-
genommene Bürokratie. Am häufigsten werden hier Über- und Fehlregulierung berichtet. 
Weniger häufig werden gänzlich überflüssige Regelungen oder fehlende Standards („Un-
terregulierung“) berichtet. Starke Bürokratielasten werden im getrennt abgefragten Be-
reich der Fördermittel identifiziert. 

 Überregulierung 

Im Bereich der Über- und Fehlregulierung finden sich die meisten berichteten Bürokratie-
lasten. Besonders häufig genannt wurden hier als Überregulierung klassifizierte Lasten in 
den Sozialgesetzbüchern, dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und der Bauordnung. Eine be-
sondere Rolle spielt das Vergaberecht, das als Querschnittsbelastung durch verschiedene 
Fachgebiete thematisiert wurde. Hier wurden insbesondere zu niedrig empfundene 
Schwellenwerte moniert. Auch die Berichtspflichten wurden hier häufig benannt und eine 
generelle Vereinfachung der Verfahren gefordert. 

 Fehlregulierung 

Fehlregulierung umfasst Regeln, die falsch zugeordnete oder überlappende Zuständigkei-
ten umfassen. Diese wurden insbesondere im Bereich der Sozialgesetze sowie der Schul-
verwaltung identifiziert. Hier ist insbesondere die geteilte Zuständigkeit von Land und 
Kommunen eine Quelle von unnötigen Abstimmungsprozessen. Auch in verschiedenen 
Genehmigungsverfahren und sozialrechtlichen Fragen werden unklare Zuständigkeiten 
(z.B. zwischen Sozialhilfeträger und Jobcentern) thematisiert. Als Lösungen werden hier 
eine Klärung von Zuständigkeiten und eine Zuständigkeit bei Behörden angestrebt, die 
über die entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen verfügen. 

 Unterregulierung 

Weniger häufig wurde Unterregulierung als Bürokratielast genannt. Neben den situati-
onsbedingt häufig genannten Unsicherheiten hinsichtlich der pandemiebedingten Covid-
19-Maßnahmen wurden hier besonders das Kinderbildungsgesetz, die Bauordnung und 
die Schulinfrastruktur genannt, wo klarere Regelungen von Seiten des Gesetzgebers ge-
fordert wurden und teilweise Rechtsunsicherheit beklagt wurde. 
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 Aufgabenkritik 

Am seltensten wurden konkrete Aufgaben benannt, die als unnötig erachtet wurden (Auf-
gabenkritik). Dies sind beispielsweise sozialrechtliche Überprüfungen, die bereits von ei-
nem anderen Leistungsträger vorgenommen werden. Zudem wurden einige als überflüs-
sig wahrgenommene Berichtspflichten benannt. 

 Förderwesen 

Eine Vielzahl von Rückmeldungen gab es zum getrennt abgefragten Bereich des Förder-
wesens. Hier wird ein besonderes Maß an Überregulierung gesehen. Dies betrifft zum ei-
nen übermäßige Anforderungen bei der Antragstellung, andererseits werden zu geringe 
Flexibilität bei Projektdurchführung, Mittelabruf und -einsatz genannt. Hinzu kommen als 
übermäßig empfundene Berichtspflichten. Am häufigsten wurden solche Problemlagen 
bei Schulträgeraufgaben, insbesondere beim Abruf der Digitalpakt-Mittel sowie im Be-
reich der Städtebauförderung, identifiziert. Auch eine Vielzahl unterschiedlicher Förder-
programme für ähnliche Sachverhalte wurde bemängelt. Als Lösungen wurden u. a. ein 
stärkerer Einsatz von Pauschalen, flexible Budgetierung und eine Reduzierung von Be-
richtspflichten genannt. Generell sollte besser informiert und beraten werden. 

 Gestuftes Aufgabenmodell 

Bei gewissen Aufgaben besteht Abstimmungsbedarf zwischen Kreisen und Gemeinden. 
Dies betrifft vorwiegend Aufgaben der Jugendämter, die Bauordnung sowie den Denk-
malschutz und wird nachfolgend als „Gestuftes Aufgabenmodell“ bezeichnet. Beispiel-
hafte Antworten hierzu befinden sich in den Tabellen in Anlage 4. 

 Querschnittsthemen 

Bei der Durchsicht der offenen Antworten ergaben sich eine Reihe von Querschnittsthe-
men, die eine Bearbeitung der Problematiken über Fachpolitiken hinaus nahelegen, dies 
sind die Bereiche neben dem schon genannten Vergaberecht und der Gestaltung von För-
derprogrammen, insbesondere unklare Zuständigkeitsregelungen, Dokumentations- und 
Berichtspflichten wie Statistikmeldungen. Hier wird in verschiedenen Bereichen von 
Mehrfacherhebungen in teils unterschiedlichen Datenformaten berichtet. Ein weiteres 
Querschnittsthema betrifft Fragen der Digitalisierung, wo einerseits zu starre daten-
schutzrechtliche Bestimmungen, auf der anderen Seite aber auch Rechtsunsicherheit 
durch mangelnde Vorgaben genannt werden. Die Tabellen in Anlage 5 fassen die typi-
schen Antworten zu diesen Querschnittsthemen zusammen. 
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14. Anlagen 

Anlage 1: Fragebogen 
Befragung zu Bürokratielasten nordrhein-westfälischer Gemeinden, Kreise und Land-
schaftsverbände 

Das Ziel dieser Umfrage ist es, in verschiedenen Aufgabenfeldern Bürokratielasten der 
kommunalen Ebene, die primär durch das Landesrecht verursacht werden, zu erheben 
und konkrete Verbesserungsvorschläge der kommunalen Ebene zur Verwaltungsverein-
fachung zu sammeln. Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, sind wir auf Ihre 
Mithilfe angewiesen. Wir möchten Sie daher bitten, sich als Gemeinde, Kreis oder Land-
schaftsverband an der Umfrage zu beteiligen. 

Weitere Informationen zur Durchführung finden Sie auf dem übersandten Informations-
blatt. 

Die erhobenen Daten werden nur anonymisiert an den Auftraggeber weitergegeben. 
Rückschlüsse auf einzelne Kommunen werden somit nicht möglich sein. Die Untersuchung 
wird von allen kommunalen Spitzenverbänden unterstützt. 

 

1. Wählen Sie hier bitte das Fachgebiet, für das Sie den Fragebogen ausfüllen möchten. 

12 Sicherheit und Ordnung ❑ 

  

21 Schulträgeraufgaben ❑ 

   

31 Soziale Leistungen  

 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II ❑ 

 313 Leistungen an Asylbewerber ❑ 

 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege ❑ 

   

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  

 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach 
SGB VIII ❑ 
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 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 
nach SGB VIII ❑ 

 365 Tageseinrichtungen für Kinder ❑ 

   

37 Soziale Einrichtungen ❑ 

  

41 Gesundheitsdienste  

 411 Krankenhäuser ❑ 

 424 Sportstätten und Bäder ❑ 

   

51 Räumliche Planung ❑ 

  

52 Bauen und Wohnen  ❑ 

   

53 Ver- und Entsorgung  

 536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur ❑ 

   

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ❑ 

   

55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen  

 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage ❑ 

 554 Naturschutz und Landschaftspflege ❑ 
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56 Umweltschutz  

 561 Umweltschutzmaßnahmen ❑ 

 562 Immissionsschutz ❑ 

   

Sonstige: ________________  

  

Behördenleitung ❑ 
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2. Allgemeine Belastung durch Bürokratie 

Wenn man Bürokratielasten als unzweckmäßig belastende administrative Regeln defi-
niert, die negative Folgen für die Leistungsfähigkeit der Organisation haben, wie würden 
Sie den Grad an Bürokratielasten in Ihrer Organisation einschätzen? 

1 bedeutet einen niedrigen Grad an Bürokratielasten, 10 einen hohen Grad an Bürokra-
tielasten. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

3. Überregulierung und Fehlregulierung 

Wie stark sind Sie in Ihrem Aufgabengebiet davon betroffen, dass Regelungen und deren 
Ausgestaltung zu umfangreich oder unzweckmäßig sind? 

 

❑ Sehr stark ❑ Stark ❑ Mittel ❑ Wenig ❑ Sehr wenig 

 

Wenn Sie angegeben haben, dass Sie stark oder sehr stark davon betroffen sind, dass 
manche Sachverhalte mit zu vielen Regelungen und Vorgaben verknüpft oder unzweck-
mäßig sind: 

Im Folgenden sind wir besonders an Ihren konkreten Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag 
in diesem Zusammenhang interessiert. Denken Sie dazu bitte an bis zu drei Aufgaben in 
Ihrem Tätigkeitsbereich, bei denen Sie am stärksten mit zu vielen und/oder unzweckmä-
ßigen Regelungen und Vorgaben konfrontiert sind. 

Bitte nennen Sie die jeweilige Aufgabe sowie die Rechtsgrundlage und schildern Sie in den 
folgenden Feldern kurz konkrete Problemlagen, denen Sie begegnen. 

 
 Aufgabe 1 

Der Verwaltungsvollzug hat zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Eine ent-
scheidende Rolle spielen dabei Anzahl, Form und Ausgestaltung von Regelungen 
und Vorgaben, die im Rahmen der jeweiligen Aufgabenerledigung zu berücksichti-
gen sind. 

Im Folgenden interessieren wir uns für alle Problemlagen, die eine Belastung für 
den hochwertigen, schnellen und günstigen Vollzug darstellen. Ganz besonders sind 
wir an Problemen interessiert, die aus Regelungen und Vorgaben des Landes resul-
tieren und von diesem unmittelbar beeinflusst werden können. 
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Was könnte Ihrer Ansicht nach unternommen werden, um das beschriebene Problem 
zu lösen? 

 

Aufgabe 3 

 

Was könnte Ihrer Ansicht nach unternommen werden, um das beschriebene Problem zu 
lösen? 

 

Aufgabe 2 
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4. Unterregulierung 

Wie stark sind Sie in Ihrem Aufgabengebiet davon betroffen, dass Regelungen gänzlich 
fehlen, unzureichend spezifiziert oder zu unverbindlich formuliert sind? 

 

❑ Sehr stark ❑ Stark ❑ Mittel ❑ Wenig ❑ Sehr wenig 

 

Wenn Sie angegeben haben, dass Sie stark oder sehr stark davon betroffen sind, dass bei 
manchen Sachverhalten Regelungen gänzlich fehlen, unzureichend spezifiziert oder zu 
unverbindlich formuliert sind: 

Im Folgenden sind wir besonders an Ihren konkreten Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag 
in diesem Zusammenhang interessiert. Denken Sie dazu bitte an bis zu drei Aufgaben in 
Ihrem Tätigkeitsbereich, bei denen Sie am stärksten mit einer solchen „Regelungslücke“ 
konfrontiert sind. 

Bitte nennen Sie die jeweilige Aufgabe, die Rechtsgrundlage, und schildern in den folgen-
den Feldern kurz konkrete Problemlagen, denen Sie begegnen.  

 

 

 

 

Aufgabe 1 

Was könnte Ihrer Ansicht nach unternommen werden, um das beschriebene Problem 
zu lösen? 
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Was könnte Ihrer Ansicht nach unternommen werden, um das beschriebene Problem 
zu lösen? 

 

Was könnte Ihrer Ansicht nach unternommen werden, um das beschriebene Problem 
zu lösen? 

 

Aufgabe 2 

Aufgabe 3 
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5. Aufgabenkritik 

Wie stark sind Sie in Ihrem Aufgabengebiet davon betroffen, dass Sie auf Aufgaben sto-
ßen, die in ihrer Gesamtheit verzichtbar wären oder falsch angesiedelt sind? 

❑ Sehr stark ❑ Stark ❑ Mittel ❑ Wenig ❑ Sehr wenig 

 

Wenn Sie angegeben haben, dass Sie stark oder sehr stark davon betroffen sind, dass ein-
zelne Aufgaben verzichtbar wären oder an der falschen Stelle angesiedelt sind: 

Im Folgenden sind wir besonders an Ihren konkreten Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag 
in diesem Zusammenhang interessiert. Denken Sie dazu bitte an bis zu drei Aufgaben in 
Ihrem Tätigkeitsbereich, die verzichtbar wären oder an der falschen Stelle angesiedelt 
sind. 

Bitte nennen Sie uns bis zu drei Aufgaben unter Angabe von Gründen für Ihre Einschät-
zung. 

 

Aufgabe 1 

Aufgabe 2 

Was könnte Ihrer Ansicht nach mit der angesprochenen Aufgabe künftig geschehen? 
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Was könnte Ihrer Ansicht nach mit der angesprochenen Aufgabe künftig geschehen? 

Was könnte Ihrer Ansicht nach mit der angesprochenen Aufgabe künftig geschehen? 

Aufgabe 3 
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6. Fördermittel und Förderwesen 

Wie stark sind Sie mit administrativen Herausforderungen im Bereich der Fördermittel 
konfrontiert? Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn es „zu viele“ ähnliche Förderprogramme 
gäbe oder die Beantragung, der Abruf und die Abrechnung von Fördermitteln durch un-
zweckmäßige Anforderungen und Regeln erschwert würde. 

 

❑ Sehr stark ❑ Stark ❑ Mittel ❑ Wenig ❑ Sehr wenig 

 

Wenn Sie angegeben haben, dass Sie stark oder sehr stark davon betroffen sind, dass die 
Beantragung, der Abruf und die Abrechnung von Fördermitteln durch unzweckmäßige 
Anforderungen und Regeln erheblich erschwert wird: 

Im Folgenden sind wir besonders an Ihren konkreten Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag 
in diesem Zusammenhang interessiert. Denken Sie dazu bitte an bis zu drei Förderberei-
che, bei denen Sie am stärksten mit derlei Hürden konfrontiert sind. 

Bitte nennen Sie das jeweilige Förderprogramm bzw. den jeweiligen Förderbereich und 
schildern Sie in den folgenden Feldern kurz konkrete Problemlagen, denen Sie begegnen. 

 

 

 

 

Förderbereich 1: 

Was könnte Ihrer Ansicht nach unternommen werden, um das beschriebene Problem 
zu lösen? 
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Förderbereich 2: 

 

Was könnte Ihrer Ansicht nach unternommen werden, um das beschriebene Problem zu 
lösen? 

 

Förderbereich 3: 

Was könnte Ihrer Ansicht nach unternommen werden, um das beschriebene Problem  
zu lösen? 
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7. Allgemeine Belastungen 

Abschließend möchten wir Sie noch einmal zusammenfassend zu Ihren Erfahrungen mit 
Bürokratielasten in Ihrem Arbeitsalltag befragen. 

Im Folgenden sind wir besonders an den konkreten Belastungen interessiert, die sich aus 
all den bislang genannten Problemen, die mit manchen Regelungen und Vorgaben ein-
hergehen, für Sie ergeben.  

Schätzen Sie dazu bitte ein, wie belastend die folgenden Aspekte im Zusammenhang mit 
Regelungen und Vorgaben zum Tragen kommen. 

 

 Sehr stark Stark Mittel Wenig 
Sehr  

wenig 

Regelmäßige erneute Einarbeitung 
in gesetzliche Vorgaben und Ver-
pflichtungen 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

      

Inanspruchnahme fachlicher Bera-
tung aufgrund fehlender Speziali-
sierung 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

      

Sammeln von Daten und Informati-
onen aufgrund von Dokumentati-
onspflichten 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

      

Aufsetzen von Schriftstücken ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

      

Übermittlung von Informationen 
aufgrund von Berichtspflichten 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

      

Anweisung von Zahlungen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

      

Prüfung durch dritte Stellen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

      

Vorlage von Informationen bei 
Rückfragen 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

      

Rechtsunsicherheit und unklare Er-
messensspielräume aufgrund feh-
lender Vorgaben 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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Wenn Sie angegeben haben, dass Sie stark oder sehr stark von Bürokratielasten in Ihrem 
Alltag betroffen sind, die mit manchen Regelungen und Vorgaben verbunden sind: 

Falls Sie diese Punkte bisher noch nicht beschrieben haben: Denken Sie bitte an die Belas-
tungen zurück und beschreiben Sie in dem folgenden Feld konkret, welche Aufgaben und 
Bürokratielasten Ihren Arbeitsalltag prägen. 

. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Kontakt 

Dürfen wir Sie für konkrete Nachfragen kontaktieren? 

❑ Ja ❑ Nein  

 

Falls Ja, bitte geben Sie uns dazu Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und/oder Ihre Tele-
fonnummer an. 

  

 

Name: 

 

E-Mail-Adresse: 

 

Telefonnummer: 

 

 

 
Hinweis: Die Angabe Ihrer Kontaktdaten ist freiwillig und dient lediglich dazu, Sie im Falle von inhaltlichen Nachfragen 
kontaktieren zu können. Ihre Angaben werden keinesfalls an den Auftraggeber weitergeleitet. Ihre vollständige Ano-
nymität wird sichergestellt. 
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9. Hintergrund 

In welcher Position haben Sie diesen Fragebogen ausgefüllt? 

 

Bitte geben Sie an, ob Sie diesen Fragebogen für eine kreisangehörige Stadt oder Ge-
meinde, für eine kreisfreie Stadt, für einen Kreis oder einen Landschaftsverband ausgefüllt 
haben. 

❑ Kreisangehörige Stadt oder Ge-
meinde ❑ Kreisfreie Stadt 

  

❑ Kreis ❑ Landschaftsverband 

 

Wenn es sich um eine kreisangehörige Stadt oder Gemeinde bzw. eine kreisfreie Stadt 
handelt: 

Bitte geben Sie uns die Einwohnerzahl Ihrer Kommune an. 

❑ Unter 10.000 ❑ 10.000 bis unter 
20.000 

❑ 20.000 bis unter 
50.000 

   

❑ 50.000 bis unter 
100.000 

❑ 100.000 bis unter 
500.000 ❑ 500.000 und mehr 

 

Wenn es sich um einen Kreis handelt: 

Bitte geben Sie uns die Einwohnerzahl Ihres Kreises an. 

❑ Unter 150.000 ❑ 150.000 bis unter 250.000 ❑ 250.000 und mehr 

 

Bitte geben Sie Ihre Gemeindekennziffer bzw. amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) an. 

Eine Liste der Amtlichen Gemeindeschlüssel für Nordrhein-Westfalen finden Sie unter fol-
gender Internetadresse: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_show_pdf?p_id=746  

_____________________________________  

 

Hinweis: Ihre Angaben werden keinesfalls durch Zuordnung zu Ihrer Kommune oder Tätigkeit ausgewertet, sondern 
dienen der internen Rücklaufkontrolle. Ihre vollständige Anonymität wird sichergestellt. 
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10. Anmerkungen 

Falls Sie noch etwas zu der Befragung oder zum Thema sagen möchten, haben Sie nach-
folgend die Möglichkeit dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme an der Umfrage. 
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Anlage 2: Kodierschema zur Auswertung der qualitativen Daten 

Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

Fachbereich (fb.code_2) 

 

(Hinweis: Bitte nur überprüfen, ob der von den Befragten vergebene Code und Inhalt der offe-
nen Antwort übereinstimmen. Haben die Befragten für den Fachbereich den Code 20 (Behör-
denleitung) oder 21 (Sonstiges) genutzt, bitte (wenn möglich) passenden Fachbereich auswäh-
len und entsprechenden Code eintragen.  

1 12: Sicherheit und Ord-
nung 

  

2 21: Schulträgeraufgaben   

3 312: Soziale Leistungen: 
Grundsicherungsleistungen 
nach SGB II 

  

4 313: Soziale Leistungen: 
Leistungen an Asylbewer-
ber 

  

5 331: Soziale Leistungen: 
Förderung von anderen 
Trägern der Wohlfahrts-
pflege 

  

6 361: Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe: Förderung 
von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Tages-
pflege nach SGB VIII 

  

7 363: Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe: Sonstige 
Leistungen zur Förderung 
junger Menschen und Fa-
milien nach SGB VIII 

  

8 365: Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe: Tageseinrich-
tungen für Kinder 

  

9 37: Soziale Einrichtungen   

10 411: Gesundheitsdienste: 
Krankenhäuser 

  

11 42: Sportförderung   

12 51: Räumliche Planung   

13 52: Bauen und Wohnen   
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

14 536: Ver- und Entsorgung: 
Versorgung mit Informa-
tions- und Telekommunika-
tionsinfrastruktur 

  

15 54: Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV 

  

16 552: Natur- und Land-
schaftspflege, Friedhofs- 
und Bestattungswesen: Öf-
fentliche Gewässer, Was-
serbauliche Anlagen 

  

17 554: Natur- und Land-
schaftspflege, Friedhofs- 
und Bestattungswesen: 
Naturschutz und Land-
schaftspflege 

  

18 561: Umweltschutz: Um-
weltschutzmaßnahmen 

  

19 562: Umweltschutz: Immis-
sionsschutz 

  

20 Behördenleitung   

21 Sonstiges:   

 

Rechtquelle (rechtsquelle) 

1 EU-Recht Alle Regelungen, die auf 
EU-Recht zurückgehen. 

„Zahlreiche EU-Verordnun-
gen“ 

2 Bundesrecht Alle Regelungen, die auf 
Bundesrecht (Gesetze, 
Verordnungen, Satzungen) 
zurückgehen. 

Aufenthaltsgesetz 

3 Landesrecht Alle Regelungen, die auf 
Landesrecht zurückgehen. 

Flüchtlingsaufnahmegesetz 
NW 

 

§ 2 SchulG NW i.V.m. BASS 
13-41 Nr. 2.2 (Ausbildungs-
ordnung sonderpädagogi-
sche Förderung – AO-SF; 
Verordnung) 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

4 Landesrecht mit signifikan-
tem Einfluss auf die Auf-
gabe 

Alle Regelungen, die über-
wiegend auf Landesrecht 
zurückgehen und einen er-
heblichen Einfluss auf die 
Aufgabe haben. 

Digitalpakt NRW, Städte-
bauförderung 

5 Kommunale Satzungen, 
Verordnungen und 

Verwaltungsvorschriften 

Alle Regelungen, die auf 
Satzungen, Verordnungen 
und/oder 

Verwaltungsvorschriften 
zurückgehen. 

Satzung und Richtlinien 
über die Erhebung von El-
ternbeiträgen für den Be-
such von Kindertagesein-
richtungen und Betreuung 
von Kindern in Tagespflege 

6 Schnittstellen zwischen 
verschiedenen Rechtskrei-
sen 

Alle Regelungen, deren 
Ursprung zwischen ver-
schiedenen Rechtskreisen 
liegen. 

 

7 Sonstiges (Erst einmal sam-
meln und dann zusammen-
fassen, anschließend in-
duktive Codevergabe) 

 Beantragung von Zuwen-
dungen aus Förderpro-
grammen (wenn Förder-
programm nicht näher de-
finiert ist) 

Vergaberecht 

0 Nein Alle Regelungen, die nicht 
auf Vergaberecht zurück-
gehen. 

 

1 Ja Alle Regelungen, die zum 
Vergaberecht gehören. 

„Hochkomplizierte Verga-
beverfahren im Hoch- und 
Tiefbaubereich, die Kom-
munen und auch Unter-
nehmen überfordern.“ 

 

Bürokratiebelastung (buerokratiebelastung) 

 Überregulierung „Zu viel Regulierung“, bei-
spielsweise in Bezug auf 
die Dichte und Komplexi-
tät von Regelungen.  

„Beantragung ist stark reg-
lementiert, für was die 
Mittel genau eingesetzt 
werden dürfen.“ 

 

1  Überregulierung: 
Zu viele Regelun-
gen 

= zu viele verschiedene 
Rechtsquellen, die sich auf 
einen Regelungsgegen-
stand beziehen 

„Trotz aller Beteuerungen 
von verschiedenen Seiten 
werden Bestimmungen, 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 
Normen etc. nicht abge-
baut sondern gefühlt eher 
noch erhöht.“ 

 

„Das Nebeneinander von 
Richtlinien nach dem SGB 
II, SGB XII, Wohnberechti-
gung und Wohngeld ist für 
den Bürger nicht mehr 
nachzuvollziehen.“ 

 

„Lärmaktionsplanung  Die 
Lärmkartierung erfolgt 
nach 34. BImSchV. Die Er-
mittlung von Lärmimmissi-
onen für Verkehrswege 
nach 16. BImSchV und da-
mit im Fall des Straßenver-
kehrs bisher nach RLS-90, 
zukünftig nach RLS-19. 
Ausnahme: Verkehrsbe-
schränkungen nach StVO 
§45 bzw. Lärmschutzrichtli-
nien StV sollen auf Grund-
lage einer Berechnung von 
RLS-90 erfolgen. Damit 
können für eine Verkehrs-
art 3 verschiedene, nicht 
miteinander kompatible 
Beurteilungspegel ermit-
telt werden, die nach min-
destens 3 verschiedenen 
Maßstäben beurteilt wer-
den. Durch die Lärmsanie-
rung kann noch ein weite-
rer Beurteilungsmaßstab 
ins Spiel kommen.“ 

 

2  Überregulierung: 
Überflüssige Re-
gelungen 

= (Teil-)Regelungen, die 
für die Erfüllung des 
Zwecks einer Aufgabe ver-
zichtbar sind (die Aufgabe 

„Ich bin beim Unterhalts-
vorschuss. Dort bekom-
men wir immer wieder 
Aufforderungen ledige El-
ternteile zur Beantragung 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 
wird ohne diese Regelun-
gen genauso zielführend 
erbracht) 

von Leistungen aufzufor-
dern, obwohl diese mit 
dem anderen Elternteil zu-
sammen leben. Das bindet 
sehr viel unnötigen Ar-
beitsaufwand.“ 

3  Überregulierung: 
Zu detaillierte Re-
gelungen 

= Regelungen, die in ihrer 
Ausgestaltung überausdif-
ferenziert sind, sodass we-
nig bis gar kein Raum für 
Ermessen bzw. Anpassung 
an veränderte Rahmenbe-
dingungen nicht möglich 
ist: Regelung ist zu starr, 
zu wenig Flexibilität 

„Fördermittelbeantragung 
und Verwendungsnach-
weise - Beispiel Digitalpakt  
Beantragung ist stark reg-
lementiert, für was genau 
die Mittel eingesetzt wer-
den dürfen. 

 

→ Mehr Ermessenspiel-
raum für den einzelnen 
Schulträger zu der Ent-
scheidung, was benötigt 
wird.“ 

 

„Die den Kommunen zu-
stehenden Mittel dürfen 
nur für stark eingegrenzte 
Zwecke eingesetzt werden. 
So können aus den Mitteln 
Tablets für die Schulen ge-
kauft werden, nicht aber 
die zur ordnungsgemäßen 
Verwaltung einer größeren 
Anzahl solcher Geräte er-
forderlichen Tablet-Koffer 

 

Die Kommunen sollten 
über den Einsatz der Mittel 
freier entscheiden kön-
nen.“ 

4  Überregulierung: 
Zu komplexe Re-
gelungen 

= Regelungen, die in ihrer 
Ausgestaltung zu um-
ständlich oder wider-
sprüchlich sind, sodass es 
schwierig ist, diese richtig 
auszuführen 

„Die rechtlichen Rahmen-
bedingungen haben ein 
Ausmaß an Komplexität 
angenommen, dass klei-
nere Verwaltungen kaum 
noch in der Lage sind die 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 
Rechtmäßigkeit einer Auf-
tragsvergabe sicherstellen 
zu können.“ 

 

„Zuständigkeitsregelungen 
sind zu komplex und füh-
ren zu unterschiedlichen 
Meinungen bzw. Interpre-
tationen und somit zu 
nicht aktiv werden von 
Ämtern“ 

 

„Genehmigung der Mitbe-
nutzung von Kreisstraßen 
durch Leitungen der öf-
fentlichen Ver- oder Ent-
sorgung. (§ 23 StrWG 
NRW)  In der Praxis 
schwierige Abgrenzung zu 
Sondernutzungen, gewerb-
lichen Nutzungen ohne Be-
einträchtigung des Ge-
meingebrauchs, Leitungs-
legungen von Telekommu-
nikationsunternehmen und 
Ähnlichem. Schwierige Ab-
grenzung zwischen Privat-
recht und öffentlichem 
Recht, z.B. bei Ordnungs-
widrigkeiten infolge von 
Nutzungen.“ 

5  Überregulierung: 
Zu viele Beteiligte 

= Aufgaben, an deren Um-
setzung zu viele Stellen 
und / oder Akteure betei-
ligt sind 

„Das Land NRW ist zustän-
dig für die Erteilung von 
Genehmigungen zum Be-
trieb von Wettvermitt-
lungsstellen, die Ordnungs-
behörde ist aber zuständig 
für die Betriebsuntersa-
gung, falls keine Genehmi-
gung vorliegt. 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

→ Die Rechtslage im 
'Glücksspielwesen ist un-
klar und insgesamt diffus. 
Allgemein sollte das Thema 
aus einer Hand bedient 
werden, inkl. Automaten-
aufstellung und Lotterie-
wesen.“ 

6  Überregulierung: 
Sonstiges 

= Sonstiges in der Katego-
rie Überregulierung 

 

 

 Fehlregulierung „Bürokratische Verfah-
ren“, die beispielsweise 
die Koordination und die 
Abstimmung zwischen un-
terschiedlichen Akteu-
ren/Behörden innerhalb 
der öffentlichen Verwal-
tung betreffen. 

„Hilfe zur Überwindung so-
zialer Schwierigkeiten 
(67ff. SGB XII):   Hier 
kommt es häufig zu Anträ-
gen von Häftlingen, damit 
die Miete für den Zeitraum 
der Inhaftierung beglichen 
wird. Für diese Anträge 
sind die Sozialämter auch 
dann zuständig, wenn die 
betroffenen Personen vor-
her Leistungen anderer So-
zialleistungsträger erhalten 
haben. Die anderen Leis-
tungsträger haben alle not-
wendigen Informationen, 
müssen den Fall beenden 
und nach Haftende wieder 
aufnehmen. Die Sozialäm-
ter benötigen alle Informa-
tionen und müssen die 
Fälle für kurze Zeiträume 
aufnehmen.“ 

7  Fehlregulierung: 
Unzweckmäßige 
Zuständigkeit 

= (Teil-)Aufgaben, die 
nicht von der richtigen 
Stelle wahrgenommen 
werden  

= Fehlanlagerung von Auf-
gaben, beispielsweise 
durch Kapazitätsprobleme 

„Die Beantragung und Ver-
wendungsnachweiserstel-
lung für Geld oder Stelle 
sollte vom Land direkt auf 
die Schulen delegiert wer-
den.“ 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

8  Fehlregulierung: 
Doppelstrukturen 

= (Teil-)Aufgaben, die von 
mehr als den eigentlich 
notwendigen Stellen 
wahrgenommen werden 

= Ganze Aufgabe wird von 
einer oder mehr Stellen 
wahrgenommen 

= variierende bzw. unklare 
Zuständigkeit 

„Ein großer Anteil der An-
tragstellenden erhält zu-
sätzlich SGB-II-Leistungen. 
Besteht ein Anspruch auf 
UV-Leistungen, muss UV 
beantragt werden und re-
duziert bei Bewilligung die 
SGB-II-Leistung. Doppelbe-
antragungen/Leistungsge-
währung bei/durch zwei 
Stellen belasten unnötig 
den Bürger und die öffent-
lichen Verwaltungen.“ 

9  Fehlregulierung: 
Überschneidun-
gen 

= (Teil-)Aufgaben, bei de-
nen einzelne Aspekte von 
verschiedenen Stellen pa-
rallel wahrgenommen 
werden 

= Komplexe Prozesse mit 
hohem Koordinationsauf-
wand bzw. vielen Veto-
spielern 

„Oder Kinder die alter als 
12 Jahre sind und Leistun-
gen vom Jobcenter erhal-
ten sind aufzufordern 
diese Leistungen nachzu-
weisen. Falls die Leistun-
gen bei der Unterhaltsvor-
schusskasse höher sind 
müssen wir weiter zahlen 
und die Zahlungen werden 
beim Jobcenter angerech-
net. Wenn die Leistungen 
geringer sind stellen wir 
ein und das Jobcenter 
übernimmt die gesamten 
Zahlungen.“ 

10  Fehlregulierung: 
Sonstiges 

= Sonstiges in der Katego-
rie Fehlregulierung 

 

 

 Unterregulierung „entsteht, wenn neue Auf-
gaben gebildet oder alte 
Aufgaben ausgeweitet 
werden, ohne dass der je-
weilige Regelungsbedarf 
entsprechend verbindlich 
gedeckt wird“ → Entste-
hung von Regelungsdefizi-
ten 

„Unzweckmäßig bzw. un-
tergeregelt sind z.B. kon-
krete Standards zu Bil-
dungszielen und Personal-
einsatz in Ganztagsangebo-
ten“ 

 

„Es fehlen klare und struk-
turierte Informationen zur 
Durchführung der Investiti-
onskostenförderung in 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 
Form eines Handbuches o-
der in Form von FAQs.“ 

11  Unterregulierung: 
Fehlende Rege-
lungen 

= Aufgaben, die einer 
Rechtsgrundlage oder 
konkreten Regelung be-
dürfen, diese aber nicht 
vorhanden sind 

„Fehlende gesetzliche Re-
gelungen im AsylbLG- das 
AsylbLG weißt Gesetzeslü-
cken auf, fehlende Hand-
lungsanweisungen“ 

12  Unterregulierung: 
Unzureichende 
Regelungen 

= Aufgaben, die zwar teil-
weise geregelt sind, die 
aber in wesentlichen As-
pekten weiterer Regelun-
gen bedürfen 

→ Führt zu hohem Ermes-
sensspielraum 

„Es gibt weder im SGB VIII 
noch im KiBiz-Gesetz eine 
klare Regelung, wie viele 
Kindertagespflegeperso-
nen von einer Fachbera-
tung betreut werden. Die 
im KiBiz-Gesetz festgeleg-
ten Aufgaben einer Fach-
beratung können nur er-
füllt werden, wenn eine 
Fachberatung weniger als 
60 Kindertagespflegeper-
sonen betreut. Zurzeit wer-
den von einer Fachbera-
tung 90 Kindertagespflege-
personen (im Notfall bis zu 
120 Personen) betreut.“ 

 

„Im Vorbeugenden Brand-
schutz bieten 20-30% der 
gesetzlichen Vorschriften 
oftmals zu viel Interpretati-
onsspielraum.  Beispiel:  
Treppenräume und not-
wendige Flure müssen 
Brandlastfrei sein. Dieses 
kann man nur aus den ge-
setzlichen Grundlagen §35 
Abs. 5 BauO NRW ableiten.  
Möbel sind hier nicht defi-
niert.” 

13  Unterregulierung: 
Unverbindliche 
Empfehlungen 

= Aufgaben, die lediglich 
durch unverbindliche 
Empfehlungen geregelt 
werden, sodass keine 
Rechtssicherheit vorliegt 

„Es geht darum, dass viele 
Festlegungen, Verfahren-
sabläufe, Regeln aufgrund 
der herrschenden Dynamik 
nicht verbindlich, meist nur 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 
mündlich festgehalten 
sind. Werden Sie schriftlich 
fixiert, sind sie nicht kom-
fortabel abrufbar.“ 

 

„Es muss Rechtssicherheit 
darüber geschaffen wer-
den, welche Unterlagen 
Gerichten auch zukünftig 
in Papierform/ qualifiziert 
elektronisch signiert über-
mittelt werden müssen“ 

14  Sonstiges = Sonstiges in der Katego-
rie Unterregulierung 

 

 

 Aufgabenkritik „Ist die Aufgabe ihrem 
Zweck nach überflüssig ge-
worden“ oder falsch ange-
siedelt? 

„Laut § 2 Abs. 1 iv.m. § 2 
Abs. 3 Nr. 1 AZRG werden 
die Daten von Unionsbür-
ger*innen im AZR erfasst 
und gespeichert. Dies ist 
nicht notwendig, da Uni-
onsbürger*innen grund-
sätzlich freizügigkeitsbe-
rechtigt sind, bis ihre Frei-
zügigkeit aberkannt wird.“ 

15  Aufgabenkritik: 
Überflüssige Auf-
gaben 

= Aufgaben, die ihrem 
Zweck nach überflüssig 
sind und wegfallen könn-
ten, ohne, dass daraus 
Nachteile entstehen 

„Ausnahmegenehmigung 
für nicht amtliche Hinweis-
zeichen (§ 28 StrWG NRW) 

→ Kann wegfallen, da Ver-
kehrszeichen ausschließ-
lich von der Straßenver-
kehrsbehörde genehmigt 
werden sollten. Die Rege-
lung der Ausnahmen für 
Hinweiszeichen führt zu 
Vermeidungsstrategien der 
Antragsteller und Konflik-
ten mit den Verkehrsbe-
hörden.“ 

 

„Wir prüfen Anträge auf 
Leistungen, die zuvor 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 
schon durch das Jobcenter 
geprüft und gezahlt wur-
den. Dies macht ca. 60 % 
der Fälle aus.“ 

16  Aufgabenkritik: 
Falsch angesie-
delte Aufgaben 

= Aufgaben, die durch die 
Regelung falsch angesie-
delt werden 

„Zuweisung von Asylbe-
werbern aus sicheren Her-
kunftsstaaten bzw. soge-
nannter DÜ-Flüchtlinge. 

→ Aufgabe der Zentralen 
Unterbringungseinrichtun-
gen. Von dort muss die 
weitere Bearbeitung und 
Betreuung der Personen 
erfolgen.“ 

 

„Die Untere Naturschutz-
behörde hat auch die Auf-
gabe der Gewässerkoordi-
nation insbesondere Ab-
wasserbeseitigungkonzept, 
Gebührensatzung für Ge-
wässerunterhaltung, das 
ist eine Aufgabe des Tief-
baus bzw. Kanalbaues.“ 

 

„Hier steht allerdings noch 
die Frage im Raum, wes-
halb die Kommunen für die 
Landesbediensteten die 
Endgeräte beschaffen und 
auch warten müssen ob-
wohl das Land die Finan-
zierung der Beschaffung zu 
100% übernommen hat.“ 

17  Aufgabenkritik: 
Sonstiges 

= Sonstiges in der Katego-
rie Aufgabenkritik 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

18 Sonstiges  Ist eine Zuordnung zu den 
anderen Kategorien für 
Bürokratiebelastung nicht 
möglich, kann diese Kate-
gorie verwendet werden. 

 

19 Keine Bürokratielast Es wird zwar eine Aufgabe 
angegeben, aber daraus 
kann keine Bürokratielast 
herausgelesen werden 

 

    

Bürokratiekosten (buerokratiekosten) 

1 Direkte Bürokratiekosten: 
Informationskosten 

 

= Kosten, die durch das 
Einholen, die Überprüfung 
und die Verwertung von 
(nicht vorhandenen) Infor-
mationen entstehen 

„Die rechtlichen Vorgaben 
sind zu ungenau formuliert 
und werden von allen Be-
teiligten sehr unterschied-
lich interpretiert. Zudem 
ändern sich Interpretati-
onsvorgaben durch die Mi-
nisterien je nach politi-
schen Vorgaben“ 

 

„Jahres-Statistik AsylbLG 
(Einnahme u. Ausgaben) - 
sehr aufwendig, abge-
fragte Daten sind größten-
teils schwer zu ermitteln“ 

2 Direkte Bürokratiekosten: 
Opportunitätskosten durch 
Mehraufwand 

= Kosten, die durch einen 
durch die Regelung ver-
bundenen Mehraufwand 
entstehen, der sich verhin-
dern ließe und stattdessen 
andere Aufgaben erledigt 
werden könnten 

„Bei Änderungen der Ge-
setze werden immer die 
Detailänderungen bekannt 
gegeben. Alle, die ein Ge-
setz umsetzen sollen, müs-
sen nun Buchstabe für 
Buchstabe vergleichen, da 
ein z.B. weggelassenes 
nein schon sehr erheblich 
sein kann. Und auch Juris-
ten könnten einfach mal 
versuchen verständlich zu 
formulieren und sich nicht 
in Bandwurmsätzen zu ver-
lieren.“ 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

„Für jede einzelne Maß-
nahme sind umfangreiche 
Antragsformulare zu ferti-
gen.“ 

3 Direkte Bürokratiekosten: 
Opportunitätskosten durch 
mehr benötigte Personal-
kapazitäten 

= Kosten durch höhere 
Bindung von Personalka-
pazitäten 

„Unterlagen für die Bean-
tragung sind sehr komplex. 
Zeitschiene in der Verwal-
tung bis zur Förderreife ist 
sehr langwierig. In einer 
kleinen Verwaltung bindet 
dies immense Personalka-
pazitäten.“ 

4 Direkte Bürokratiekosten: 
Berichts- und Informations-
pflichten 

= Kosten, die durch Be-
richtserstattung und Infor-
mation anderer Akteure 
entstehen 

„Umsetzung von Förder-
programmen/-projekten: 
z.T. hohe Dokumentations-
pflichten und -Verwal-
tungshürden“ 

5 Direkte Bürokratiekosten: 
Überwachungskosten 

= Kosten durch die Not-
wendig der Aufgaben-
/Prozessüberwachung 

„Dies führt zu Unübersicht-
lichkeit und zu einem ho-
hen Aufwand bei der Be-
obachtung der Gesetzes-
entwicklungen und sich 
evtl. ergebender Auswir-
kungen auf die Verwal-
tung.“ 

6 Indirekte Bürokratiekosten: 
Unsicherheit 

= Kosten, die durch Unsi-
cherheit im Vollzug ent-
stehen und „sich in häufi-
gen Interventionen bzw. 
Nachsteuerungsversuchen 
der Aufsicht (…) und häufi-
gen Verwaltungsgerichts-
verfahren“ ausdrücken 

„Ladenöffnung an Sonnta-
gen (LÖG NRW) Die rechtli-
chen Vorgaben des Landes 
und die rechtlichen Hin-
weise zur Umsetzung ste-
hen teilweise nicht im Ein-
klang mit der geltenden 
Rechtslage, die das OVG 
Münster und das BVerwG 
sehr genau definiert ha-
ben. Dies führt in der Pra-
xis immer wieder zu Dis-
kussionen mit dem Einzel-
handel, die diese Diskre-
panz (verständlicherweise) 
nicht nachvollziehen kön-
nen.“ 
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„Zuständigkeitsregelungen 
sind zu komplex und füh-
ren zu unterschiedlichen 
Meinungen bzw. Interpre-
tationen und somit zu 
nicht aktiv werden von 
Ämtern“ 

7 Indirekte Bürokratiekosten: 
Mehrfachbelastung 

= Kosten durch mehrma-
lige Bearbeitung eines Ge-
genstandes, die durch ein-
malige Bearbeitung ge-
senkt würden 

„Ein großer Anteil der An-
tragstellenden erhält zu-
sätzlich SGB-II-Leistungen. 
Besteht ein Anspruch auf 
UV-Leistungen, muss UV 
beantragt werden und re-
duziert bei Bewilligung die 
SGB-II-Leistung. Doppelbe-
antragungen/Leistungsge-
währung bei/durch zwei 
Stellen belasten unnötig 
den Bürger und die öffent-
lichen Verwaltungen.“ 

8 Indirekte Bürokratiekosten: 
Nachfragekosten 

= Kosten, die durch Nach-
fragebedarf entstehen, 
wenn der Regelungsge-
genstand beispielsweise 
nicht eindeutig festgelegt 
wurde 

„Jahres-Statistik AsylbLG 
(Einnahme u. Ausgaben) - 
sehr aufwendig, abge-
fragte Daten sind größten-
teils schwer zu ermitteln“ 

9 Bürokratiekosten: Son-
stiges 

  

 

Aufgabe/Rechtsgrundlage (aufgabe_rechtsgrundlage) 

/ Kurze Beschreibung des Re-
gelungsgegenstandes bzw. 
der Rechtsgrundlage 

  

 

Verbesserungsvorschlag (verbesserungsvorschlag) 

/ Kurze Beschreibung des 
Verbesserungsvorschlags 

  

    

Kommentar (kommentar) 

In der Excel-Tabelle findet sich in der letzten Spalte ein Kommentarfeld, um auf Probleme/Be-
sonderheiten hinzuweisen. 
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Anlage 3: Kodierschema zur Auswertung der Kategorie „Sonstiges“ 
Es wird mit dem Wert 20 begonnen, damit die Reihenfolge an die Codierung der Bürokra-
tielasten anknüpft. Im Gesamtdatensatz bleibt aber der Code 18 bestehen (für eine quan-
titative Auswertung des Codes kann dann entsprechend auf den Datensatz nur für „Sons-
tiges“ zurückgegriffen werden). 

Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

20 Änderungen 
von Regelun-
gen 

Bürokratielasten, die durch 
Änderungen von Regelun-
gen entsteht; umfasst auch 
die damit verbundene Ein-
arbeitung in neue Regelun-
gen 

„In den Bereichen SGB II und SGB XII 
treten regelmäßig Gesetzesänderung, 
Änderungen in den vom örtlichen Trä-
ger vorgegebenen Richtlinien (Weisun-
gen) und in der Rechtsprechung auf, 
sodass eine ständige Einarbeitung auf 
den aktuellen Stand notwendig ist. “ 

 

21 Digitalisierung  Bürokratielasten, die durch 
mangelnde Digitalisierung 
entstehen 

„Die Urlaubsverwaltung geschieht im-
mer noch mittels Pappkarten aus den 
50er Jahren. Bei 30 Mitarbeitern ist 
man gezwungen, eine eigene Urlaubs-
liste am PC zu erstellen, um den Über-
blick zu erhalten.“ 

22 Covid-19 Bürokratielasten, die auf 
Covid-19 zurückgehen 

„Bedingt durch die Corona-Pandemie 
und die damit verbundenen stetigen 
Änderungen ist eine hohe Belastung 
entstanden.“ 

23 Dokumentati-
onspflichten 

Bürokratielasten, die durch 
Dokumentationspflichten 
entstehen 

„viel verschiedene Dokumentationen / 
Auswertungen für unterschiedliche 
Abfragen, denen oft ähnliche oder ko-
minierbare Fragestellungen zu Grunde 
liegen, z. B. Abfragen zu Haushaltsmit-
tel aus dem OB-Büro, der Kämmerei o-
der dem Dezernat“ 

24 Praxisbezug Bürokratielasten, die durch 
mangelnden Praxisbezug 
entstehen 

„Sich wiedersprechende Erlasse bzw. 
praxisfremde Regelungen zur Umset-
zung des 4. Kapitels SGB XII durch 
Land.“ 

25 Abgrenzungs-
schwierigkei-
ten 

Bürokratielasten, die durch 
Schwierigkeiten hinsicht-
lich der Abgrenzung ver-
schiedener Regelungen 
entstehen 

„Genehmigung der Mitbenutzung von 
Kreisstraßen durch Telekommunikati-
onsleitungen. (§ 68 TKG)  In der Praxis 
schwierige Abgrenzung zu Sondernut-
zungen, gewerblichen Nutzungen ohne 
Beeinträchtigung des Gemeinge-
brauchs, Leitungslegungen von Ver- 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 
und Entsorgern und Ähnlichem. 
Schwierige Abgrenzung zwischen Pri-
vatrecht und öffentlichem Recht, z.B. 
bei Ordnungswidrigkeiten infolge von 
Nutzungen.“ 

26 Wertgrenzen 
bei Vergaben 

Bürokratielasten, die durch 
Wertgrenzen im Vergabe-
recht entstehen 

„EU Vergabeordnung für Ingenieurleis-
tungen  Die Wertgrenzen, ab denen 3 
Büros angeschrieben werden müssen, 
sind zu niedrig.“ 

27 Inhaltliche Än-
derung von Re-
gelungen 

Regelungen, die inhaltlich 
geändert werden müssten 

„1. Wenn Bußgelder bis zur E-Haft 
nicht beigetrieben werden können, 
entsteht erheblicher Verwaltungsauf-
wand ohne erzieherischen Effekt für 
den Betroffenen.  2. Im Erzwingungs-
haftverfahren reicht es aus, wenn der 
Betroffene das ursprünglich festge-
setzte Bußgeld bezahlt, jedoch ohne 
die aufgelaufenen Mahn-       und Voll-
streckungsgebühren zahlen zu müs-
sen. Er wird damit besser gestellt als 
derjenige, der  bereits  im Mahn- und 
Vollstreckungsverfahren zahlt. 

 

→ 1. Der Bezug von Sozialleistungen 
dürfte die Beitreibung eines Bußgeldes 
nicht verhindern können.    2. Mahn- 
und Vollstreckungsgebühren müssten 
auch im Erzwingungshaftverfahren 
eingezogen werden.“ 

28 Fristen Bürokratielasten, die durch 
zeitliche Fristen entstehen 

„Jede Eingabe von Bürgern (z.B. Be-
schwerden, Fragen, Wünsche) muss 
zeitnah beantwortet werden.   Viele 
Bereiche der Arbeit im SGB VIII sind 
mit zeitlichen Fristen belegt und das 
führt in Stoßzeiten zu Bearbeitungs-
problemen“ 

29 Fehlende Ex-
pertise 

Bürokratielasten, die durch 
fehlende Expertise, wie 
fehlendes Fach- oder ge-
schultes Personal, entste-
hen; darunter fällt auch 
Personalmangel 

„Personal- und Haushaltsverantwor-
tung können mangels Aufgabenvielfalt 
nicht ausreichend qualifiziert wahrge-
nommen werden. Zum Teil fehlen in-
terne Schulungen, und Handlungsan-
leitungen, die praxistauglich sind. Ein-
gerichtete Entlastungsstellen wie NKF-
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 
Verantwortliche sind nicht ausrei-
chend qualifiziert oder engagiert oder 
ihnen fehlen schlicht die digitalen Be-
rechtigungen, um die Verantwortli-
chen zu unterstützten. Querschnitts-
ämter haben Ziele, die mit der Aufga-
benerfüllung und Anforderungen in 
den Abteilungen nicht immer überein-
stimmen, so dass die Fachabteilung 
und die dortigen Führungskräfte sich 
nicht blind auf die Expertise dieser 
Ämter verlassen kann.“ 

30 Formulierung 
von Regelun-
gen 

Bürokratielasten, die durch 
schwer verständliche For-
mulierungen von Regelun-
gen entstehen 

„Durch Gesetzesänderungen ergehen 
umfangreiche Erlasse durch die Mini-
sterien. Dies sind bei der Umsetzung 
sehr hilfreich, jedoch nicht für Mitar-
beiter*Innen verständlich formuliert. 
Hier müssen immer umfangreiche Er-
klärungen oder Schulungen stattfin-
den. Hier wäre es hilfreich, wenn zu 
besonders umfangreichen Erlassen 
durch die Ministerien kostenlose Schu-
lungen angeboten werden.“ 

31 Zugang zu In-
formationen 

Bürokratielasten, die durch 
mangelnde Verfügbarkeit 
von Informationen entste-
hen 

 

„FlüAG NRW  Die Voraussetzungen der 
monatlichen Abrechnungen, die bis 
zum 10. des Folgemonats in ein Pro-
gramm eingegeben werden müssen, 
sind aus den derzeit vorhandenen und 
vom Land/BAMF/Ausländeramt des 
Kreises Heinsberg, den Kommunen 
nicht vollumfänglich zugänglich.“ 

32 Sonstiges Antwort 

 Anwendbarkeit 
von Regelun-
gen 

„Viele Gesetze sind schlecht anwendbar.“ 

 Sonderaufga-
ben 

„Sonderaufgaben, insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die 
von Fachpersonal durchgeführt werden müssen“ 

 Konzepterstel-
lungen 

„Konzepterstellungen werden oftmals nicht ausreichend von Fachbe-
hörden, Politik oder Kollegen gewürdigt, angewendet.   Bsp.: Rah-
menkonzepte aus dem Umweltbereich, Chartavereinbarungen o.ä. “ 
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Code Wertelabel Definition Ankerbeispiele 

 Mobiles Arbei-
ten 

„Gebäudeunterhaltung, Vorhalten von Büroräumen, Stellplatzkontin-
gent etc.:    Die Akzeptanz für mobiles Arbeiten ist nicht flächende-
ckend vorhanden.  Vorhalten doppelter Ressourcen (Räume, Büro-
plätze, Büromöbel, EDV-Ausstattungen, usw.).“ 

 Fehlende 
Transparenz 

„Schulentwicklungsplanung Berufskollegs (SEP BK) nach § 80 SchulG 
NRW Fehlende Transparenz über Entscheidungen zu Beschulungs-
standorten durch Bezirksregierung/MSB“ 

 Datenschutz „Jugendberufsagentur (nach wie vor ungelöste Datenschutzproble-
matik im Informationsaustausch zwischen den Rechtskreisen bzw. 
Kooperationspartnern)“ 

 Hierarchie „Zu starkes Hierachiedenken.   Vorgesetzte wollen keine Ansprache 
durch die Mitarbeiter. Es muss alles über die Hierachie geregelt wer-
den, Dadurch Zeitverlust. Demotivation, weil der Mitarbeiter klein 
gehalten wird.“ 
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Anlage 4: Eintragungen zum Themenbereich gestuftes 
Aufgabenmodell 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

Überregulierung 
37: Soziale Einrichtungen 
Sonstige Aufgaben 
2270 Delegation von Aufgaben der Land-

schaftsverbände auf die Kommunen. Ab-
grenzung der Zuständigkeiten. 

Zuständigkeiten nachvollziehbarer re-
geln. 

Fehlregulierung 
12: Sicherheit und Ordnung 
Sonstige Aufgaben 
8869 Das Gesundheitsamt stellt einen Infekti-

onsfall fest, aber die Ordnungsbehörde 
trifft Schutzmaßnahmen (Arbeitsverbote, 
Isolierungen, Ausschluss aus Gemein-
schaftseinrichtungen). Im Zweifel wird 
die Ordnungsbehörde beklagt, ohne die 
Sachlage selbst fachlich einschätzen zu 
können. Es entsteht zudem unnötiger 
Zeitverzug durch Meldewege. 

Aufgabe aus einer Hand bedienen. Ge-
sundheitsamt zu Sonderordnungsbe-
hörde machen. 

363: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen 
und Familien nach SGB VIII 
Sonstige Aufgaben 
10951 
 

Die Regelungen zur Zuständigkeit inner-
halb der Jugendhilfe (§ 86) führen zu ei-
ner Vielzahl von Zuständigkeitswechseln 
sowie Kostenerstattungsverfahren, die 
auf beiden Seiten (abgebendes und auf-
nehmendes Jugendamt) zu erheblichem 
Aufwand führen. Dies trifft NRW auf-
grund der Sonderregelung, dass kreisan-
gehörige Kommunen eigene Jugendäm-
ter gründen können, besonders. 

Änderung der Zuständigkeitsregelungen, 
um mehr Fallkontinuität und weniger Zu-
ständigkeitswechsel zu erreichen. Insbe-
sondere Abschaffung des § 86 (6) SGB 
VIII. Zu diskutieren wäre ein genereller 
Verzicht auf dynamische Zuständigkeiten, 
die sich mit jedem Umzug eines Eltern-
teils ändern können. 

37: Soziale Einrichtungen 
Sonstige Aufgaben 
2281 
 

Unübersichtliche Regelungen bei der Ein-
führung des BTHG auch in Bezug auf die 
Delegation von Aufgaben vom überörtli-
chen auf den örtlichen Träger.  Erhebli-
cher Erhebungsaufwand bei der Ermitt-
lung der Kosten zur Berechnung der Pau-
schale der Kostenerstattung nach dem 

NA 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

§ 4 FlüAG ohne Ergebnis.  Sich wieder-
sprechende Erlasse bzw. praxisfremde 
Regelungen zur Umsetzung des 4. Kapi-
tels SGB XII durch Land. 

52: Bauen und Wohnen 
Genehmigungen 
6220 Einfaches Genehmigungsverfahren. Zahl-

reiche gesetzliche Vorgaben sind nicht 
Prüfgegenstand des einfachen Genehmi-
gungsverfahrens. Verstöße können daher 
nicht im Rahmen des einfachen Geneh-
migungsverfahrens behoben werden 
sondern erst im Nachhinein. Eine völlig 
unnötige Verlagerung und dadurch 
Mehrarbeit für die Bauaufsicht. 

Die Bauaufsicht wieder mehr Handlungs-
spielraum einräumen. Unter dem Deck-
mantel des beschleunigten Genehmi-
gungsverfahrens wird die Bauaufsicht le-
diglich zum Sammeln von Bescheinigun-
gen verdonnert. 

6637 Erteilung von Grabungserlaubnissen nach 
§ 13 DSchG durch die oberen Denkmal-
behörden. 

Die oberen Denkmalbehörden besitzen in 
diesem Themenfeld keine besondere 
Fachkenntnis (im Gegensatz zum Landes-
denkmalamt, welches bei den Land-
schaftsverbänden angesiedelt ist). Die 
oberen Denkmalbehörden sind daher nur 
Schreibmaschine des Landesdenkmalam-
tes.    Lösung: Änderung der Zuständig-
keit. 

552: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen: Öffentliches Gewäs-
ser, Wasserbauliche Anlagen 
Sonstige Aufgaben 
6671 Die Untere Naturschutzbehörde hat auch 

die Aufgabe der Gewässerkoordination 
insbesondere Abwasserbeseitigungkon-
zept, Gebührensatzung für Gewässerun-
terhaltung, das ist eine Aufgabe des Tief-
baus bzw. Kanalbaues. 

Bei der Aufgabenverteilung sollten die 
Fachämter und deren Arbeitsfähigkeit im 
Vordergrund stehen, nicht die allgemeine 
Orga.  

Sonstiges 
Sozialrecht 
6962 Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen 

Jobcenter und Sozialhilfeträger (§ 45 SGB 
XII):   Die Abgrenzung der Zuständigkeit 
gestaltet sich häufig schwierig, weil die 
Erwerbsunfähigkeit lediglich durch den 
Rententräger festgestellt werden kann. 
Ferner ist den Kommunen nicht daran ge-
legen, Fälle bis zur Klärung der Erwerbs-

Der Rechtskreiswechsel geht zu 99% vom 
Jobcenter aus. Dort sollte unmittelbar 
eine abschließende Klärung der Erwerbs-
fähigkeit durch den Rententräger erfol-
gen. Derzeit erfolgt dort lediglich eine 
Einschätzung durch einen ärztlichen 
Dienst. Dieser Einschätzung wird häufig 
durch die Sozialhilfeträger widerspro-
chen, was eine Begutachtung durch den 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

fähigkeit ins 3. Kapitel SGB XII aufzuneh-
men, da es sich dort um kommunale Mit-
tel handelt, welche auch nicht rückwir-
kend vom Bund erstattet werden. Sobald 
die Begutachtungsverfahren angestoßen 
werden, erfolgen  Erstattungsansprüche 
etc. Diese werden teilweise nur vorsorg-
lich angemeldet, eröffnen jedoch immer 
ein Verwaltungsverfahren.  

Rententräger erforderlich macht. Nach 
der Begutachtung kann eine eindeutige 
Zuordnung vorgenommen werden. So-
fern wie zu Ziffer 3 ausgeführt, die Sozial-
geldfälle/3. Kapitel auch beim Jobcenter 
bleiben, würden sich die Rechtskreis-
wechsel erheblich reduzieren und die Zu-
ständigkeit einfacher zu klären. Die be-
troffenen Personen müssten nicht unnö-
tigerweise Anträge stellen.  

6976 Hilfe zur Pflege (61 - 66 SGB XII): Nach 
den Pflegereformgesetzen ist eine Ab-
grenzung der Leistungen zur Eingliede-
rungshilfe nicht mehr möglich. Dies führt 
zu Fragen der Zuständigkeit. Bei der Ein-
gliederungshilfe hat spätestens der zweit 
angegangene Träger eine Entscheidung 
zu treffen. Dies führt dazu, dass man mit 
Fällen der Eingliederungshilfe konfron-
tiert ist, die nicht in den eigenen Zustän-
digkeitsbereich fallen. Auch wenn die Er-
stattung der Kosten geregelt ist, so 
kommt es doch häufig vor, dass unklare 
Fallkonstellationen ohne nähere Rechts-
kenntnis beschieden werden müssen. 
Teilweise werden von anderen Trägern 
reflexartig Anträge weitergeleitet, damit 
eine Entscheidung von anderer Stelle 
vorgenommen wird.  

Eine Abgrenzung der Zuständigkeit ist er-
forderlich, da diese in der Regel bei der 
Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe 
unterschiedlich ist.  

Unterregulierung 
361: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege nach SGB VIII 
Allgemeine Regelungen zu Kindertagespflege 
6304 Kindertagespflege größere Rechtssicherheit, insbesondere 

für das Verhältnis Jugendamt / Kinderta-
gespflegepersonen 

363: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen 
und Familien nach SGB VIII 
Sonstige Aufgaben 
10952 zu 4. - Unterregulierung:  Aufgabe 1:   Es 

gibt keine gesetzliche Grundlage für die 
Tätigkeit von so genannten Erziehungs-
stellenträgern, die einen Teil der Leistun-
gen nach § 33 Satz 2 SGB VIII erbringen. 

Es sollte eine Betriebserlaubnispflicht für 
Erziehungsstellenträger eingeführt wer-
den, die sich am Verfahren der Betriebs-
erlaubnispflicht gem. § 45 SGB VIII für 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Demnach gibt es für diese keine Mindest-
anforderungen und keine Betriebserlaub-
nispflicht. Es ist also je Jugendamt je Trä-
ger und je Fall die Eignung eines Angebo-
tes zu prüfen und festzustellen. Im Zwei-
fel sind aufwändige Auseinandersetzun-
gen mit den Trägern erforderlich. 

stationäre Angebote der Jugendhilfe ori-
entiert. 

7644 Grundsätzlich liegt eine Unterregulierung 
der Personalbemessung für den Allge-
meinen Dienst (Bezirkssozialdienst) der 
Jugendämter vor. Für den Bezirkssozial-
arbeiter/die Bezirkssozialarbeiterin gibt 
es keine Belastungsgrenze, keine höchste 
Fallzahl pro Vollzeitstelle, so wie es der 
Gesetzgeber beispielsweise für diejeni-
gen JugendamtsmitarbeiterInnen (Spezi-
aldienst) geregelt hat, die Vormundschaf-
ten und Ergänzungspflegschaften über-
nehmen (max. 50 Fälle pro Vollzeitstelle). 
Es gibt für den Bezirkssozialdienst ledig-
lich unverbindliche Empfehlungen z. B. 
der Gemeindeprüfungsanstalt. Diese Si-
tuation führt nicht selten zu permanen-
ten Überlastungen in den ASDs der Ju-
gendämter, in einem Aufgabenbereich 
mit höchster Verantwortung für das Kin-
deswohl (Garantenstellung). 

NA 

52: Bauen und Wohnen 
Bauwesen, Bauordnung 
6639 § 71 Abs. 1+2 BauO NRW 2018 ist nicht 

praxisgerecht.  Zu der Frage, welche  
Mängel  fiktionsauslösend sind, gibt es 
unterschiedliche Auslegungen unter den 
Bauaufsichtsbehörden.  Die Vorschrift 
wird in alle Auswirkungen (Gebühr, Mit-
teilung über Fiktionseintritt) uneinheit-
lich unter den Bauaufsichtsbehörden an-
gewandt.   

Neben den o.g. Rechtsunsicherheiten 
wurde den Bauaufsichtsbehörde mit den 
ehem. zulässigen  Zurückweisungen  ein 
taugliches Mittel zur Steuerung der Qua-
lität der Bauvorlagen genommen. 
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Förderwesen und Fördermittel 
361: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege nach SGB VIII 
365: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Tageseinrichtungen für Kinder 
Kindertagesbetreuung, KiBiz 
10853 Förderung des investiven Ausbaus der 

Kindertagesbetreuung nach den Förder-
richtlinien zum Ausbau U6  web-basierte 
Plattform des Landes Kita-invest (als Be-
standteil von KiBiz.web) - anders als bei 
Kibiz.web ist Antragstellung über Portal 
nicht möglich; funktioniert nur als Be-
richtsplattform zwischen LJA und Minis-
terium; Auswertungen aus Kita-invest 
sind nur sehr stark eingeschränkt mög-
lich; Monitoring erfolgt ausschließlich 
über eine Vielzahl unterschiedlicher 
Excellisten, die parallel zu führen sind; Er-
gänzungen in Kita-Invest zur Umsetzung 
neuer investiver Förderprogramme (Land 
und Bund) erfolgen immer mit einer 
deutlichen zeitlichen Verzögerung, so 
dass für neue Programme immer um-
fangreiche Datenimport-Tabellen zu pfle-
gen sind  

Verbesserung der Nutzungsmöglichkei-
ten des Systems durch Ausweitung der 
Nutzer bis auf Träger- oder zumindest Ju-
gendamtsebene,  Optimierung der Aus-
wertungs- und Monitoringmöglichkeiten 
und damit Wegfall des Erfordernisses zu-
sätzliche Listen zu führen,  zeitnahe Um-
setzung neuer Programmbausteine für 
neue investive Förderprogramme. 

6310 investive Förderung von Kindertagesein-
richtungen 

direkte Beantragung, Bewilligung und 
Prüfung der Verwendungsnachweise 
beim zuständigen Landesjugendamt 

10874 Zunächst treffen im Bereich der Kinderta-
gesbetreuung sehr viele unterschiedliche 
Fördergegenstände aufeinander, die zu-
meist einzeln abzurechnen sind. Zu nen-
nen sind Bundesmittel wie das Programm 
KitaEinstieg, die Fachkräfteoffensive und 
das Programm SprachKita sowie Landes-
mittel, die durch das Landesjugendamt 
zwar in einem Bescheid bewilligt werden, 
jedoch jeweils eigenen Logiken folgen 
und eigene Voraussetzungen mit sich 
bringen. 

Sonderzuschüsse könnten mehr pauscha-
liert werden und nicht von eigenen Ver-
wendungsnachweisen abhängig gemacht 
werden (insbesondere die über GSUB in 
eigenen Portalen abgewickelten Bundes-
mittel). 
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Covid-19 
10837 Alltagshelfer in Kitas: Programm bis 

31.12.2020 - Land stellt Mittel bereit, JA 
ist zuständig. JA informiert Träger, Träger 
melden Bedarfe einzeln an das JA, JA 
bündelt und meldet an das Land. Bewilli-
gung und Auszahlung zentral an JA; von 
dort Einzelanweisungen an alle Träger. 
Träger senden für jede Einrichtung einen 
Verwendungsnachweis an das JA; JA er-
stellt Gesamt-Verwendungsnachweis. 
Land fordert ggf. vom JA zurück, JA for-
dert vom Träger zurück. das Programm 
wird bis zum 31.07.2020 verlängert mit 
der Folge, dass das gesamte Verfahren in 
allen Schritten wieder neu umgesetzt 
werden muss. 

JA könnte Bedarfe zur Verlängerung ab-
fragen und weitermelden. Finanzielle Ab-
wicklung und ggf. Rückforderung bilateral 
zwischen Land und Träger. 
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Anlage 5: Eintragungen zu Querschnittsthemen 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

Zuständigkeitsregelungen / -abgrenzung / Trägerwechsel (oh. Schulwesen) 

10951 Die Regelungen zur Zuständigkeit inner-
halb der Jugendhilfe (§ 86) führen zu ei-
ner Vielzahl von Zuständigkeitswechseln 
sowie Kostenerstattungsverfahren, die 
auf beiden Seiten (abgebendes und auf-
nehmendes Jugendamt) zu erheblichem 
Aufwand führen. Dies trifft NRW auf-
grund der Sonderregelung, dass kreisan-
gehörige Kommunen eigene Jugendäm-
ter gründen können, besonders. 

Änderung der Zuständigkeitsregelungen, 
um mehr Fallkontinuität und weniger Zu-
ständigkeitswechsel zu erreichen. Insbe-
sondere Abschaffung des § 86 (6) SGB 
VIII. Zu diskutieren wäre ein genereller 
Verzicht auf dynamische Zuständigkeiten, 
die sich mit jedem Umzug eines Eltern-
teils ändern können. 

9650 Politische Anfragen: Zuständigkeitsord-
nung- es ist oftmals weder eindeutig, 
welches politische Gremium sich mit der 
in Rede stehenden Angelegenheit be-
fasst, noch welche Verwaltungsstelle das 
Thema bearbeitet. 

Es muss eine Rückführung der politischen 
Gremien auf die Kernthemen geben- die 
Ausschussanzahl ist zu begrenzen- die Zu-
ständigkeiten sind klar und abschließend 
zu regeln. 

5929 Durch Kommunen führen Landes- und 
Kreis-Straßen. Müssen diese umgebaut 
werden, so verweist die Straßenbauver-
waltung des Landes oder des Kreises auf 
das fehlende Personal und übergibt die 
Aufgabe der Kommune. 

Ausreichend Personal in der Straßenbau-
verwaltung des landes und des Kreises.  
Regelung, dass den Kommunen keine 
Maßnahmen übertragen werden dürfen, 
welche in das Aufgabengebiet des Landes 
oder des Kreises fällt 

6671 Die Untere Naturschutzbehörde hat auch 
die Aufgabe der Gewässerkoordination 
insbesondere Abwasserbeseitigungkon-
zept, Gebührensatzung für Gewässerun-
terhaltung, das ist eine Aufgabe des Tief-
baus bzw. Kanalbaues. 

Bei der Aufgabenverteilung sollten die 
Fachämter und deren Arbeitsfähigkeit im 
Vordergrund stehen, nicht die allgemeine 
Orga.  

6962 Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen 
Jobcenter und Sozialhilfeträger (§ 45 SGB 
XII):   Die Abgrenzung der Zuständigkeit 
gestaltet sich häufig schwierig, weil die 
Erwerbsunfähigkeit lediglich durch den 
Rententräger festgestellt werden kann. 
Ferner ist den Kommunen nicht daran ge-

Der Rechtskreiswechsel geht zu 99% vom 
Jobcenter aus. Dort sollte unmittelbar 
eine abschließende Klärung der Erwerbs-
fähigkeit durch den Rententräger erfol-
gen. Derzeit erfolgt dort lediglich eine 
Einschätzung durch einen ärztlichen 
Dienst. Dieser Einschätzung wird häufig 
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legen, Fälle bis zur Klärung der Erwerbs-
fähigkeit ins 3. Kapitel SGB XII aufzuneh-
men, da es sich dort um kommunale Mit-
tel handelt, welche auch nicht rückwir-
kend vom Bund erstattet werden. Sobald 
es Begutachtungsverfahren angestoßen 
werden, erfolgen Erstattungsansprüche 
etc. Diese werden teilweise nur vorsorg-
lich angemeldet, eröffnen jedoch immer 
ein Verwaltungsverfahren.  

durch die Sozialhilfeträger widerspro-
chen, was eine Begutachtung durch den 
Rententräger erforderlich macht. Nach 
der Begutachtung kann eine eindeutige 
Zuordnung vorgenommen werden. So-
fern wie zu Ziffer 3 ausgeführt, die Sozial-
geldfälle/3. Kapitel auch beim Jobcenter 
bleiben, würden sich die Rechtskreis-
wechsel erheblich reduzieren und die Zu-
ständigkeit einfacher zu klären. Die be-
troffenen Personen müssten nicht unnö-
tigerweise Anträge stellen.  

6976 Hilfe zur Pflege (61 - 66 SGB XII): Nach 
den Pflegereformgesetzen ist eine Ab-
grenzung der Leistungen zur Eingliede-
rungshilfe nicht mehr möglich. Dies führt 
zu Fragen der Zuständigkeit. Bei der Ein-
gliederungshilfe hat spätestens der zweit 
angegangene Träger eine Entscheidung 
zu treffen. Dies führt dazu, dass man mit 
Fällen der Eingliederungshilfe konfron-
tiert ist, die nicht in den eigenen Zustän-
digkeitsbereich fallen. Auch wenn die Er-
stattung der Kosten geregelt ist, so 
kommt es doch häufig vor, dass unklare 
Fallkonstellationen ohne nähere Rechts-
kenntnis beschieden werden müssen. 
Teilweise werden von anderen Trägern 
reflexartig Anträge weitergeleitet, damit 
eine Entscheidung von anderer Stelle 
vorgenommen wird.  

Eine Abgrenzung der Zuständigkeit ist er-
forderlich, da diese in der Regel bei der 
Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe 
unterschiedlich ist.  

7001 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 
(§70 SGB XII): Nach der Pflegereform 
wurden die Bedarfe unterhalb Pflegegrad 
2 (pflegerische und hauswirtschaftlichen 
Bedarfe) aus der Hilfe zur Pflege ausge-
schlossen. Tatsächlich ist eine Trennung 
der Bedarfe nicht immer einfach. Es gilt 
nun, die einzelnen Bedarfselemente zu 
ermitteln und den jeweiligen Normen zu-
zuordnen. Die Rechnung eines ambulan-

Die Hilfe zur Weiterführung des Haushal-
tes sollte in den Bereich der Hilfe zur 
Pflege eingebettet werden. Alle Bedarfe 
sollten in einem Kapitel gebündelt wer-
den. Eine Unterteilung sollte lediglich 
zwischen der ambulanten und stationä-
ren Pflege erfolgen.  
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ten Pflegedienstes ist natürlich nicht ent-
sprechend aufgeteilt. Es müssen also die 
Rechnungsbestandteile den jeweiligen 
Normen zugeordnet werden, damit sie 
entsprechend der Hilfearten angewiesen 
werden können. Wenn dann noch ein 
Teil der Aufgaben vom Sozialhilfeträger 
delegiert wurde (Grundsicherung) und 
der andere (Hilfe zur Pflege) nicht, ist die 
Aufteilung kompliziert. 

7015 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierig-
keiten (67ff. SGB XII):   Hier kommt es 
häufig zu Anträgen von Häftlingen, damit 
die Miete für den Zeitraum der Inhaftie-
rung beglichen wird. Für diese Anträge 
sind die Sozialämter auch dann zustän-
dig, wenn die betroffenen Personen vor-
her Leistungen anderer Sozialleistungs-
träger erhalten haben. Die anderen Leis-
tungsträger haben alle notwendigen In-
formationen, müssen den Fall beenden 
und nach Haftende wieder aufnehmen. 
Die Sozialämter benötigen alle Informati-
onen und müssen die Fälle für kurze Zeit-
räume aufnehmen.  

Sofern die inhaftierten Personen vorher 
Leistungen nach dem SGB II erhalten ha-
ben, sollten auch diese Leistungen dort 
weitergezahlt werden. Ein Wechsel für 
ein paar Monate macht nur allen mehr 
Arbeit.  

8852 Es fehlt ein Veranstaltungsgesetz in NRW.   
Sobald ein Antragssteller eine Veranstal-
tung plant, sind verschiedenste kommu-
nale Fachabteilungen, aber auch bei den 
Kreisen betroffen. Wie zum Beispiel:  
Feuerwehr, Polizei, Bauordnung, Ge-
werbe, Verkehr, Veterinäramt, Gesund-
heitsamt, Bezirksregierung, etc. Es fehlt 
an einer verbindlichen Stelle, die alle not-
wendigen Erlaubnis bündelt, um schluss-
endlich eine Veranstaltung zu genehmi-
gen. Möglicherweise gibt es verkehrlich 
keine Hinderungsgründe und es wird eine 
Erlaubnis § 29 II StVO  und eine verkehrs-
rechtliche Anordnung § 45 StVO erteilt, 
die kostenpflichtig ist; eine andere Abtei-
lung (z.B. Veterinäramt) lehnt aber die 

Schaffung einer rechtlichen Grundlage. 
So müssen auch nicht unzuständige Stel-
len Veranstalter beraten hinsichtlich 
möglicher notwendiger weiterer Anträge 
bei anderen Behörden. Bündelung zu ei-
nem Veranstaltungsmanagement. 
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Veranstaltung aus anderen Gründen ab 
(Ausstellung von Wildschweinen), so dass 
der Grund der Veranstaltung möglicher-
weise gänzlich entfallen ist. 

8864 Das Land NRW ist zuständig für die Ertei-
lung von Genehmigungen zum Betrieb 
von Wettvermittlungsstellen, die Ord-
nungsbehörde ist aber zuständig für die 
Betriebsuntersagung, falls keine Geneh-
migung vorliegt. 

Die Rechtslage im 'Glücksspielwesen ist 
unklar und insgesamt diffus. Allgemein 
sollte das Thema aus einer Hand bedient 
werden, inkl. Automatenaufstellung und 
Lotteriewesen. 

1417 Zuständigkeitsprüfungen Zuständigkeitsregelungen sind zu kom-
plex und führen zu unterschiedlichen 
Meinungen bzw. Interpretationen und 
somit zu nicht aktiv werden von Ämtern 

2270 Delegation von Aufgaben der Land-
schaftsverbände auf die Kommunen. Ab-
grenzung der Zuständigkeiten. 

Zuständigkeiten nachvollziehbarer re-
geln. 

10949 Die Erbringung von Leistungen nach § 
35a SGB VIII fällt unter den Bereich der 
Rehabilitationsleistungen. Daher gelten 
zusätzlich sehr umfangreiche Regelungen 
des SGB IX, die teilweise für die Arbeit ei-
nes Jugendamtes als sachfremd zu be-
zeichnen sind. z.B. gesplittete Rehabilita-
tionsleistungen für die ein Teilhabeplan 
erstellt werden muss, auf dessen Basis 
die Leistungen anderer Reha-Träger auf 
Basis anderer Leistungsgesetze zu koordi-
nieren sind.  

Änderungen der Regelungen des BTHG 
bzw. SGB IX, dass Jugendämter aus-
schließlich für die Erbringung und Steue-
rung von Jugendhilfe-Leistungen verant-
wortlich sind. Außerdem Veränderungen 
der Regelungen zur Zuständigkeitsprü-
fung gem. § 14 SGB IX, da die Frist für Ju-
gendhilfeträger strukturell nicht zu erfül-
len ist (siehe auch Bundesarbeitsgemein-
schaft des Landesjugendämter) 

8765 Zwangseinweisungen nach den Bestim-
mungen des § 14 PsychKG NRW   Die ört-
lichen Ordnungsbehörden nehmen so-
wohl innerhalb, als auch außerhalb der 
allgemeinen Dienstzeit Aufgaben der Ge-
fahrenabwehr wahr. Dabei kommt es 
auch zu Maßnahmen im Sinne von § 14 
Abs. 1 S. 1 PsychKG NRW. Die Norm ver-
leiht der Ordnungsbehörde die Kompe-

Die direkte Zuständigkeit nach § der Poli-
zei wäre eine Vereinfachung, die deutlich 
weniger Ressourcen bindet.     Anmer-
kung: Wenn man aus dem Gesetzeswort-
laut eine 24-Stunden-Erreichbarkeit der 
Ordnungsbehörde ableitet, müsste dies 
im Übrigen auch für den sozialpsychiatri-
schen Dienst und für das zuständige 
Amtsgericht gelten. Jedoch sind weder 
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tenz, eine Entscheidung zur zwangswei-
sen Unterbringung bei akuter Eigen- 
und/oder Fremdgefährdung ohne vorhe-
rige gerichtliche Entscheidung vorzuneh-
men. Verglichen mit den anderen Bun-
desländern gehört die Regelung in NRW 
zur Minderheit. Die Gesetzgeber in ande-
ren Bundesländern haben die Zuständig-
keit nicht der Ordnungsbehörde, sondern 
der Polizei auferlegt. In der Praxis ist die 
Polizei bei einer erforderlichen Unter-
bringung meistens schon vor der Ord-
nungsbehörde vor Ort oder wird angefor-
dert, um die betroffene Person gegen ih-
ren Willen mit Zwangsmaßnahmen un-
terzubringen (Vollzugshilfe). 

der sozialpsychiatrische Dienst des Krei-
ses [anonymisiert] noch das hiesige 
Amtsgericht Lübbecke rund um die Uhr 
erreichbar.  

8766 Einstufung gefährlicher Hunde gem. § 3 
Abs. 3 LHundG NRW;  Erfordernis einer 
amtstierärztlichen Begutachtung     Die 
verbindliche/behördliche Feststellung 
der Gefährlichkeit eines Hundes (z.B. 
nach einem Beißvorfall) unter Beachtung 
des § 3 Abs. 3 letzter Satz LHundG NRW 
erfolgt nach Sachverhaltsprüfung und  
Durchführung einer amtstierärztlichen 
Verhaltensprüfung (Wesenstest). Die 
Rechtsnorm „Die Feststellung der Ge-
fährlichkeit nach Satz 1 erfolgt durch die 
zuständige Behörde nach Begutachtung 
durch den amtlichen Tierarzt“ räumt der 
Ordnungsbehörde kein Ermessen ein, 
wenn es darum geht, eine Verhaltensprü-
fung in einem besonderen Einzelfall u.U. 
nicht zu veranlassen bzw. anzuordnen, 
z.B. dann, wenn ein Hundehalter mit ei-
ner dauerhaften Einstufung seines Hun-
des auch ohne eine Prüfung einverstan-
den ist (einvernehmenlich). Auch die Zif-
fer 3.3.2 der VV zum LHundG NRW  
schreibt vor, dass die Begutachtung 
durch die amtliche Tierärztin/den amtli-
chen Tierarzt einer Einstufung i.S.v.  § 3 
Abs. 3 LHundG NRW vorauszugehen hat.      

Der Ordnungsbehörde sollte bei der ver-
bindlichen Feststellung der Gefährlichkeit 
eines Hundes i.S.v. § 3 Abs. 3 LHundG 
NRW die Möglichkeit eröffnet werden, 
im Rahmen des pflichtgemäßen Ermes-
sens angemessen und bürgerfreundlich, 
auch ohne die verbindliche amtstierärzt-
liche Verhaltensprüfung entscheiden zu 
können.  
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Wenngleich der Ordnungsbehörde bei 
Terminierung von Verhaltensprüfungen 
ein zeitliches Ermessen eingeräumt wird, 
besteht unter Beachtung der Rechtsnorm 
zzt. keine Möglichkeit, von der Durchfüh-
rung einer kostenpflichtigen amtstierärz-
tlichen Verhaltensprüfung in dem Fall ab-
zusehen, in dem schon vorab Einigkeit 
bei Halter und Behörde über die Gefähr-
lichkeit des Hundes – mit allen Konse-
quenzen (Haltungserlaubnis) - besteht.   

6931 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 - 40 SGB 
XII): Der Personenkreis müsste klarer 
vom SGB II abgegrenzt werden. Bei Per-
sonen im erwerbsfähigen Alter kommt es 
hier häufiger zu Fragen der Zuständigkeit 
und der Rechtskreis wird häufiger ge-
wechselt. Wechselt eine befristet er-
werbsunfähige Person mit Kindern (unter 
15 Jahren) ins SGB XII, wechseln alle mit 
Erreichen des 15. Lebensjahres eines Kin-
des wieder zurück ins SGB II. Dies bedingt 
unnötigen Mehraufwand für die Kommu-
nen, Jobcenter und die Betroffenen.  

Die betroffenen Personen sollten über 
das Sozialgeld dem SGB II zugeordnet 
werden. Personen, die die Altersgrenze 
überschritten haben, dem SGB XII. Dies 
würde die Fragen zur Zuständigkeit und 
die Rechtskreiswechsel erheblich redu-
zieren.   Damit geht auch ein Wechsel des 
Kostenträgers einher. Die Kosten würden 
von den Kommunen auf den Bund verla-
gert.   Tatsächlich macht eine Verlage-
rung ins SGB II jedoch auch aus ökonomi-
scher Sicht Sinn. Im SGB II gibt es zahlrei-
che Fördermaßnahmen / Projekte, die 
auf die Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit ausgerichtet sind. Dazu gehören 
auch sehr niederschwellige Maßnahmen. 
Im SGB XII gibt es relativ wenig Fälle der 
Hilfe zum Lebensunterhalt, welche sich 
noch auf das komplette Altersspektrum 
verteilen. Für den Personenkreis, welcher 
sich im erwerbsfähigen Alter befindet, ist 
es aufgrund der unterschiedlichen Ein-
schränkungen schwierig, passende Maß-
nahmen zur Verfügung zu stellen. Da die 
kommunalen Mittel in der Regel stark be-
grenzt sind, gibt es dementsprechend 
keine oder nur sehr wenige Maßnahmen 
für diese Menschen. Es wäre also zielfüh-
render, diese Menschen im SGB II zu be-
lassen und mit den dort vorhandenen 
Maßnahmen zu fördern.  



 

 

 

150 

 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

3394 Drohnen  Eindeutigere Regelungen und Kennzeich-
nungen der Produkte. Klare Zuständigkeit 
(Bezirksregierung, Ordnungsamt ggf. Poli-
zei etc.) 

 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

Dokumentations- und Berichtspflichten, Statistikmeldungen / Mehrfacherhebungen (oh. 
Vergabewesen) 

7407 Berichtspflichten in den Fachbereichen 
Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und 
Lebensmittelüberwachung 

Eindeutige Beschreibung der Dokumen-
tationspflicht mit Blick auf die entspre-
chend nachfolgenden Berichtspflichten. 

2466 Zulieferung der Daten zur Bautätigkeits-
statistik NRW  Die Statistik-Daten werden 
für jeden Antrag vom Antragstellenden in 
einem Erhebungsbogen manuell erfasst 
und ausgedruckt.  Der Statistikbogen 
wird mit dem Antrag in Papierform an 
das Bauamt übersendet. Häufig enthal-
ten die Bögen fehlerhafte Angaben, wie 
z.B. keine getrennte Erfassung pro Ad-
resse, falsche Angaben etc. und müssen 
vom Bauaufsichtsamt korrigiert werden. 
Zudem können die notwendigen Anga-
ben des Bauaufsichtsamtes (z.B. Datum 
Baugenehmigung, Fertigstellung etc.) nur 
in einem aufwendigen Papierverfahren 
und manueller Wiedervorlage ergänzt 
werden. Eine weitere Bearbeitung in Pa-
pier und erneute Eingaben der Daten er-
folgt dann durch das Amt für Statistik. 
Die Daten aus den Statistikbögen sind 
nicht auswertbar, da nur in Papierform 
vorhanden.   

Digitalisierung des Erhebungsverfahrens 
zur Bautätigkeitsstatistik.    Bei der Ein-
gabe sollten Plausibilitätsprüfungen bzw. 
eine assistentengestützte Eingabemögli-
ckeit Fehler vorab vermeiden.  Die einge-
gebenen Daten müssen in einer zentra-
len Datenbank, zugänglich für die unter-
schiedlichen Akteure vorgehalten wer-
den. Es sollte ein digitaler Bearbeitungs-
prozess abgebildet werden, z.B. mit Sta-
tusanzeige und Wiedervorlageterminen. 

3401 Abfragen Bezirksregierung, Land, IT-NRW 
etc.  - Dokumentation sehr aufwendig, 
Gerichtsverfahren werden ansonsten 
grundsätzlich schwieirger  - Ständig neue 

NA 
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Regelungen (z. B. Coronaschutzverord-
nung)  - Erwartungen der Bürger  Ord-
nung   

3149 viel Aufwand für statische Erhebungen, 
teilweise Kennzahlenermittlung ohne 
nachvollziehbaren Sinn 

NA 

4861 Jahres-Statistik AsylbLG (Einnahme u. 
Ausgaben) - sehr aufwendig, abgefragte 
Daten sind größtenteils schwer zu ermit-
teln 

Die reinen Ausgaben und Einnahmen 
nach dem AsylbLG abfragen - nicht nach 
Arten differenziert - bzw. nicht nach in-
nerhalb u. außerhalb von Einrichtungen 
(sprich Gemeinschaftsunterkünften)  

10877 Sehr ausführliche Statistikpflichten, um-
fangreiche häufig komplexe Regelungen 
(z.B. zum Datenschutz), zur Berichts-
pflicht gegenüber Dritten ist insbeson-
dere der hohe Aufwand für die überörtli-
che Prüfung durch die GPA NRW anzu-
merken - hier werden sehr aufwändig Da-
ten erfasst, die in anderer Systematik 
(z.B. Bundesstatistik) bereits vorliegen. 

NA 

6989 Gemeindeprüfungsanstalt NRW: Überört-
liche Prüfung der Hilfen zur Erziehung 
gem. SGB VIII (insbesondere Fallzahlen, 
Aufwendungen und Erträge; Kennzahlen 
(ggf. steuerungsrelevant), Strukturen) 

Einheitliche Grundstruktur für alle drei 
Erhebungen: Die (tlw. manuelle) Daten-
erhebung für die GPA ist sehr zeitauf-
wändig. Zudem basiert sie in Teilen auf 
der Grundlage der allgemeinen und spe-
ziellen Bundes- und Landesstatistiken. 
Der Nutzen aller drei Aufgaben sollte op-
timiert werden.  Steuerungsrelevante In-
formationen sollten integriert werden: 
Für die Steuerung vor Ort benötigen wir 
tlw. standardisierte Kennzahlen, insbe-
sondere auf der Grundlage von Wir-
kungszielen, die auch die GPA künftig 
einsetzen möchte. Wird dies realisiert, 
kann die erhebliche Zeitersparnis in Zu-
kunft für Steuerungszwecke nachhaltig 
für die Zielgruppen genutzt werden und 
führt ggf. zu besseren Leistungsergebnis-
sen.      
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10950 Die komplexen Datenschutzrichtlinien 
(DGSVO -> SGB X -> SGB VIII) zwingen zu 
einer sehr genauen Prüfung und Abwä-
gung vor jeder Auskunftserteilung und 
Datenübermittlung. Insbesondere die 
Trennung von Sozialdaten und anvertrau-
ten Daten gem. § 65 SGB VIII führt zu auf-
wändigen Prüfungen im Falle von Akten-
einsicht, etc. Hier ist jede zu übermit-
telnde Information je Zweck der Über-
mittlung zu prüfen sowie ggf. zu schwär-
zen. Dies bedeutet bei jahrelangen Be-
gleitungen von Familien sehr umfangrei-
che Akten, die sehr umfangreich geprüft 
werden müssen. 

Die Datenschutzrichtlinien könnten ver-
einfacht werden, die Auskunftspflichten 
des Jugendamtes reduziert.  

10961 Sehr ausführliche Statistikpflichten, um-
fangreiche häufig komplexe Regelungen 
(z.B. zum Datenschutz), zur Berichts-
pflicht gegenüber Dritten ist insbeson-
dere der hohe Aufwand für die überörtli-
che Prüfung durch die GPA NRW anzu-
merken - hier werden sehr aufwändig Da-
ten erfasst, die in anderer Systematik 
(z.B. Bundesstatistik) bereits vorliegen. 

NA 

3067 monatliche Meldung der Bautätigkeits-
statistik an die Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen, Statistisches Lan-
desamt. Erforderliche Meldungen sind 
wieder in Papierform zu versenden, nicht 
durch Mailversand, da Versendung der 
Daten nicht sicher genug, dadurch deutli-
cher Mehraufwand. 

gesicherter Mailversand.  

3279 3)Statistiken- Parallel zu Ihrer Arbeit 
kommt eine neue Hürde auf uns zu: Ver-
gabestatistik zu abgeschlossenen Verga-
beverfahren nach § 1 Absatz 1 der Verg-
StatVO.  Eine Statistik für den Kreis, eine 
für das Land, eine für den Bund und die 
EU darf auch nicht vergessen werden.  

Eine Statistik reicht doch, kann die nicht 
weitergegeben werden? 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Damit es nicht so einfach ist, wollen ei-
nige Jährliche Berichte andere alle fünf 
Jahre...……….. 

7408 Pflichtsoftware Balvi im Fachbereich Le-
bensmittelüberwachung. Hier kann sich 
der Anwender tot dokumentieren. 

Eindeutige Festlegung der Dokumentati-
onspflicht 

4747 Es werden zu viele Statistiken über Excel 
geführt, die dasselbe Thema haben. Es 
müssen Eintragungen doppelt vorgenom-
men werden in unterschiedlichen Listen. 
Dabei sind Anwenderfehler beim Eintra-
gen oder das Vergessen einer Eintragung 
häufig. Es müssen zudem für manche Lis-
ten Papierausdrucke getätigt werden, da 
man selbst nicht zugangsberechtigt ist. 
Die Rechtsgrundlage ist mir nicht be-
kannt.  

Eine Statistik könnte über einen Fallma-
nager erhoben werden. Das manuelle 
Eintragen ist meiner Meinung nach unnö-
tig. Jedoch wird aktuell kein guter Fallma-
nager genutzt, sondern mit einem Aus-
zahlungsprogramm aus einem anderen 
Fachbereich gearbeitet. Auch hier sind 
nicht alle Funktionen des Programms für 
meinen Fachbereich freigeschaltet, z.B. 
ist das automatische Ausfüllen von Be-
scheiden mit Daten aus dem Fallmanager 
für meinen Fachbereich gesperrt. 

8625 Abrechnungsverfahren der Forensischen 
Nachsorge (MRVG, Finanzierungsverord-
nung MRV):    Seit Beginn der Finanzie-
rung der Forensischen Nachsorge durch 
das Land NRW erfolgt die Rechnungsstel-
lung mit einer Auflistung in Form einer 
Excel-Tabelle, die seinerzeit vom Landes-
beauftragten für den Maßregelvollzug 
(LBMRV) eingeführt und vorgegeben 
wurde. In diesem Vordruck sind die Pati-
enten manuell mit entsprechenden Zu-
satzinformationen durch die Kliniken ein-
zutragen. Auf Trägerebene erfolgt eine 
erste Qualitätsprüfung der Unterlagen 
sowie eine Aggregierung in eine Gesamt-
liste. Im Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales NRW (MAGS) (früher 
beim LBMRV) erfolgt eine weitere Quali-
tätsprüfung, bevor die Zahlung durch das 
Land an den LWL erfolgt. Mithin erfolgen 
auf drei Ebenen (Kliniken, Träger, MAGS) 
sehr aufwändige Verwaltungs- bzw. Kon-
trolltätigkeiten. Hinzu kommt, dass die 

Bei den Kliniken des LWL ist eine Stan-
dardsoftware (Medicare plus) im Kran-
kenhausinformations- bzw. -abrech-
nungssystem im Einsatz, die ein Listing 
ermöglicht, das die wesentlichen Daten 
enthält und alternativ als Grundlage für 
die Abrechnung bzw. den Nachweis der 
Korrektheit der Forderungen der LWL-Kli-
niken herangezogen werden könnte. Die 
dort ausgewiesenen Beträge sind iden-
tisch mit den in der manuell erstellten 
Exceltabelle dargestellten Daten und Fi-
nanzbeträgen. Der Landesbeauftragte 
MRV (jetzt MAGS) wurde seitens des LWL 
bereits im Jahre 2019 um Prüfung gebe-
ten, ob es nicht ausreichend ist, künftig 
diese Unterlagen als zahlungsbegrün-
dende Unterlagen für die Abrechnung 
der Nachsorgepatienten einzureichen 
und eine Vereinfachung des Beleg- und 
Abrechnungsverfahrens zu erreichen, die 
auf die auf allen drei v.g. Ebenen knap-
pen personellen Ressourcen Rücksicht 
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ID Aufgabe Lösungsansatz 

Zahl der in einem Kalenderjahr zu betreu-
enden Fälle im Bereich des LWL (inkl. ko-
operierende Kliniken in Westfalen-Lippe) 
von 55 im Jahr 2003 auf inzwischen über 
800 Fälle im Jahr 2020 angestiegen ist, in-
zwischen somit etwa das 15fache be-
trägt. 

nimmt und zu einem effektiveren und 
wirtschaftlichen Verwaltungshandeln bei-
trägt. Eine Entscheidung des Landes steht 
bislang noch aus. 

10597 In den Bereichen SGB II und SGB XII tre-
ten regelmäßig Gesetzesänderung, Ände-
rungen in den vom örtlichen Träger vor-
gegebenen Richtlinien (Weisungen) und 
in der Rechtsprechung auf, sodass eine 
ständige Einarbeitung auf den aktuellen 
Stand notwendig ist.    Im Bereich des 
SGB II, insbesondere in der Arbeitsver-
mittlung, werden zu viele statistische Da-
ten, die mit dem Kerngeschäft des SGB II 
nur bedingt zusammenhängen, erhoben.     
Im Bereich AsylbLG werden unnötig Da-
ten durch die Kommunen erfasst und den 
BezReg zur Prüfung übermittelt, um ei-
nen Zuschuss (FlüAG-Pauschale) zu erhal-
ten. Die vor Ort anfallenden Aufwendun-
gen haben mit diesen (ausländerrechtli-
chen) Daten nur bedingt zu tun. Der Auf-
wand der (Nach-)Prüfungen in diesem 
Kontext ist zu hoch. 

 

7245 Erhebung statistischer Daten durch das 
Landesamt und das Landesjugendamt 

Erhebung umfangreicher Zahlen / Daten 
könnten deutlich reduziert werden. 

 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

Digitalisierung, Datenschutz, digitale Infrastruktur (oh. Schulwesen, Vergabewesen) 

5791 Baulast der Gehwege innerhalb von Orts-
durchfahrt liegt bei den Gemeinden. 
(StrWG NRW und Ortsdurchfahrts-Richt-
linien) Dies führt zu Irritationen bei An-
tragstellern von Leitungslegungen und 
unterschiedlichen Zuständigkeiten bei 

Die Straßenbaulast der Gehwege auch in-
nerhalb der Ortsdurchfahrten sollte 
ebenfalls beim Straßenbaulastträger lie-
gen, um Probleme bei den Zuständigkei-
ten zu vermeiden. 
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der Kontrolle von Mängeln und der Ge-
nehmigungserteilung. Personelle Res-
sourcen hierfür sind bei den Gemeinden 
kaum vorhanden. 

4278 Digitalisierung in Schulen - Zuständigkei-
ten zwischen Land und Kommunen un-
klar  Land nimmt eigene Verantwortung 
nicht wahr und überträgt diese auf die 
Kommunen ohne Bereitstellung der fi-
nanziellen Ressourcen  

Land sollte Digitalisierung vollständig 
selbst übernehmen, finanziell und auch 
von der Durchführung - oder komplett 
auf die Kommunen übertragen, dann 
aber auch mit ausreichender finanzieller 
Ausstattung und ohne Regelung im Detail 

10362 Umsetzung des Onlinezugangsgesetz in 
der Organisation des LVR   Die TOP-
Down-Umsetzung des OZG in Deutsch-
land führt zu Situationen, in welchen die 
eigentlich fachlich zuständige Stelle an 
der Realisierung einer Onlineleistung 
nicht beteiligt wird. Federführungen sind 
bundesweit geregelt und den Bundeslän-
dern zugewiesen. Für Federführungen im 
Land NRW nimmt dann die Landesregie-
rung die Digitalisierungsarbeiten alleine 
wahr, auch wenn mit der Einbindung der 
Fachlichkeit der kommunalen Ebene 
(hier z.B. beim Sozialen Entschädigungs-
recht) sicherlich hochwertigere Ergeb-
nisse erzielt werden könnten. 

Mit besseren Formen der Zusammenar-
beit (breitere Beteiligung bis hin zur Ver-
pflichtung einer Mitwirkung) zwischen 
den unterschiedlichen Ebenen könnten 
gerade im Hinblick auf eine ganzheitliche 
Digitalisierung (auch im Sinne eines e-
Government-Gesetzes) größere Erfolge 
erzielt werden.  

10363 Umsetzung des Onlinezugangsgesetz in 
der Organisation des LVR   Mit dem Prin-
zip  Einer für Alle  (EfA) will der Gesetzge-
ber Mehrfachaufwand vermeiden und 
Standardisierung fördern. In diesem Kon-
text entstehen aber auch Lösungen auf 
staatlichen Ebenen, die dazu führen, dass 
die eigentlich fachlich zuständige Ebene 
die Datensouveränität ganz oder teil-
weise verliert. Die Einbindung dieser Di-
gitalisierungslösungen auf eigenen Porta-
len gestaltet sich schwierig, Informatio-
nen zur Nachnutzung nach FIM werden 
nicht zur Verfügung gestellt. Stattdessen 

Alle Partner müssen für eigene Lösungen 
technische Daten zur Nachnutzung auf 
lokalen Portalen zur Verfügung stellen. 
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wird auf die Nutzungsmöglichkeit der 
zentralen Lösung verwiesen.  

1389 Elektronischer Rechtsverkehr mit den 
Gerichten 

s.o.  Es muss Rechtssicherheit darüber 
geschaffen werden, welche Unterlagen 
Gerichten auch zukünftig in Papierform/ 
qualifiziert elektronisch signiert übermit-
telt werden müssen, 

3556 Die größte Belastung im Sinne einer Ein-
schränkung unserer Arbeit liegt bei uns 
(örtliche Rechnungsprüfung) im Daten-
schutz. Hierauf hat das Land allerdings 
keinen Einfluss, da dieses EU-Recht um-
setzen muss. Erfreulich und erleichternd 
ist, dass in § 9 Abs. 1 Landesdatenschutz-
gesetz explizit erwähnt ist, dass die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten für 
Zwecke der Rechnungsprüfung erlaubt 
ist. In Diskussionen mit zu prüfenden Ab-
teilungen hat sich aber herausgestellt, 
dass diese die Regelung als  Prüfung von 
Rechnungen, z. B. Bauleistungen , verste-
hen, und nicht als alle Tätigkeiten der 
örtlichen Rechnungsprüfungen (Aufga-
ben s. § 104 GO). Hier könnte das Land 
durch eine eindeutigere Formulierung 
nachhelfen. 

NA 

10361 Umsetzung des Onlinezugangsgesetz in 
der Organisation des LVR   Im Gesetz 
wird von der Nachnutzbarkeit von entwi-
ckelten Onlinelösungen gesprochen. Eine 
Art der Nachnutzung wird von der FITKO 
mit der FIM-Methode angekündigt. Diese 
Ankündigung besteht bereits seit mehre-
ren Jahren und wartet auf Fertigstellung. 
Dies führt bei Herstellern z.B. von Formu-
larsoftware zu Unsicherheiten und un-
vollendeten Produkten. 

Eine konsequentere Festlegung seitens 
des Gesetzgebers zur verpflichtenden 
Nutzung von FIM und zur Schaffung der 
entsprechenden methodischen Grundla-
gen könnte die Handlungsrahmen für die 
Akteure auf der Ausführungsebene vali-
der werden lassen.  
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1751 Internetbekanntmachung nach Bekannt-
machungsverordnung:  nicht ausreichend 
für Sachverhalte nach dem BauGB 

Internetbekanntmachung als allgemein-
gültige Bekanntmachungsform für alle 
kommunalen Bereiche zulassen 

2465 Digitalisierung des Baugenehmigungsver-
fahrens  Einführung eines neuen, volldigi-
talen und medienbruchfreien Bearbei-
tungsverfahrens inkl. Führung einer voll-
ständigen elektronischen Akte.  Dem ent-
gegen stehen verschiedenen Schriftfor-
merfordernisse in der BauO NRW. Selbst 
bei Verzicht auf das Schriftformerforder-
nis i.R. der neuen Rechtsverordnung zum 
Bauportal.NRW verbleiben Schriftformer-
fordernisse für alle Anträge außerhalb 
des Bauportal.NRW sowie z.B. für die 
Baugenehmigung selbst. Dies stellt ein 
erhebliches Hindernis bzw. Erschwernis 
in der Umsetzung der Digitalisierung dar 
und verursacht einen hohen techni-
schen/organisatorischen Aufwand. 

Aufhebung der Schriftformerfordernisse 
in der BauO.NRW und Ermöglichung / 
Bereitstellung eines einfachen und auf-
wandsminimierten technischen Verfah-
rens z.B. über Online-Portale. 

1947 Obwohl im Bauwesen der Planungspro-
zess zunehmend digitalisiert wird, Stich-
wort BIM, fordern wir als Behörde immer 
noch alle Unterlagen in Papierform. 

Neue Rechtsgrundlage schaffen, die digi-
tale Nachweise zulässt. 

1869 Insbesondere durch die EU-Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO), die seit 
dem 25. Mai 2018 auch in Deutschland 
gilt hat sich das Verwaltungshandeln 
deutlich verkompliziert.  Keine personen-
bezogenen Daten mehr per Mail ohne 
Verschlüsselung, Hinweise auf diese Ver-
ordnung anfügen, Rückfragen dazu be-
antworten, Behörden dürfen sich keine 
(zum Teil sehr wichtigen) Informationen 
mehr untereinander zukommen lassen 
(ist an Auflagen gebunden). Z.B. Hunde-
steuer und Veterinärbereich, Polizei und 
Bußgeldstelle etc. . 

Die Verordnung muss praxistauglich 
überarbeitet werden und zwischen ein-
zelnen Belangen (Datenschutz / Digitali-
sierung / Kriminalitätsbekämpfung) muss 
abgewogen werden. Vor Ort kommt es 
einem so vor, dass die einzelnen für Nor-
men verantwortliche Bereiche der Auf-
fassung sind, allen Belangen gleichzeitig 
gerecht werden zu können. 



 

 

 

158 

 

ID Aufgabe Lösungsansatz 

6105 Datenschutzgrundverordnung. Immenser 
Aufwand und geringe Auswirkungen für 
die Bürger. 

Der Aufwand müsste geringer gehalten 
werden. 

9465 Flächendeckende Breitbandversorgung in 
der Gemeinde 

Eigentlich ist das kaum noch möglich, da 
der Grundfehler im System darin be-
steht, dass man das ursprünglich öffentli-
che Telekommunikationsnetz privatisiert 
und nicht als wesentlichen Bestandteil 
der Daseinsvorsorge erkannt hat. Die Lö-
sung des Problems einer möglichst flä-
chendeckenden Breitbandversorgung 
kann kein kommunales Problem sein. Die 
dazu bestehenden förderrechtlichen und 
vergaberechtlichen Fragen sind viel zu 
komplex, um mit Blick auf eine möglichst 
schnelle Umsetzung bezogen auf jede 
Kommune oder auf den Kreis zielführend 
bewältigt zu werden. Hier hätte NRW 
vom Niedersachsen lernen können, wo 
die Problemlösung wesentlich effizienter 
auf Landesebene angegangen wurde. Ich 
habe Zweifel, ob die jetzige Verfahrens-
weise in NRW die Breitbandversorgung 
wirksam voranbringen wird. 

6707 Verkehrserhebungen und Kontrolle des 
ruhenden Verkehrs, insbesondere Daten-
schutzbestimmungen bei Kennzeichener-
fassungen     Zum Raussuchen der 
Rechtsgrundlagen hierfür habe ich keine 
Zeit!!! 

Die Auflagen für Datenschutz in Deutsch-
land sind z.T. absurd hoch. Unsere Nach-
barländer machen das anders. Bei Kenn-
zeichenerhebungen reicht die Millise-
kunde, in der die Kennzeichen vor der 
Anonymisierung (auf einem gesicherten, 
externen Server!) aus, um solche Erfas-
sungen zu verbieten. Damit sind große, 
automatisierte Kennzeichenerfassungen 
unmöglich geworden. Eine Katastrophe 
für Verkehrsplanungen.  In den Nieder-
landen können Kfz-Kennzeichen von auf 
öffentlichen Parkplätzen abgestellten Kfz 
gescannt und es kann automatisch ge-
prüft werden, ob der Parkvorgang legal 
ist bzw., ob die Parkgebühr entrichtet 
wurde. Damit kann mit wenig Personal 
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sehr umfassend überwacht werden. Das 
brauchen wir auch!   

6875 Datenschutz - Hürden durch die EU-
DSGVO 

Revision der gesetzlichen Bestimmungen. 

8121 Breitbandausbau  Bereits mehrere Versu-
che unternommen, den geförderten Aus-
bau weiterzuführen, aber an Formalien 
gescheitert. 

Pauschale Zuweisung von Geldern für 
den Breitbandausbau und Vertrauen in 
die örtliche Ebene, dass die Gelder auch 
rechtmäßig verausgabt werden 

2631 Im Wesentlichen wird man häufig durch 
Datenschutzbestimmungen blockiert 

NA 

10627 Die Meldung der Personen hat monatlich 
zu erfolgen, wobei der meldefähige Per-
sonenkreis durch Erlass vom 26.06.2018 
definiert ist. Für die umfangreiche Prü-
fung der entsprechenden Voraussetzun-
gen für jede einzelne Person ist die Kom-
mune zuständig, der dies jedoch auf-
grund häufig nicht aktueller und unvoll-
ständiger Daten im AZR und in ADVIS gar 
nicht möglich ist.  Es ist somit von vorne-
herein nicht zu vermeiden, dass es trotz 
sorgfältiger Bearbeitung zu Fehlern und 
Korrekturen kommt.  Das ist arbeitsin-
tensiv und unbefriedigend.  Neben Vor-
ort-Prüfungen und Korrekturen, die die 
Kommunen selbst nachträglich druchfüh-
ren, erfolgte nun eine Rückforderung für 
das Jahr 2017 in der Form, dass aufgrund 
einer Datenanalyse und -auswertung 
eine Rückforderung erfolgt ist, für die Rü-
fung allerdings wiederum die Kommunen 
zuständig sind. Auch hier entsteht erheb-
licher Arbeitsaufwand. 

Vereinfachte Regeln zum meldefähigen 
Personenkreis  Keine Korrekturpflicht bei 
fehlerhaften oder unvollständigen AZR-
/ADVIS-Daten 
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Ladenöffnungsgesetz 

1864 Zur Sonntagsöffnung bestehen in NRW 
zahlreiche Regelungen. Ladenöffnungs-
gesetz (Verkaufsstellen), Gaststättenge-
setz (Gaststätten), Sonn- und Feiertags-
gesetz (Feiertagsregelungen, öffentlich 
bemerkbare Arbeiten) und Gewerbeord-
nung (Märkte).  Neben der Unübersicht-
lichkeit ergeben sich zahlreiche Abgren-
zungsschwierigkeiten durch Mischfor-
men (z.B. Kiosk, Bäckerei mit Imbiss...). 

Alle Regelungen sinnvoll in einer Norm 
zusammenfassen oder hinsichtlich 
Mischformen in den einzelnen Gesetzen 
klare Verweise auf möglicherweise noch 
hineinspielende Regelungen.  

3393 Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonntagen 

Sehr aufwendiges Verfahren, hohe Dyna-
mik, hohes klagerisiko. 

3530 Ladenöffnung an Sonntagen (LÖG NRW)  
Die rechtlichen Vorgaben des Landes und 
die rechtlichen Hinweise zur Umsetzung 
stehen teilweise nicht im Einklang mit 
der geltenden Rechtslage, die das OVG 
Münster und das BVerwG sehr genau de-
finiert haben. Dies führt in der Praxis im-
mer wieder zu Diskussionen mit dem Ein-
zelhandel, die diese Diskrepanz (ver-
ständlicherweise) nicht nachvollziehen 
können. 

Anpassung der (politisch erwünschten) 
Gesetzes- und Erlasslage an die geltende 
Rechtsprechung 
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